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Zusammenfassung 

Mit dem vorliegenden Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (engl. Solvency and Finan-
cial Condition Report, kurz SFCR) legt die RheinLand Versicherungs AG ihre Finanz- und Risiko-
lage zum Stichtag 31. Dezember 2025 offen. Struktur und Inhalt des Berichts entsprechen den 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Anders als im HGB-Geschäftsbericht, der sich an handelsrecht-
lichen Größen orientiert, werden hier Vermögenswerte und Verpflichtungen zu Zeitwerten 
betrachtet und alle Risiken risikogerecht mit Kapital unterlegt. 

Die im Bericht verwendeten Fachbegriffe werden im Glossar am Ende des Dokuments erläu-
tert. 

Kapitel A: Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis 

Die Wurzeln der RheinLand Versicherungs AG mit Sitz in Neuss reichen bis ins Gründungsjahr 

1880, als die Feuerversicherungs-Gesellschaft Rheinland Aktiengesellschaft ihren Betrieb auf-

nahm. Sie ist im Wesentlichen Risikoträgerin für das durch den eigenen Außendienst vermit-

telte Geschäft und das über den Kooperationsvertrieb abgeschlossene Restkreditversiche-

rungsgeschäft, soweit hier Schaden- und Unfallversicherungen enthalten sind. Eine seit 2014 

bestehende Niederlassung hat ihren Sitz in Amstelveen/Niederlande. 

Der eigene Außendienst ist unter der Marke RheinLand Versicherungen mit seinen rund 90 

Bezirksdirektionen und Geschäftsstellen in vielen Ballungsräumen vertreten. Zielgruppen sind 

neben der Privatkundschaft auch Gewerbetreibende bis zu mittlerer Betriebsgröße. Absiche-

rungslösungen, die von uns selbst nicht gezeichnet werden, vermittelt unser Außendienst an 

Kooperationspartner. Darüber hinaus wird der RheinLand Versicherungs AG über den Koope-

rationsvertrieb Geschäft zugeführt. 

Der positive Schadenverlauf im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft führte im Ge-
schäftsjahr zu einer Zuführung zur Schwankungsrückstellung in Höhe von 16.627 T€ (i. Vj. 
7.517 T€). Dadurch belief sich das versicherungstechnische Ergebnis für eigene Rechnung der 
Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres auf -2.600 T€ (i. Vj. 4.737 T€). Das nichtversiche-
rungstechnische Ergebnis erhöhte sich im Geschäftsjahr und wies einen Gewinn in Höhe von 
7.610 T€ (i. Vj. 6.311 T€) aus.  

Nach einem Steueraufwand i. H. v. 1.573 T€ (i. Vj. 2.071 T€), der größtenteils das niederländi-
sche Geschäft betraf, führte die RheinLand Versicherungs AG aufgrund des abgeschlossenen 
Ergebnisabführungsvertrages mit der RheinLand Holding AG ein Ergebnis in Höhe von 3.437 T€ 
(i. Vj. 8.978 T€) ab.  

Die Beitragseinnahmen lagen deutlich unter den Planwerten, wodurch auch der Provisions-
aufwand spürbar unter dem vorgesehenen Niveau blieb. Das Kapitalanlageergebnis entsprach 

hingegen weitgehend den Planannahmen, während das sonstige Ergebnis leicht hinter den 
Erwartungen zurückblieb. Insbesondere der günstige Schadenverlauf im Schaden- und Unfall-
geschäft machte eine höhere Zuführung zur Schwankungsrückstellung erforderlich als ur-
sprünglich geplant. Insgesamt führten diese Faktoren dazu, dass das Ergebnis der Gesellschaft 
deutlich unter den Erwartungen der strategischen Planung lag. Vor dem Hintergrund der ge-
stärkten Schwankungsrückstellung bewertet der Vorstand das Jahresergebnis dennoch als zu-
friedenstellend. 
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Kapitel B: Governance-System 

Die RheinLand Versicherungsgruppe beachtet sämtliche Anforderungen an die Geschäftsor-
ganisation und hat diese gruppenweit einheitlich umgesetzt. Alle Risiken, denen die Einzelge-
sellschaften der RheinLand Versicherungsgruppe sowie die Gruppe als Ganzes ausgesetzt sind 
oder sein könnten, werden im Sinne der Risikostrategie durch die Risikoverantwortlichen ste-
tig kontrolliert. Nicht modellierte bzw. nicht quantifizierte Risiken - insbesondere das strate-
gische Risiko - unterliegen einer besonderen Beobachtung durch Vorstand und Aufsichtsrat. 
Die vier aufsichtsrechtlich geforderten Schlüsselfunktionen Unabhängige Risikocontrolling-
funktion, Compliance-Funktion, Funktion der Internen Revision und die Versicherungsmathe-
matische Funktion (VMF) sowie ressortübergreifende Gremien wie das  Risikomanagement 
Board, ALM-Board, Compliance Board, Governance Board, ESG-Komitee, BCM-Board, Rück-
versicherungskreis oder VMF-Gremium bilden - neben Vorstand und Aufsichtsrat - zentrale 

Elemente des Risikomanagementsystems. Diese Gremien arbeiten eng zusammen, in weiten 
Teilen besteht Personalunion. Hauptaufgabe dieses Risikomanagementsystems ist die konti-
nuierliche Identifikation, Analyse, Bewertung und Steuerung sämtlicher Unternehmensrisi-
ken. Darüber hinaus tauschen sich die vier Schlüsselfunktionen regelmäßig über das Gover-
nance-System aus, um Anpassungsbedarfe festzustellen und Verbesserungsmaßnahmen zu 
erarbeiten. Es sind keine wesentlichen Änderungen bei der Zuordnung von Bereichen und Ver-
antwortungen in den einzelnen Vorstandsressorts erfolgt. 

Kapitel C: Risikoprofil 

Um die dauerhafte Erfüllung der Solvabilitätsanforderungen nach Solvency II auch für die Zu-
kunft zu sichern, stehen die folgenden Risiken und Risikominderungstechniken besonders im 
Fokus des Managements: 

• Strategisches Risiko (nicht über die Standardformel modelliert) 

Hierbei stehen Themen wie die Digitalisierung, die Nutzung von KI, der weitere Ausbau 
der Vertriebswege, Entwicklungen am Arbeitsmarkt, in der Regulatorik, beim Klimawan-
del sowie Zinsentwicklung und die immer noch vorhandene Inflation bei den Schadenauf-
wendungen im Fokus der Geschäftssteuerung.  

Das bedeutendste strategische Risiko liegt in der Zukunftsfähigkeit der priorisierten Ge-
schäftsfelder in den einzelnen Vertriebswegen, im Verlust großer Kooperationspartner 
bzw. Vermittler und dem Ausbau weiterer neuer Geschäftsfelder (Embedded Insurance). 
Aktuelle Entwicklungen stehen laufend im Fokus der Geschäftssteuerung. Hiermit einher 
gehen Investitionen in die weitere Digitalisierung., da verpasste Chancen im Zusammen-
hang mit der Digitalisierung als wesentliches strategisches Risiko eingeschätzt wird. 

• Versicherungstechnisches Risiko 

Das versicherungstechnische Risiko der RheinLand Versicherungs AG ist einerseits zuneh-
mend durch Naturkatastrophen im Rahmen des Klimawandels, andererseits durch die 
zwar rückläufig, aber immer noch vorhandene Inflation bei den Schadenaufwendungen 
betroffen. Aus diesem Grund werden risikomindernde Maßnahmen laufend neu analy-
siert und bewertet. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen schätzen wir das Risiko durch 
künftige Schadenbelastungen aus diesen Risiken, auch aufgrund der bestehenden Rück-
versicherung, als nicht existenzgefährdend ein. 
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• Marktrisiko 

Die Kapitalanlagen sind vorsichtig konservativ angelegt und an den Anforderungen der 
jeweiligen Verpflichtungen ausgerichtet. Es wird in qualitativ hochwertige bonitätsstarke 
Titel unter Berücksichtigung einer angemessenen Mischung und Streuung investiert. Das 
größte Marktrisiko ist das sogenannte Spreadrisiko, das die Auswirkung einer möglichen 
Erhöhung der Marktpreise für Kreditrisiken oder der Kreditausfälle betrachtet. 

• Operationelles Risiko 

Die wesentlichen operationellen Risiken für die RheinLand Versicherungs AG sind der un-
berechtigte kriminelle Zugriff auf Datenbestände, die Unterbrechung des Geschäftsbe-
triebs bei Verlust des Geschäftsgebäudes und Umsatzverluste aufgrund verzögerter Fer-
tigstellung vom Softwarekomponenten im Bancassurancebereich.  

Die RheinLand Versicherungs AG konzentriert sich in ihrer unternehmerischen Tätigkeit auf 
den mittel- und nordeuropäischen Markt. Daher erwartet die Gesellschaft keine direkten ma-
teriellen nachteiligen Folgen aus politischen Entwicklungen wie zum Beispiel dem Krieg in der 
Ukraine oder den Entwicklungen im Nahen Osten. Insgesamt ist die Quantifizierung von mit-
telbaren Folgen durch die geänderte gesamtwirtschaftliche Lage schwierig. 

Kapitel D: Bewertung für Solvabilitätszwecke 

In diesem Kapitel werden die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und die Bewertungsunter-
schiede aus der Solvabilitätsübersicht mit den Werten nach Solvabilität II und der Bewertung 
im gesetzlichen Abschluss (nach Handelsgesetzbuch) gegenübergestellt und erläutert. 

Die RheinLand Versicherungs AG verwendet zur Ermittlung ihrer Solvabilität die Standardfor-
mel, ohne die Anwendung von unternehmenseigenen Parametern, einer Übergangsmaß-

nahme oder die Anrechnung einer Volatilitätsanpassung. 

Kapitel E: Kapitalmanagement 

Die Vorstände der RheinLand Holding AG und ihrer operativen Tochtergesellschaften haben 
für jede Einzelgesellschaft der RheinLand Versicherungsgruppe sowie für die Gruppe als Gan-
zes eine Bedeckung des SCR (Risikotragfähigkeit) in Höhe von 120 % als internes Limit festge-
legt. 
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Die per 31.12.2025 durchgeführten Solvenzberechnungen zeigen, dass die RheinLand Versi-
cherungs AG die externen und internen Solvabilitätsanforderungen am Betrachtungsstichtag 
übertrifft. 

Die Risikotragfähigkeit der RheinLand Versicherungs AG ist von 135 % per 31.12.2024 auf 
158 % per 31.12.2025 gestiegen. Sie liegt weiterhin deutlich über der intern geforderten Be-
deckung von 120 %. Wesentlicher Einflussfaktor für diese Entwicklung ist der Anstieg der Ei-
genmittel um rd. 27 % bzw. 48.543 T€, dem ein Anstieg der Solvenzkapitalanforderung um 
rd. 8 % bzw. 11.088 T€ gegenübersteht. 

Der Anstieg der Solvenzanforderungen resultiert zum einen aus dem Anstieg des versiche-

rungstechnischen Risikos Gesundheit. Dort führt das Wachstum im Restkreditgeschäft zu ei-
nem Anstieg des Prämien- und Reserverisikos sowie des Stornorisikos. Zum anderen ist das 
Zinsrisiko gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Zusätzlich wächst durch Übernahme von 
aktivem Rückversicherungsgeschäft das versicherungstechnische Risiko Schaden.  

Die Entwicklung der Eigenmittel ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Bewer-
tungsunterschiede bei den versicherungstechnischen Rückstellungen gestiegen sind – unter 
anderem durch eine Zuführung von 16 Mio. € in die Schwankungsrückstellungen – sowie auf 
den Rückgang der Stillen Lasten in den Kapitalanlagen. 

Alle Eigenmittelbestandteile der RheinLand Versicherungs AG fallen in die höchste Qualitäts-
stufe der Eigenmittel (Tier 1). Ergänzende Eigenmittel sind nicht vorhanden. Ebenso muss kein 
Abzug von den Eigenmitteln vorgenommen werden. 

Die Bedeckung der Mindestkapitalanforderung (MCR) ist von 376 % per 31.12.2024 auf 546 % 

per 31.12.2025 gestiegen. 

Die nachfolgende Grafik zeigt das Risikoprofil der RheinLand Versicherungs AG per 31.12.2025 
(Werte in T€): 

Bedeckung des
SCR 2024

Bedeckung des
SCR 2025

Bedeckung des
MCR 2024

Bedeckung des
MCR 2025

 anrechnungsfähige Eigenmittel 176.846 225.390 176.846 225.390

 Solvenzkapitalanforderung 131.459 142.547 47.028 41.271

 Bedeckungsquote 135% 158% 376% 546%
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Das Risikoprofil spiegelt in Zahlen die Geschäftsausrichtung eines Schaden-/Unfallversicherers 
wider. Versicherungstechnische Risiken überwiegen, d. h. das Risiko, das die Anzahl und Höhe 
der tatsächlichen Schadenfälle über das erwartete Maß entsprechend der Rechnungsgrundla-
gen aus Tarifkalkulation und Reservierung hinausgehen. Die Risiken des Kapitalmarkts sind 

hingegen von untergeordneter Bedeutung (Marktrisiko). 

Da die Wahrscheinlichkeit, dass alle Risiken zur gleichen Zeit und in allen risikobehafteten Be-
reichen gleichzeitig auftreten, sehr gering ist, werden Teile der Solvenzkapitalanforderung auf 
Basis der gegenseitigen Abhängigkeiten („Diversifikationseffekte“) entsprechend reduziert. 
Eine weitere Reduzierung der Solvenzkapitalanforderung ergibt sich aus den sogenannten „Ri-
sikomindernden Effekten“ z. B. aus einer Minderung von Steuerverpflichtungen im Falle einer 
tatsächlich eintretenden Verlustsituation. 

Fazit 

Das Risikoprofil und die Solvabilität der RheinLand Versicherungs AG werden laufend beo-
bachtet und im Bedarfsfall werden weitere Maßnahmen ergriffen. Alle Risiken sind angemes-
sen erfasst, bewertet und gemanagt. Die Bedienung sämtlicher anfallenden Zahlungsverpflich-

tungen und der Fortbestand der Gesellschaft sind nach heutigem Kenntnisstand nicht gefähr-
det.  

Die Solvabilitätsübersicht wurde vom Wirtschaftsprüfer geprüft und testiert. 
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A. Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis 

A.1 Geschäftstätigkeit 

Geschäftsbereiche und geografische Gebiete 

Die RheinLand Versicherungs AG, mit Sitz in Neuss, betreibt geschäftsplanmäßig folgende Ge-
schäftsbereiche gemäß Solvency II: 

Nichtlebensversicherung - Kranken: 

• Einkommensersatzversicherung (Allgemeine Unfall und Kraftfahrtunfall, Arbeitsunfä-
higkeit) 

Nichtlebensversicherung - Schaden: 

• Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 

• Sonstige Kraftfahrtversicherung (Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung) 

• See-, Luftfahrt- und Transportversicherung 

• Feuer- und andere Sachversicherungen 

• Allgemeine Haftpflichtversicherung 

• Beistand (Assistance) 

• Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste (Sonstige Sachsparten inkl. Ga-
rantie und Arbeitslosigkeit) 

Die RheinLand Versicherungs AG vertreibt und zeichnet ihr Geschäft im Rahmen der Dienst-
leistungsfreiheit in Deutschland und den Niederlanden. Die seit 2014 bestehende niederlän-

dische Niederlassung der RheinLand Versicherungs AG hat ihren Sitz in Amstelveen. In der 
ersten Jahreshälfte 2025 haben wir begonnen Geschäft in Schweden aufzubauen. Im Fokus 
steht die Absicherung von Zahlungsverpflichtungen gegen Risiken wie Arbeitsunfähigkeit, Ar-
beitslosigkeit oder schwere Krankheiten. Zum 1. Juli konnten bereits die ersten Portfolios ge-
zeichnet werden.  

Das Geschäft wird sowohl direkt als auch im geringen Umfang im Wege der aktiven Rückver-
sicherung betrieben. 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

Die Anteile an der RheinLand Versicherungs AG befinden sich zu 100 % im Eigentum der Rhein-
Land Holding AG, mit der ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht. Dem-
entsprechend werden keine Gewinne oder Verluste direkt im Eigenkapital erfasst. 

Die Wurzeln der RheinLand Versicherungs AG reichen bis in das Gründungsjahr 1880 zurück, 
als die Feuerversicherungs-Gesellschaft Rheinland Aktiengesellschaft ihren Betrieb aufnahm. 
Die Gesellschaft ist Tochterunternehmen im Sinne des § 290 HGB der RheinLand Holding AG. 
Demzufolge ist sie ein verbundenes Unternehmen gemäß § 271 Abs. 2 HGB und § 18 Abs. 1 
AktG im Verhältnis zur RheinLand Holding AG und deren unmittelbaren und mittelbaren Toch-
terunternehmen. Dies sind u.a. die Versicherungsunternehmen Rhion Versicherung AG, Neuss 
und Credit Life AG, Neuss. 
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In der nachfolgenden Grafik wird die Konzernstruktur mit den wesentlichen Gesellschaften 
der RheinLand Versicherungsgruppe dargestellt: 

 

Im Jahr 2025 hat sich für die RheinLand Versicherungsgruppe folgende gesellschaftsrechtliche 
Veränderung ergeben: 

Die Rheinland Groep Nederland B.V. ist als 100 % Tochter der RheinLand Versicherungs AG zu 
25 % an der Credit Life Nordic AB beteiligt. 

Die Credit Life AG ist zudem an der Credit Life Domus EINS GmbH & Co. KG zu 25 % (i. Vj. 
59,4 %) unmittelbar und zu 75 % (i. Vj. 40,6 %) mittelbar beteiligt. 

Die Unternehmen der RheinLand Versicherungsgruppe werden im Innendienst weitgehend in 
Organisationsgemeinschaft geführt. Mit der Rhion Versicherung AG, der Credit Life AG und 
der RheinLand Holding AG bestehen Dienstleistungsverträge über die technische und kauf-
männische Verwaltung des Versicherungsbestandes, die Vermögensverwaltung und -anlage 
sowie über die allgemeine Verwaltung. Darüber hinaus vermittelt die Außendienstorganisa-

tion Lebensversicherungen für die Credit Life AG. 

Der weitaus überwiegende Teil der Mitarbeitenden der operativen Versicherungsgesellschaf-
ten der RheinLand Versicherungsgruppe sind bei der RheinLand Versicherungs AG angestellt. 
Am 31.12.2025 betrug die Zahl dieser Mitarbeitenden 859 (i. Vj. 865), davon 679 (i. Vj. 687) in 
Vollzeit. 
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Stellung innerhalb der RheinLand Versicherungsgruppe 

Unser Geschäftsmodell ist auf verschiedene Vertriebswege diversifiziert, über die wir in 
Deutschland, in den Niederlanden sowie in Schweden unser Geschäft betreiben. In allen drei 
Ländern ist unser Kooperationsvertrieb unter dem Markennamen Credit Life aktiv; zudem 
agiert der Kooperationsvertrieb speziell auf dem Geschäftsfeld Embedded Insurance unter der 
Marke ontos. Der eigene Außendienst (RheinLand Versicherungen) sowie unser Makler- und 
Assekuradeursvertrieb (rhion.digital) tätigen ihr Geschäft in Deutschland. Darüber hinaus ha-
ben wir in den letzten Jahren für den niederländischen Markt einen Assekuradeursvertrieb 
(rhion) aufgebaut. Mit unterschiedlichen Produktportfolios erreichen wir über diese Ver-
triebskanäle unsere jeweiligen Zielgruppen. 

Die RheinLand Versicherungs AG ist die Risikoträgerin für das von unserem eigenen Außen-

dienst gezeichnete Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft. Darüber hinaus wird der Rhein-

Land Versicherungs AG über unseren Kooperationsvertrieb Geschäft zugeführt. 

Anschriften und Kontaktdaten der BaFin und des Abschlussprüfers 

• Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

Fon: 0228 / 4108 - 0 

Fax: 0228 / 4108 - 1550 

E-Mail: poststelle@bafin.de  

alternativ: 

Postfach 1253 

53002 Bonn  

• Abschlussprüfer 2025: 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Fon: 069 / 9585 - 0 

Fax: 069 / 9585 - 1000 

E-Mail: webkontakt_anfragen@de.pwc.com 

Wesentliche Geschäftsvorfälle und sonstige Ereignisse im Berichtszeitraum 

Für die RheinLand Versicherungs AG waren in 2025 folgende Geschäftsvorfälle und sonstigen 
Ereignisse von besonderer Bedeutung: 

• Eigener Außendienst:  

Mit Blick auf den Geschäftsverlauf im eigenen Außendienst haben wir bei weitgehend 
gleichbleibender personeller Besetzung unsere ambitionierten Planziele erreicht. Hierbei 

mailto:poststelle@bafin.de
mailto:webkontakt_anfragen@de.pwc.com
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hat sich einmal mehr das kompetenzgesteuerte Unterstützungsmodell bewährt, das eine 
umfassende Agenturbetreuung ermöglicht. In drei regional agierenden Teams werden je-
weils die Themen Prozesse und Digitalisierung, Agenturentwicklung, Recruiting, Vertriebs-
unterstützung, Verkaufscoaching, Gewerbe sowie Vorsorge und Gesundheit vorangetrie-
ben. Unseren Agenturen stehen dadurch in der Fläche qualifizierte Sparringspartner zur 
Seite.  

Um im Gewerbesegment noch schlagkräftiger zu werden, haben im zurückliegenden Jahr 
ausgewählte RheinLand Agenturen in einem Pilotprojekt die Ausbildung zum TÜV-zertifi-
zierten Risikocoach abgeschlossen. Die Maßnahme ist Bestandteil eines Qualifizierungs-
programms, das Vermittlerinnen und Vermittler dabei unterstützt, sich im Zukunftsmarkt 
Risikomanagement für Unternehmen zu profilieren. Uns ist es wichtig, dass unsere Agen-
turen rund um die Absicherung kleiner und mittlerer Gewerbetriebe selbstbewusst und 

erfolgreich agieren können.  

Im Privatkundengeschäft konnten wir u. a. der seit Jahrzehnten bestehenden Partner-
schaft mit dem Verband Wohneigentum neue Dynamik verleihen. Dies entspricht unserer 
Zielsetzung, vorhandene Geschäftsverbindungen gerade dort zu intensivieren, wo eine 
noch größere Breitenwirkung zu erwarten ist. Der Verband Wohneigentum, der mehrere 
hunderttausend Eigenheim- und Wohnungsbesitzer vertritt, erfüllt genau dieses Krite-
rium. Mit acht Landessektionen, die jeweils von einer RheinLand-Agentur betreut werden, 
bestehen bereits Rahmenvereinbarungen.  

Verstärkt hat sich der Trend, unsere Agenturwelt in größere Einheiten zu fassen. Dies ver-
einfacht z. B. Nachfolgeregelungen dahingehend, dass bei Ausscheiden des Agenturinha-
bers auch eine Filiallösung denkbar ist, indem eine benachbarte RheinLand Geschäftsstelle 
oder Bezirksdirektion den Standort inklusive des bewährten Personals weiterführt. Unge-

achtet dessen blieb im vergangenen Jahr das Thema Neugewinnung ganzer Agenturen un-
vermindert aktuell, wobei die gezielte persönliche Ansprache durch unsere für das Re-
cruiting entwickelte Landingpage mit ihrer Kernbotschaft „Mensch, hier kann ich’s sein.“ 

flankiert wird. Neu aufgesetzt wurde die Ausbildung junger Menschen im Außendienst: Im 
Gegensatz zu früheren Jahren liegt die Verantwortung jetzt ganz bei den Agenturen, 
wodurch Azubis eine durch und durch praxisbezogene Ausbildung durchlaufen; gleichwohl 
leisten wir bedarfsorientiert von zentraler Stelle aus Unterstützung.  

Wir sind überzeugt davon, dass der intensive Austausch zwischen Innendienst und Außen-
dienst ein RheinLand-typisches Asset ist, das unseren Agenturteams dabei hilft, im Wett-
bewerb souveräner handeln zu können. Hierfür haben wir das Instrument der „Gipfel“ ge-
schaffen, die im vergangenen Jahr fortgesetzt wurden. Im Blick standen diesmal die The-
menfelder AO-Strategie sowie Marketing, SHU, Kfz und Vorsorge. Das Thema Künstliche 

Intelligenz wird folgen. 

• Kooperationsvertrieb Deutschland: 

Mit Beginn des vergangenen Geschäftsjahres wurde in Deutschland die sogenannte „Coo-
ling Off“-Phase für den Abschluss von Restschuldversicherungen (RSV) bei Verbraucher-
krediten eingeführt. Seitdem gilt eine Wartefrist von einer Woche, nach der der Verkauf 
von RSV möglich ist. Um auf die neue Situation optimal vorbereitet zu sein, haben wir im 
Kooperationsvertrieb gemeinsam mit unseren Partnern frühzeitig Maßnahmen ergriffen. 
Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen an den Vertriebsprozess sind wir hierbei 



 

 
Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 13 von 102 

 

dem Ansatz gefolgt, im Rahmen des so genannten Nachverkaufs mit Kundinnen und Kun-
den ins Gespräch zu kommen und diese umfassend zu beraten. Diese neue Dienstleistung 
für unsere Kooperationspartner vermarkten wir unter dem Stichwort „Sales as a Service“. 
Wir schaffen damit die Möglichkeit, einem Finanzierungskunden die sinnvolle und von ihm 
gewünschte Absicherung seiner Finanzierung auch unter den neuen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen zu ermöglichen. Die damit verbundenen Erwartungen wurden im vergange-
nen Jahr erfüllt, sodass wir dieses Konzept zuversichtlich weiterführen. 

Wie in den Vorjahren bildeten die Akquise neuer bzw. die Vertiefung und Verlängerung 
bestehender Partnerschaften einen Schwerpunkt unserer Aktivitäten. In diesem Kontext 
haben wir beispielsweise mit der Allianz eine strategische Kooperation im Bereich RSV ge-
startet. Es hat sich erneut bestätigt, dass wir durch unsere Spezialisierung auf bestimmte 
Produkte im Kooperationsvertrieb neue Chancen im Vertrieb erarbeiten können. Dass wir 

dabei stets mit unseren Partnern auf Augenhöhe agieren, unterstrich Ende September der 
vierte Credit-Life-Expertentag. In Keynotes, Diskussionen und Detailbetrachtungen stan-
den Künstliche Intelligenz im Geschäftsalltag, Trends bei der Baufinanzierung sowie Chan-
cen im Rahmen regulierter Mobility-Märkte im Mittelpunkt.  

Ein Zukunftsfeld für uns ist das Geschäft mit integrierten Versicherungslösungen – „Em-
bedded Insurance“. Um dies voranzutreiben, haben wir Anfang April 2025 die Marke ontos 
wieder ins Licht gerückt. Bislang zeigte unser Kooperationsvertrieb ausschließlich unter 
dem Markennamen Credit Life im Markt Präsenz. Während Credit Life als profilierte Marke 
für die Zusammenarbeit mit Banken und anderen Finanzdienstleistern unvermindert 
große Bedeutung hat, richtet sich ontos exklusiv an Hersteller, Händler und Plattformbe-
treiber. Mit ontos nehmen wir die Branchen Elektronik & Technologie, Heim & Garten, 
Freizeit & Hobby, Mobility sowie  Küche & Möbel in den Blick. Angeboten werden u. a. 

Garantieverlängerungen, Reparaturkosten- und Ticketversicherungen. Sie ergänzen die je-
weiligen Kernprodukte der Partnerunternehmen, eignen sich für fast alle denkbaren Wa-
rengruppen und decken beispielsweise Schäden, Diebstahl oder Reparaturen bei Elektro-

nikprodukten ab oder bieten Schutz bei Schäden, Abnutzung oder Defekten an hochwer-
tigen Möbeln und Küchen.  

• Kooperationsvertrieb International: 

In den Niederlanden, wo wir mit unserem Kooperationsvertrieb seit vielen Jahren erfolg-
reich agieren, entwickelte sich das Geschäft im Rahmen unserer Erwartungen. Organisa-
torisch wurde unsere niederländische Einheit auf Führungsebene neuformiert, wobei nun 
ein Viererteam aus erfahrenen sowie jüngeren Kräften den Zukunftskurs bestimmt. Der 
Schwung, mit dem wir 2024 in die Wachstumszone zurückgekehrt sind, setzte sich mit der 
neuen Dynamik am Hypothekenmarkt fort. Darüber hinaus konnten wir durch konse-

quente Vertriebspartneraktivierung Wachstumsimpulse setzen. Ermöglicht wurde dies 
durch eine neue Datenbank, dank der wir so transparent wie nie Marktpotenziale ausloten 
und Kampagnen anstoßen können.  

Mit dem Markteintritt in Schweden haben wir in der ersten Jahreshälfte 2025 unsere Ex-
pansion in die skandinavischen Länder begonnen. Dieser Schritt basiert auf unserer Über-
zeugung, dass wir mit dem Produktportfolio und Know-how unseres internationalen Ko-
operationsvertriebs die dynamisch wachsenden skandinavischen Märkte gezielt erschlie-
ßen können.   
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Um dies zu erreichen, wurde mit branchenerfahrenen Akteuren vor Ort ein Joint Venture 
gegründet: die Credit Life Nordic AB. Wir profitieren damit von Kenntnissen und Netzwer-
ken, die für eine nachhaltige Durchdringung der skandinavischen Märkte von entscheiden-
der Bedeutung sind. Im Fokus steht die Absicherung von Zahlungsverpflichtungen gegen 
Risiken wie Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwere Krankheiten und Tod. Zum 1. Juli 
konnten bereits die ersten Portfolios gezeichnet werden.  

Auch in Österreich haben wir Fuß gefasst. Dort wurde ein Pilotprojekt gestartet, das auf 
unserer Kompetenz rund um „Sales as a Service“ basiert. Wir analysieren nun im Praxis-
test, inwiefern dieses Konzept auf weitere europäische Märkte übertragbar ist.   

• Rating: 

In 2025 hat die unabhängige Ratingagentur ASSEKURATA die RheinLand Versicherungs AG 

wieder einer Bonitätsprüfung unterzogen. Das Rating A+ (starke Bonität) der Vorjahre mit 
dem Zusatz „stabiler Ausblick“ wurde erneut bestätigt. 

Im Rahmen des Kapitalmanagements der RheinLand Versicherungsgruppe ist die RheinLand 
Versicherungs AG wie folgt eingebunden: Aus beteiligten Unternehmen erzielte die RheinLand 
Versicherungs AG einen Ertrag in Höhe von 3.739 T€. 

A.2 Versicherungstechnisches Ergebnis 

Versicherungstechnisches Ergebnis des Unternehmens insgesamt 

Im zurückliegenden Geschäftsjahr stiegen die Beitragseinnahmen der RheinLand Versiche-
rungs AG für das gesamte Versicherungsgeschäft auf 457.897 T€ (i. Vj. 455.690 T€). Davon ent-
fielen auf das selbstabgeschlossene Geschäft unserer niederländischen Niederlassung 

42.401 T€ (i. Vj. 39.922 T€). Die Beitragseinnahmen im selbstabgeschlossenen Geschäft redu-
zierten sich insgesamt auf 306.139 T€ (i. Vj. 329.551 T€), gleichzeitig war im in Rückdeckung 
übernommenen Versicherungsgeschäft ein Beitragsanstieg von rd. 20 % auf 151.758 T€ (i. Vj. 
126.139 T€) zu verzeichnen. Grund für den Beitragsrückgang im selbst abgeschlossenen Ver-
sicherungsgeschäft sind die Auswirkungen durch das Inkrafttreten des „Cooling-off“-Gesetzes 
für das Restschuldgeschäft. 
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Zusammensetzung der gebuchten Beiträge 
2024 

T€ 
2025 

T€ 
Veränderung 

in % 

Selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft 329.551 306.139 -7,1 

In Rückdeckung übernommenes Versicherungsgeschäft 126.139 151.758 20,3 

Bruttobeitragseinnahmen 455.690 457.897 0,5 

In Rückdeckung gegebenes Versicherungsgeschäft 64.784 52.621 -18,8 

Beitragseinnahmen für eigene Rechnung 390.906 405.276 3,7 

Nachdem die Vorjahre stark durch Unwetterschäden geprägt waren, blieben 2025 vergleich-
bare Ereignisse aus. Trotz des deutlich positiveren Schadenverlaufs führte der Bestandszu-
wachs insgesamt dazu, dass sich die Aufwendungen für Versicherungsfälle für eigene Rech-
nung um 13.899 T€ auf 195.922 T€ (i. Vj. 182.023 T€) erhöhten. 

Für den Anstieg der Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb auf 220.624 T€ (i. Vj. 

212.171 T€) ist der Ausbau unseres Bestandes im in Rückdeckung übernommenem Geschäft  

die wesentliche Ursache. 

Die Gesellschaft konnte für das selbstabgeschlossene Geschäft in der versicherungstechni-
schen Gewinn- und Verlustrechnung für eigene Rechnung erneut einen Gewinn vor Schwan-
kungsrückstellung in Höhe von 7.851 T€ (i. Vj. 14.069 T€) erzielen. Gründe für den Ergebnis-
rückgang sind neben dem gestiegenen Schadenniveau in unserem Kooperations- und Banken-
vertrieb höhere Rückversicherungsabgaben im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft, die 

aus dem guten Schadenverlauf in den klimarelevanten Versicherungszweigen resultieren. 

Das gesamte Versicherungsgeschäft erzielte vor Veränderung der Schwankungsrückstellung 
einen versicherungstechnischen Gewinn für eigene Rechnung in Höhe von 14.026 T€ (i. Vj. 
12.254 T€). 

Getrennt nach Brutto-, Rückversicherungs- und Nettoergebnis ergab sich folgende Entwick-
lung: 
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Versicherungstechnisches Ergebnis nach Sparten  

Die versicherungstechnischen Bruttoergebnisse vor Veränderung der Schwankungsrückstel-
lung teilen sich wie folgt auf die Sparten auf: 
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Für eigene Rechnung stellt sich das versicherungstechnische Ergebnis vor Veränderung der 
Schwankungsrückstellung nach Sparten wie folgt dar: 
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Zur Erläuterung wird in der nachfolgenden Tabelle das versicherungstechnische Nettoergeb-
nis analog zum QRT S.05.01. (siehe Anhang 2.) weiter differenziert. 

RheinLand Versicherungs AG 
verdiente 

Nettoprämie 
Nettoaufwendun-

gen 
sonstige GuV-Posi-

tionen vt. Ergebnis Verän- 

derung 
2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 

Einkommensersatz 124.932 123.355 119.069 116.190 1.024 401 6.887 7.565 678 

Kraftfahrzeughaftpflicht 24.162 27.686 23.428 26.631 -20 -41 715 1.013 299 

Sonstige Kraftfahrt 19.365 21.951 22.119 23.051 -14 -16 -2.768 -1.116 1.652 

See, Luftfahrt und Transport 143 131 76 61 2 2 69 72 3 

Feuer und andere Sach 107.838 117.057 108.425 109.849 -3.949 -3.296 -4.536 3.912 8.448 

Allgemeine Haftpflicht 29.546 37.262 27.168 37.578 77 22 2.455 -293 -2.748 

Kredit und Kaution 0 0 -6 -0 -0 0 6 0 -6 

Beistand (Assistance) 448 450 254 262 0 0 194 188 -7 

Verschiedene finanzielle Verluste 78.362 86.799 68.977 83.592 -163 -528 9.223 2.679 -6.544 

aktive Rückversicherung Leben -0 0 -7 -6 3 0 10 6 -4 

Summe 384.797 414.690 369.504 397.207 -3.039 -3.457 12.254 14.026 1.773 

Veränderung Schwankungsrückstellung -7.517 -16.627 -9.110 

Versicherungstechnisches Nettoergebnis 4.737 -2.600 -7.338 

• Einkommensersatzversicherung 

Unter den Einkommensersatzversicherungen werden die Allgemeine Unfallversicherung und 
die Kraftfahrt-Unfallversicherung sowie die Absicherung der Arbeitsunfähigkeit aus der Rest-
kreditversicherung erfasst. Hierbei spielt die Kraftfahrt-Unfallversicherung jedoch nur eine un-
tergeordnete Rolle. Bei den Einkommensersatzversicherungen sanken die verdienten Net-
toprämien um 1,3 % bzw. 1.577 T€. Die Nettoaufwendungen sanken um 2,4 % bzw. 2,879 T€. 

In der Folge lag das versicherungstechnische Nettoergebnis vor Zuführung der Schwankungs-
rückstellung mit 7.565 T€ um 678 T€ über dem Vorjahreswert. 

• Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 

In der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung stiegen die verdienten Nettoprämien um 14,6 % 
bzw. 3.523 T€. Da die Nettoaufwendungen um 13,7 % bzw. 3.204 T€ gestiegen sind, ergab sich 
per 31.12.2025 mit 1.013 T€ ein um 299 T€ besseres versicherungstechnisches Nettoergebnis 
vor Veränderung der Schwankungsrückstellung als in 2024.  

• Sonstige Kraftfahrtversicherung 

Analog zur Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung stiegen die verdienten Nettobeiträge in der 
Sonstigen Kraftfahrtversicherung (Kraftfahrt-Teil- und -Vollkaskoversicherungen) um 13,4 % 
bzw. 2.586 T€. Die Nettoaufwendungen stiegen um 4,2 % bzw. 932 T€. Insgesamt schloss der 

Geschäftsbereich vor Zuführung in die Schwankungsrückstellung mit einem Verlust in Höhe 
von 1.116 T€ ab. Das versicherungstechnische Nettoergebnis lag somit 1.652 T€ über dem 
Vorjahreswert. 

• See-, Luftfahrt- und Transportversicherung 

Diese Sparte trägt nur unwesentlich zum versicherungstechnischen Ergebnis bei.  
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• Feuer- und andere Sachversicherungen 

In den Feuer- und anderen Sachversicherungen hat sich das versicherungstechnische Netto-
ergebnis um 8.448 T€ gegenüber 2024 verbessert. Dies resultiert aus einer Steigerung der ver-
dienten Nettoprämien um 8,5 % bzw. 9.219 T€ sowie einem leichten Anstieg der Nettoauf-
wendungen um 1,3 % bzw. 1.424 T€ gegenübersteht.  

• Allgemeine Haftpflichtversicherung 

In der Allgemeinen Haftpflichtversicherung stiegen sowohl die verdienten Nettoprämien wie 
auch die Nettoaufwendungen deutlich gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt schloss der Ge-
schäftsbereich mit einem versicherungstechnischen Ergebnis vor Veränderung der Schwan-
kungsrückstellung in Höhe von -293 T€ ab. 

• Kredit- und Kautionsversicherung 

Diese Sparte trägt nur unwesentlich zum versicherungstechnischen Ergebnis bei. Es handelt 
sich hier um einen geringen auslaufenden Bestand. 

• Beistand (Assistance) 

Diese Sparte trägt nur unwesentlich zum versicherungstechnischen Ergebnis bei.  

• Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste 

Der „Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste“ ist im Wesentlichen bestimmt 
durch die Arbeitslosigkeitszusatzversicherung und die Kaufpreisversicherung. Die verdienten 
Nettoprämien stiegen in dieser Sparte um 10,8 % bzw. 8.437 T€ und die Nettoaufwendungen 
um 21,2 % bzw. 14.615 T€. Insgesamt ergab sich hierdurch mit 2.679 T€ ein gegenüber dem 
Vorjahr um 6.544 T€ niedrigeres versicherungstechnisches Nettoergebnis vor Zuführung zur 

Schwankungsrückstellung. 

• Aktive Rückversicherung Leben 

Bei dem im Wege einer Quoten-Rückversicherung übernommenen Lebensversicherungsge-
schäft handelt es sich um auslaufendes Geschäft. Das versicherungstechnische Ergebnis liegt 
bei 6 T€ und ist gegenüber dem Vorjahr um 4 T€ gesunken. 
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Versicherungstechnisches Ergebnis nach Ländern 

Nach Ländern teilen sich die verdienten Bruttoprämien und Bruttoaufwendungen auf 
„Deutschland“, „Niederlande“ und „Italien, Schweden und Österreich“ wie folgt auf: 

• Deutschland 

Das in Deutschland gezeichnete Geschäft beinhaltet sowohl die klassischen Schaden-/Unfall-
sparten wie auch in Deutschland gezeichnetes Restkreditversicherungsgeschäft zur Absiche-
rung der Kreditraten im Fall von Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit.  

• Niederlande 

Das in den Niederlanden gezeichnete Geschäft resultiert aus dem über die Niederlassung in 
Amstelveen akquirierten Geschäft. Es beinhaltet ausschließlich Restkreditversicherungen zur 
Absicherung der Kreditraten im Fall von Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit. 

Die gute Positionierung der RheinLand Versicherungs AG in den Niederlanden im Geschäfts-
feld Restkreditversicherungen blieb bestehen.  

• Italien, Schweden und Österreich 

Im Rahmen weiterer Diversifizierung haben wir begonnen, neue Geschäftsfelder in Schweden 
und Österreich aufzubauen. Dies betrifft das Geschäft über den Kooperationsvertrieb. Der Be-
stand in Italien befindet sich im RunOff.   
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A.3 Anlageergebnis 

Zusammensetzung der Kapitalanlagen 

Die Kapitalanlagen der RheinLand Versicherungs AG erhöhten sich im Geschäftsjahr um 
9.591 T€ (2,4 %) auf insgesamt 412.260 T€ (i. Vj. 402.668 T€). 

Mit 87,5 % (i. Vj. 87,8 %) ist der überwiegende Teil der Vermögensanlagen in verzinsliche An-
lagen investiert. 

 

Anlagen in Verbriefungen 

Die RheinLand Versicherungs AG ist über Anteile an dem RheinLand CLO-Fonds indirekt in CLO-
Wertpapieren investiert. 

Erträge und Aufwendungen für Anlagegeschäfte 

Die laufenden Erträge aus Kapitalanlagen betrugen 12.902 T€ (i. Vj. 11.888 T€). Davon entfie-
len 3.739 T€ (i. Vj. 2.865 T€) auf die Ausschüttung von verbundenen Unternehmen. 

Zusammensetzung der laufenden Erträge aus Kapitalanlagen 
2024 

T € 
2025 

T € 
Veränderung 

in % 

Immobilien 0 0 0 
Ausleihungen und Anteile an verbundene Unternehmen 

inkl. Beteiligungen 
3.460 3.767 8,9 

Staatsnahe/Staatsbesicherte Anleihen 267 749 180,4 
Unternehmensanleihen 2.319 2.677 15,4 
Besicherte Wertpapiere 1.383 1.942 40,4 
Fonds 1.842 1.631 -11,5 
Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalent 941 409 -56,6 
Darlehen und Hypotheken 1.640 1.698 3,5 
Sonstige Kapitalanlagen 35 30 -13,6 
Insgesamt 11.888 12.902 8,5 
 

Ausleihungen und Anteile 
an verbundene 

Unternehmen inkl. 
Beteiligungen 

1% Staatsnahe / 
Staatsbesicherte 

Anleihen 8%

Unternehmensanleihen 
36%

Besicherte Wertpapiere 17%

Fonds
12%

Einlagen außer 
Zahlungsmitteläquivalent 2%

Darlehen und 
Hypotheken 24%
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Die laufenden Aufwendungen für Kapitalanlagen beliefen sich auf 446 T€ (i. Vj. 389 T€). Das 
außerordentliche Kapitalanlageergebnis der RheinLand Versicherungs AG betrug 35 T€ 
(i. Vj. 4 T€). Insgesamt ergab sich ein Kapitalanlageergebnis in Höhe von 12.491 T€ 
(i. Vj. 11.503 T€). 

Verzinsung 

Nach der vom „Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.“, Berlin, empfoh-
lenen Formel berechnet sich, unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Auf-
wendungen, die Nettoverzinsung aus dem Nettoergebnis der Kapitalanlagen im Verhältnis 
zum mittleren Anlagebestand. Der sich hieraus ergebende Zinssatz beträgt 3,1 % (i. Vj. 2,9 %). 
Die gleitende Nettoverzinsung der Kapitalanlagen der letzten drei Jahre (arithmetisches Mittel 
der Nettoverzinsungen) erreicht 2,8 % (i. Vj. 2,4 %). Die durchschnittliche Rendite der Neuan-

lagen für Renten (Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, 
sonstige Ausleihungen, sowie Termingelder) verringerte sich geringfügig um 0,1 Prozent-
punkte auf 3,1 %. 

A.4 Entwicklung sonstiger Tätigkeiten 

Die RheinLand Versicherungs AG betreibt keine wesentlichen weiteren Geschäfte. 

Im Rahmen von Leasingvereinbarungen wird zwischen Finanzierungs- und Operating Leasing 
unterschieden. Die RheinLand Versicherungs AG verfügt ausschließlich über Leasingvereinba-
rungen, die unter HGB nach dem Operating Leasing bilanziert werden. Es gibt keine Verträge 
im Bereich Finanzierungsleasing. 

Im Geschäftsjahr 2025 gab es keine wesentlichen Erträge und Aufwendungen aus Leasingver-

einbarungen. 

A.5 Sonstige Angaben 

Es liegen keine Sachverhalte für sonstige Angaben vor. 
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B. Governance-System 

Die RheinLand Versicherungsgruppe hat ein Governance-System eingerichtet, das zu der Art, 
dem Umfang und dem Zeithorizont des von ihr betriebenen Geschäfts angemessen ist: 

• Es beachtet im Aufbau die Funktionstrennung (s. Kapitel B.1), 

• Es stellt die fachliche Qualifikation und die persönliche Zuverlässigkeit des Manage-
ments sicher (s. Kapitel B.2), 

• Es berücksichtigt angemessen die Geschäftsstrategie und begrenzt über das Limitsys-
tem, dazu passende ablauforganisatorische Regelungen (s. Kapitel B.3) sowie eine kon-
tinuierliche Qualitätssicherung im Rahmen des internen Kontrollsystems (s. Kapitel 
B.4), der Internen Revision (s. Kapitel B.5) und der Versicherungsmathematischen 
Funktion (s. Kapitel B.6) alle wesentlichen Risiken. Dies gilt auch für ausgelagerte Funk-

tionen und Tätigkeiten (s. Kapitel B.7). 

B.1 Allgemeine Angaben zum Governance-System 

Ausgestaltung des Governance-Systems 

In der RheinLand Versicherungsgruppe ist das Governance-System konzernweit einheitlich 
eingerichtet. Der überwiegende Teil des Personals der RheinLand Versicherungsgruppe in 
Deutschland ist bei der RheinLand Versicherungs AG angestellt und erbringt seine Leistungen 
für alle Gesellschaften der Gruppe aufgabenbezogen in gleicher Art und Weise. Dies gilt auch 
für die vier Schlüsselfunktionen. Mit den Inhabern der Schlüsselfunktionen bestehen Mehr-
facharbeitsverträge mit den übrigen Versicherungsgesellschaften im Konzern. 

(1) Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der RheinLand Versicherungs AG setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen, 
von denen vier Mitglieder von der Hauptversammlung (Anteilseignervertreter) und zwei Mit-
glieder von den Arbeitnehmern (Arbeitnehmervertreter) nach den Regelungen des Drittelbe-
teiligungsgesetzes gewählt werden. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder beträgt in der 
Regel fünf Jahre. 

Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand. Er berät diesen bei der Leitung des Unternehmens und 
überwacht regelmäßig dessen Geschäftsführung und die Geschäftsentwicklung. Er überwacht 
insbesondere die Wirksamkeit des internen Risikomanagementsystems, des Compliancesys-
tems, der Internen Revision sowie den Rechnungslegungsprozess und die Abschlussprüfung. 

Die Arbeitsweise des Aufsichtsrats erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen, der Sat-
zung, der Geschäftsordnung und der Corporate Governance Regelungen der RheinLand Versi-

cherungsgruppe. Er kommt grundsätzlich mindestens in vier ordentlichen Aufsichtsratssitzun-
gen je Kalenderjahr zusammen. Der Aufsichtsrat wird vom Vorstand kontinuierlich und zeitnah 
informiert. Mindestens einmal im Jahr erörtert der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand 
die von diesem vorgelegte Geschäftsstrategie, die Risikostrategie, das Risikomanagement im 
Allgemeinen und die Entwicklung der Solvabilität der Gruppe insgesamt sowie der einzelnen 
Versicherungsunternehmen im Besonderen. Der Aufsichtsrat entscheidet über die zustim-
mungspflichtigen Geschäfte. 
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Für Personalentscheidungen des Aufsichtsrates ist ein Personalausschuss eingerichtet, der 
diese vorbereitet und dem Aufsichtsratsplenum vorschlägt. Zudem ist ein Prüfungsausschuss 
eingerichtet. Neben diesen beiden Ausschüssen existieren keine weiteren Ausschüsse des Auf-
sichtsrats. 

(2) Vorstand 

Der Vorstand führt das Unternehmen als Leitungsorgan in eigener Verantwortung mit dem 

Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Die Arbeitsweise des Vorstands erfolgt auf Grundlage der 

gesetzlichen Regelungen, der Satzung, der Geschäftsordnung und der Corporate Governance 

der RheinLand Versicherungsgruppe. Beschlüsse werden in der Regel in den monatlich statt-

findenden Vorstandssitzungen gefasst. Sie sind grundsätzlich einstimmig zu fassen. Abwei-

chend von diesem Grundsatz sind Einzelentscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb mög-

lich. Sofern keine Einstimmigkeit erzielt werden kann, muss der Aufsichtsrat unterrichtet und 

einbezogen werden. 

Der Vorstand der RheinLand Versicherungs AG besteht aus vier Mitgliedern. Diese tragen ge-

meinsam die Verantwortung für die Unternehmensführung und das Risikomanagement. Ins-
besondere die Festlegung der Geschäfts- und der Risikostrategie liegt in der Gesamtverant-
wortung des Vorstands. Zudem berichtet er regelmäßig der Hauptversammlung und dem Auf-
sichtsrat.  

Die Geschäftsverteilung im Vorstand war am 31.12.2025 wie folgt:  
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Die Schlüsselfunktionen (SF) sind organisatorisch direkt dem Vorstand unterstellt. 

In den vorgenannten Einheiten sind die folgenden Sonderaufgaben angesiedelt: 

1)  Insiderhandel 

2)  Business Continuity Management, Informationssicherheit und Datenschutz 

3)  AGG 

4)  Geldwäsche 

Diese Geschäftsverteilung wahrt das Prinzip der drei Verteidigungslinien zur Steuerung des 
Risikomanagements im Unternehmen durch eine vollständige Funktionstrennung auf Vor-
standsebene. Die erste Verteidigungslinie (risikonehmende Bereiche wie Vertrieb, Produktak-
tuariat, Betrieb, Schaden/Leistung, Rückversicherung und Kapitalanlage) ist bis auf zwei Aus-
nahmen grundsätzlich auf Vorstandsebene von der zweiten  (Risikocontrolling, Compliance, 
Revision) getrennt. 

Die beiden Ausnahmen betreffen das Business Continuity Management (BCM) und die Infor-
mationssicherheit (ISMS), die in einem Vorstandsressort mit der IT liegen. Das BCM ist nach 
ISO-Norm 22301:2019 und das ISMS nach ISO-Norm 27001:2013 zertifiziert. 

(3) Schlüsselfunktionen 

Die RheinLand Versicherungsgruppe hat vier Schlüsselfunktionen installiert, die eine ange-
messene und unabhängige Kontrolle im Unternehmen sicherstellen: 

• Unabhängige Risikocontrollingfunktion (URCF) 

Die Unabhängige Risikocontrollingfunktion (URCF) nimmt für den Vorstand die operative 
Durchführung des Risikomanagements wahr. Sie weist die Geschäftsleitung aktiv auf Mängel 
bzw. Verbesserungspotentiale des Risikomanagements hin und unterstützt sie dabei, Mängel 
abzustellen und das Risikomanagementsystem weiterzuentwickeln. Die für die URCF verant-

wortliche Person der Versicherungsunternehmen der RheinLand Versicherungsgruppe und 
der RheinLand Versicherungsgruppe als Ganzes ist der Leiter des Bereichs „Bilanzaktuariat und 
Risikomanagement“. 

Die URCF wird vom Risikomanagement Board (RM-Board) unterstützt, in dem alle Bereiche 
und Ressorts vertreten sind und das als zentrales Informations- und Koordinationsgremium 
für die Risikoberichterstattung an Vorstand, Aufsichtsrat, Aufsicht und die Öffentlichkeit ein-
gerichtet ist. Zu den Aufgaben des RM-Boards gehören neben der Berichterstattung auch die 
Diskussion über sämtliche risikorelevante Themen, die Durchführung von Risikoanalysen und 
die Empfehlung von Maßnahmen zur Risikoreduzierung. Die Leitung des RM-Boards liegt beim 
Verantwortlichen für die URCF. Der Leiter der „Internen Konzernrevision“ und „Recht & Com-
pliance“ nehmen als Beisitzer an den Sitzungen des RM-Boards teil. 

• Compliance-Funktion 

Die Compliance-Funktion achtet darauf, dass das Versicherungsunternehmen alle auf den ei-
genen Geschäftsbetrieb anwendbaren Gesetze und Vorgaben einhält. Die für die Compliance-
Funktion verantwortliche Person der Versicherungsunternehmen der RheinLand Versiche-
rungsgruppe und der RheinLand Versicherungsgruppe als Ganzes ist der Leitende der Abtei-
lung „Recht & Compliance“.  

Die Compliance Organisation der RheinLand Versicherungsgruppe folgt einer dezentralen 
Struktur. Die verantwortliche Person wird unterstützt von den Compliance Officers der ein-
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zelnen Vorstandsressorts bzw. der Einheiten im Ausland. Die Aufgabe ist dabei einerseits die 
des zentralen Berichterstatters an den Vorstand und ggf. Aufsichtsrat (ad hoc oder im jährli-
chen Bericht) sowie gegenüber den Behörden, insbesondere der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), andererseits die einer koordinierenden Stelle der Aktivitäten 
der Compliance Funktionen. 

• Funktion der Internen Revision 

Die Interne Revision überprüft in regelmäßigen Abständen die gesamte Geschäftsorganisation 
und insbesondere das interne Kontrollsystem auf deren Angemessenheit und Wirksamkeit. 
Zur Wahrung der Unabhängigkeit berichtet die Interne Revision ihre Prüfungsergebnisse und 
Empfehlungen direkt an den Gesamtvorstand und einmal jährlich an den Aufsichtsrat. 

Die für die Funktion der Internen Revision verantwortliche Person der Versicherungsunter-

nehmen der RheinLand Versicherungsgruppe ist der Leiter der Abteilung „Interne Konzernre-
vision“. Weitere Details sind dem Kapitel B.5 zu entnehmen. 

• Versicherungsmathematische Funktion 

Die Versicherungsmathematische Funktion (VMF) koordiniert und dokumentiert die Berech-
nung der versicherungstechnischen Rückstellungen in der Solvabilitätsübersicht. Dabei beur-
teilt sie sowohl die Datenqualität und die Berücksichtigung der künftigen Überschussbeteili-
gung bei der Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen als auch die Qualität 
und Vereinbarkeit der Zeichnungs-, Annahme und Rückversicherungspolitik mit dem Risi-
koprofil des Unternehmens. Sie berichtet im Rahmen des VMF-Berichts einmal jährlich über 
die von ihr ausgeführten Tätigkeiten und die daraus gewonnenen Erkenntnisse an den Ge-
samtvorstand. 

Die VMF der RheinLand Versicherungsgruppe ist als Gremium organisiert. 

Wesentliche Änderungen des Governance-Systems im Berichtszeitraum 

Im Jahr 2025 gab es keine personelle Veränderung im Vorstand. 

Ausgestaltung des Vergütungssystems in der RheinLand Versicherungsgruppe 

Die Vorstände der RheinLand Holding AG und der operativen Gesellschaften der Gruppe er-
halten eine fixe sowie zusätzlich eine variable erfolgsabhängige Vergütung.  

Für die Vergütung gilt im Einzelnen das Folgende:  

Mit den Vorständen wird vereinbart, dass bei einer Zielerfüllung im Umfang von 100 % ein 
Anteil von 60 % auf die Festvergütung und ein Anteil von 40 % auf die variable Vergütung ent-
fällt. Dieses Verhältnis ist stets ausgewogen, sodass der feste bzw. garantierte Vergütungsbe-

standteil einen ausreichend hohen Anteil ausmacht und die Abhängigkeit vom variablen Ver-
gütungsbestandteil vermieden wird. 

Über die Zielfestlegung und die Zielerreichung entscheidet der Aufsichtsrat. Die so festge-
setzte variable Vergütung wird über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt. 

Der Anspruch des Vorstands auf variable Vergütung ist abhängig vom Erreichen festgelegter 
Unternehmensziele sowie individueller Ziele.  
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Über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder entscheidet die Hauptversammlung. Auf-
sichtsräte, die zugleich Mitglied im Aufsichtsrat der RheinLand Holding AG sind, erhalten aus-
schließlich von dieser eine Vergütung. Die Vergütung setzt sich zusammen aus einem Fixbe-
trag sowie einem variablen Betrag abhängig vom Umfang der Dividende, über den die Haupt-
versammlung der RheinLand Holding AG im Rahmen der Gewinnverwendung beschließt. 

Für die bei der RheinLand Versicherungs AG tätigen Personen gelten die folgenden Vergü-
tungsrichtlinien: 

Als Grundlage der Vergütung gilt der Tarifvertrag für die private Versicherungswirtschaft in 
der jeweils aktuellen Fassung. Mitarbeitende, die aufgrund ihrer Funktion und Vergütungs-
struktur nicht in die zuvor genannte Kategorisierung fallen, werden als übertarifliche und au-
ßertarifliche Mitarbeitende bezeichnet. Als Grundlage für die vereinbarte Entlohnung dient 
aber auch hier der Tarifvertrag für die private Versicherungswirtschaft. 

Mitglieder der ersten und zweiten Führungsebene (Bereichs- und Abteilungsleitende) erhal-
ten eine fixe sowie variable Vergütung. Dies gilt gleichfalls für Mitarbeitende mit vertriebli-
chen Funktionen sowie für alle übrigen, außertariflich Beschäftigten.  

Die Vergütungspolitik ist langfristig an der Geschäfts- und Risikostrategie der Gruppe ausge-
richtet. Es werden persönliche Anreize geschaffen, um die langfristigen Unternehmensziele zu 
erreichen, sodass gleichzeitig Fehlanreize für die Unternehmenssteuerung vermieden wer-
den. 

Der Anteil der variablen Bestandteile wächst mit steigender Verantwortung einer Funktion. 
Die Zielvereinbarungen setzen sich sowohl aus individuellen Zielen als auch Zielen zum Unter-
nehmensergebnis zusammen. Soweit die übrigen außertariflich Beschäftigten eine variable 
Vergütung erhalten, ist diese ausschließlich vom Erreichen von Unternehmenszielen abhän-

gig. 

Die betriebliche Altersversorgung für Vorstandsmitglieder besteht entweder aus einer Direkt-
zusage durch die Gesellschaft oder der finanziellen Unterstützung beim Aufbau einer Alters-

versorgung. Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine betriebliche Altersversorgung. 

Informationen über wesentliche Transaktionen im Berichtszeitraum mit Anteilseignern sowie 
Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Im Berichtszeitraum hat es keine wesentlichen Transaktionen mit Anteilseignern sowie Mit-
gliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats gegeben. 

B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit 

In der RheinLand Versicherungsgruppe unterliegen Vorstand, Aufsichtsrat und die verantwort-
lichen Personen für die vier Schlüsselfunktionen besonderen Anforderungen an die fachliche 
Qualifikation und die persönliche Zuverlässigkeit. 

Fachliche Anforderungen an die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats1, unter Beachtung 
der Ressortverteilung im Vorstand: 

 
1 Ausgenommen von der Eignungsprüfung sind die in den Aufsichtsrat der RheinLand Versicherungs-gruppe ent-

sandten Mitglieder des Betriebsrates. Für sie ist keine Fit & Proper Beurteilung vorzunehmen, da eine 
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• Facheinschlägiges Studium oder entsprechende Aus- und Weiterbildung 

• Ausreichende Berufserfahrung, insbesondere Leitungserfahrung 

• Kenntnisse in den Bereichen: Versicherungs- und Finanzmärkte, Versicherungsauf-
sichtsrecht, Unternehmensplanung und -führung, Risikomanagement, IKT-/Cyber-Risi-
ken und Digitale Resilienz, Unternehmensorganisation, Governance und Kontrolle, Sat-
zung des Unternehmens und Geschäftsordnungen der Leitungs- bzw. Überwachungs-
organe, Versicherungsbetriebliches Rechnungswesen, Versicherungskennzahlen, Ge-
sellschaftsrecht 

• Kenntnisse in Personalführung und -management sowie Leitungskompetenz 

• Regelmäßige eigenverantwortliche Weiterbildung 

Aufsichtsrat und Vorstand wurden im Jahr 2025 bezüglich des Themas „DORA: Neue Regulie-

rungsanforderungen und Ziele der DORA sowie Umsetzung bei der RheinLand Versicherungs-
gruppe“ geschult. 

Fachliche Anforderungen an die verantwortlichen Personen der vier Schlüsselfunktionen: 

• Mindestens dreijährige Berufspraxis/-erfahrung in der Versicherungswirtschaft 

• Allgemeine Kenntnisse über versicherungsaufsichts-/rechtliche Grundlagen (aus VAG, 
AktG, EU-Richtlinien und BaFin-Rundschreiben bzw. Auslegungsentscheidungen), Or-
ganisation und Governance von Versicherungsunternehmen (IKS und Dienst-/Arbeits-
anweisungen), versicherungsgeschäftliche Abläufe und Hintergründe (bzgl. Produkt-
entwicklung, Vertrieb und Verwaltung) sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
und das Marktumfeld 

• Spezifische Kenntnisse der Compliance-Funktion über die versicherungsaufsichts-
/rechtlichen Regelungen 

• Spezifische Kenntnisse der Funktion der Internen Revision über die Aufbau- und Ab-
lauforganisation, inklusive der IT-Systeme 

• Spezifische Kenntnisse der Versicherungsmathematischen Funktion über Versiche-
rungs- und Finanzmathematik (angemessen zu Art, Umfang und Komplexität der Risi-
ken des Versicherungsunternehmens), Unternehmensplanung und -führung, versiche-
rungsbetriebliches Rechnungswesen, Versicherungskennzahlen, versicherungsge-
schäftlich und –betrieblich relevante Risikoarten, -parameter und -bewertungsmetho-
den 

• Spezifische Kenntnisse der Unabhängigen Risikocontrollingfunktion über Risikoma-
nagement- und bilanzrelevante Bestimmungen des VAG, einschlägige EU-Richtlinien, -
leitlinien und -verordnungen, Unternehmensplanung und -führung, versicherungsbe-
triebliche Abläufe, versicherungsbetriebliches Rechnungswesen, Versicherungskenn-

zahlen, versicherungsgeschäftlich und –betrieblich relevante Risikoarten, -parameter 
und -bewertungsmethoden, die Entstehung neuer Risiken und die Risikokumulierung. 

 
Normkollision mit dem Betriebsverfassungsgesetz bestünde. Dem Betriebsrat sowie den entsandten Mitglie-
dern wird aber empfohlen, fachbezogene Schulungen zu besuchen und sich regelmäßig weiterzubilden. 
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Strategien und Verfahren zur Gewährleistung der fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Zuverlässigkeit der Personen mit Schlüsselaufgaben 

Die Verantwortung für den Prozess der Eignungsbeurteilung von Inhabern von Schlüsselfunk-
tionen liegt bei der Geschäftsleitung und erfolgt für Neubesetzungen im Zuge eines klaren 
Recruiting-Prozesses. Der jeweilige Kandidat hat insbesondere einen detaillierten Lebenslauf, 
ein behördliches Führungszeugnis, ein Formular mit Angaben zur Zuverlässigkeit nach der Vor-
lage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie einen Auszug aus dem Gewer-
bezentralregister vorzulegen. Unter anderem auf Grundlage dieser Unterlagen erfolgt eine 
detaillierte Eignungsbeurteilung durch den Vorstand. Es findet zunächst eine Evaluation der 
Teilbereiche „Fachliche Qualifikation“ und „Persönliche Zuverlässigkeit“ anhand vorab defi-
nierter Kriterien statt. Die anschließende Gesamtbeurteilung kann grundsätzlich nur dann zu 
einem positiven Ergebnis führen, wenn die persönliche Zuverlässigkeit bzw. der gute Ruf den 

Anforderungen entspricht.  

Entsprechen die fachlichen Kenntnisse nicht vollständig den Anforderungen, kann der Vor-
stand in eigenem Ermessen Auflagen (z. B. Ausbildungsmaßnahmen) festlegen, die der Kandi-
dat innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erfüllen hat und unter denen er die betreffende 
Funktion vorübergehend ausüben darf.  

Der Sicherstellung der Eignung wird in der RheinLand Versicherungsgruppe durch Schulungs- 
bzw. Fortbildungsmaßnahmen Rechnung getragen. Die Inhaber der Schlüsselfunktionen und 
deren Stellvertreter bilden sich laufend weiter. Den Inhabern der Versicherungsmathemati-
schen Funktion und der Risikocontrollingfunktion obliegen als Mitglieder der Deutschen Aktu-
arvereinigung e.V. darüber hinaus spezifische Weiterbildungspflichten, die auch als Grundlage 
des Eignungsnachweises für die Übernahme der Schlüsselfunktion dienen. Die Reevaluierung 

der erforderlichen Eignung erfolgt in regelmäßigen Abständen sowie anlassbezogen. 

Als auslösende Momente für eine anlassbezogene Reevaluierung der Eignung gelten solche 
strafbaren Handlungen, die einen Bezug zum Versicherungsgeschäft haben. Dazu gehören Ei-

gentums- und Vermögensdelikte sowie Insolvenzstraftaten. Jeder Inhaber bzw. Vertreter ei-
ner Schlüsselfunktion ist verpflichtet, das Eintreten eines seine Person betreffenden Anlasses 
für eine Reevaluierung an den Vorstand zu melden. Der Prozess der Reevaluierung kann sich 
auf die Auswirkungen der veränderten Umstände bzw. die neuen Erkenntnisse beschränken.  

Die Regelungen zur Sicherstellung der ausreichenden Qualifikation von Personen, die das Un-
ternehmen tatsächlich leiten und andere Schlüsselaufgaben wahrnehmen, findet sich in der 
Richtlinie Fit & Proper. Dort werden die inhaltlichen Anforderungen an die Qualifikation der 
entsprechenden Personen geregelt, insbesondere die Anforderungen an die Qualifikation der 
Inhaber von Schlüsselaufgaben und der Prozess zur Gewährleistung der Einhaltung der Anfor-

derungen definiert. Die Gewährleistung der anhaltenden Sicherstellung der fachlichen Eig-
nung erfolgt durch eine laufende fachspezifische Weiterbildung und Nachweis gegenüber dem 
Bereich Human Resources oder im Rahmen einer anlassbezogenen Reevaluierung. 
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B.3 Risikomanagementsystem einschließlich der  
unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung 

Risikomanagement auf Unternehmensebene 

Das Risikomanagement wird in allen Gesellschaften und auf allen Ebenen der RheinLand Ver-
sicherungsgruppe nach einheitlichen Richtlinien geführt. Die Ziele des Risikomanagements 
sind wie folgt in der Risikostrategie konkretisiert und nach Prioritäten geordnet: 

• Priorität (1): Zur Wahrung der Unabhängigkeit ist die Finanzierung der Unternehmen 
der RheinLand Versicherungsgruppe nachhaltig solide (Einhaltung der Solvabilitätsan-
forderungen nach Solvency II). 

• Priorität (2): Die RheinLand Versicherungsgruppe strebt, unter Erhalt einer vorgege-

benen Eigenkapitalrendite vor Steuern im Konzern, ertragreiches Wachstum zur Erfül-
lung der Ausschüttungserfordernisse an. 

• Priorität (3): Die RheinLand Versicherungsgruppe arbeitet konsequent an der Errei-
chung der nichtfinanziellen Ziele, die in der Planung enthalten sind. 

Kernstück der Operationalisierung der Risikostrategie ist das Risikotragfähigkeitskonzept mit 
der daran geknüpften Risikotoleranz. 

Für die Koordination des Risikomanagementprozesses und die unabhängige Überwachung der 
Risiken auf Konzern- und Einzelgesellschaftsebene ist die Abteilung „Risikomanagement“ ein-
gerichtet. Sie nimmt eine aktive Serviceaufgabe wahr und unterstützt den Vorstand sowie die 
risikonehmenden Abteilungen über die Bereitstellung risikorelevanter Informationen in deren 
Entscheidungsfindung.  

Der Risikomanagementprozess selbst ist wie folgt definiert und in den Kreislauf der Unterneh-
mensführung integriert: Jährlich werden alle Risikoverantwortlichen aufgefordert, die Inven-
tarblätter bzw. die Auflistung und Bewertung der operationellen Risiken für die in ihrer Ver-
antwortung stehenden Risiken auf nötige Korrekturen oder Aktualisierungen zu prüfen. In 

Workshops werden Veränderungen der bekannten Risiken und neu identifizierte Risiken be-
sprochen. Insbesondere werden der Umgang und die Betroffenheit von in den einzelnen Risi-
koarten und -modulen enthaltenen Nachhaltigkeitsrisiken und Emerging Risks im Risikoma-
nagement Board thematisiert. Neu identifizierte Risiken werden eindeutig einer Risikokom-
ponente, einem Verantwortlichen und einem Managementprozess zugeordnet. 

Im unmittelbaren Nachgang zur Planung beschließt der Vorstand auf Basis der Eigenmittel-
bestimmung und Risikobewertung, auf Vorschlag der URCF und in Abstimmung mit dem Ri-
sikomanagement Board für die in der Standardformel abgebildeten Risiken Risikokapital-bud-
gets und Limits. Für nicht in der Standardformel abgebildete Ertrags-, Wachstums- sowie ope-

rationelle Risiken werden sinnvolle Schwellenwerte festgelegt. Dessen Inhalte sind das ge-
samte Geschäftsjahr über und, sofern nichts anderes beschlossen wird, auch darüber hin-aus 
verbindlich für die Risikoüberwachung durch die Risikoverantwortlichen und die URCF. Unter-
jährige Anpassungen sind jederzeit durch Vorstandsbeschluss möglich. 

Die unterjährige laufende Steuerung und Überwachung dieser Risiken obliegt den Risikover-
antwortlichen. Sie überwachen die Einhaltung der Limits und Schwellenwerte. Bei Über-
schreiten der definierten Werte ist die URCF umgehend zu informieren. 
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Halbjährlich erfolgt eine Risikoüberwachung. Die Risikoverantwortlichen werden über den ak-
tuellen Stand der Maßnahmenumsetzung und der Limit-Ausschöpfung auf Basis der Risikoin-
ventarblätter befragt.  

Die Einhaltung der Risikotragfähigkeit unterliegt einer laufenden Kontrolle und Berichterstat-
tung: Der Bereich Rechnungswesen aktualisiert in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen 
regelmäßig die Bilanz und GuV in Buchwerten, vierteljährlich zum Quartalsstichtag sowie als 
Hochrechnung zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres und im Zeitpunkt der Planung für je-
des Jahr über den gesamten Planungszeitraum. Die URCF nimmt darauf aufbauend, mit Un-
terstützung der Fachbereiche, eine Marktwertbewertung, Bestimmung der verfügbaren Ei-
genmittel und Berechnung der Solvenzkapitalanforderung vor und berichtet diese an den Vor-
stand. 

Unabhängig von dieser regelmäßigen Routine kann jeder Risikoverantwortliche über die URCF 

wie auch die URCF selbst ad hoc eine Risikotragfähigkeitsprüfung anstoßen, wenn gravierende 
Ereignisse den Verdacht nahelegen, dass die Risikotragfähigkeit verloren gegangen ist. Über 
die Durchführung entscheidet der für die Abteilung Risikomanagement verantwortliche Vor-
stand. Stellt die URCF die Verletzung der Risikotragfähigkeit oder eines Limits fest, so greifen 
klare Eskalationsregeln. 

Strategische, Reputations- und sonstige Risiken sind laufend im Fokus des Vorstands und ste-
hen in engem Zusammenhang mit der definierten Geschäftsstrategie und der übergreifenden 
Unternehmenssteuerung. Die strategischen Risiken werden, unter Federführung der URCF, im 
Nachgang zum Strategieworkshop und zeitgleich zur Planung, im Rahmen einer SWOT-Analyse 
identifiziert, qualitativ und teilweise im Rahmen von Planszenarien quantitativ bewertet. Re-
putationsrisiken werden qualitativ bewertet und laufend vom zuständigen Risikoverantwort-
lichen beobachtet. Darüber hinaus werden strategische, Reputations- und Emerging Risks so-

wie ggfs. vorliegende Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) regelmäßig im Risikomanagement 
Board besprochen oder abgefragt, analysiert und im Bedarfsfall an den Vorstand eskaliert. Zur 
Weiterentwicklung des Themas ESG - auch zur Etablierung eines ESG-konformen Vermögens-

managements im Asset-Management der RheinLand Versicherungsgruppe und ihrer Einzelge-
sellschaften - ist ein interdisziplinäres ESG-Komitee eingerichtet worden, um so Synergien zu 
heben und zielgerichtet auf Marktentwicklungen, Anfragen oder Vorgaben reagieren zu kön-
nen. Aus den Erkenntnissen der Tätigkeit des ESG-Komitees werden Handlungsempfehlungen 
entwickelt, die dem Vorstand zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Zur Identifikation und Bewertung von Ausgliederungen von IT-Dienstleistungen und sonstigen 
Dienstleistungsbeziehungen im Bereich IT- und Nicht-IT besteht ein den aufsichtlichen Anfor-
derungen entsprechender dokumentierter Prozess. 

Risikomanagement in der Versicherungstechnik 

Das Eingehen von Versicherungsrisiken gehört zum Kerngeschäft eines jeden Versicherungs-
unternehmens. Zur sinnvollen Begrenzung von Versicherungsrisiken definiert die RheinLand 
Versicherungsgruppe in allen Unternehmen und Sparten über Zeichnungs- und Annahme-
richtlinien klar, welches Geschäft bis zu welcher Höhe (Zeichnungslimit) gezeichnet bzw. wel-
ches Geschäft (über einen Ausschluss) nicht gezeichnet wird. Die Zeichnungs- und Annahme-
richtlinien werden jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. 
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Für jedes Produkt ist klar geregelt, welche Leistungen abgedeckt sind. Die Bildung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen nach HGB erfolgt nach dem Prinzip der vorsichtigen Ein-
zelbewertung, ihr Zeitwert wird versicherungsmathematisch bestimmt. In dem nach Art der 
Leben gezeichneten Geschäft werden die versicherungstechnischen Rückstellungen versiche-
rungsmathematisch berechnet. Für die Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellun-
gen durch die VMF existieren interne Leitlinien, die die Verfahren, das Vorgehen und die An-
nahmen für die Bewertung definieren. 

Risikomanagement im Aktiv-Passiv-Kontext 

Als übergreifendes Abstimmungsgremium im Rahmen der Aktiv-Passiv-Steuerung (oder Asset 
Liability Management, kurz ALM) ist das ALM-Board installiert. Zentrale Aufgabe des ALM-
Boards ist die Erstellung von ALM-Analysen für die Entwicklung von Handlungsalternativen im 

Asset Management und eines Vorschlags für die strategische Anlagepolitik unter Beachtung 
der Aktiv-Passiv-Zusammenhänge. Der ALM-Prozess stellt einen eigenständigen Prozess dar, 
der sich in den jährlichen Ablauf des gesamten Risikomanagementsystems eingliedert. Er star-
tet nach Festlegung der Parameter und Szenarien für die Mehrjahresplanung. Darüber hinaus 
können bei Bedarf zusätzliche Berechnungen beauftragt werden. Die ALM-Berechnungen lie-
fern zudem ergänzende Informationen für die Unternehmensplanung und -steuerung. Über 
die Ergebnisse und Maßnahmenvorschläge aus der ALM-Analyse berichtet das ALM-Board an 
den Vorstand. 

Das ALM-Board setzt sich zusammen aus Leitern oder Repräsentanten der Bereiche/Abteilun-
gen Asset Management, Bilanzaktuariat und Risikomanagement, Rechnungswesen, Rückver-
sicherung sowie dem Verantwortlichen Aktuar. Bei Bedarf werden weitere Mitarbeitende hin-
zugezogen. In Auftrag gegebene Berechnungen werden in den jeweiligen Fachbereichen 

durchgeführt und analysiert. 

Risikomanagement der Kapitalanlagen 

Die Kapitalanlage erfolgt im Kontext der Anforderungen der Verpflichtungen und der Risiko-
bereitschaft des Managements: Die Struktur muss die vom Vorstand für Marktrisiken be-
schlossenen Risikobudgets und Limite zu jedem Zeitpunkt erfüllen. Die geltenden Limite sind 
dafür im Kapitalanlagecontrolling erfasst. Die Auslastungen und eine Watch-List möglicher-
weise kritischer Anlagen werden monatlich berichtet. 

Steuerung von Liquiditäts- und Konzentrationsrisiken 

Liquiditätsrisiken bestehen dann, wenn das Versicherungsunternehmen nicht in der Lage ist, 
Liquiditätsanforderungen, die über die vorhandene Liquidität hinausgehen, durch Anlagen 
und andere Vermögenswerte zu realisieren, um ihren finanziellen Verpflichtungen bei Fällig-

keit nachzukommen. Ziel ist es daher, die Kapitalanlagen unter Berücksichtigung der Art der 
betriebenen Versicherungsgeschäfte sowie der Unternehmensstruktur so anzulegen, dass 
möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger Liquidität des Versicherungsun-
ternehmens unter Wahrung angemessener Mischung und Streuung erreicht wird. 

Konzentrationsrisiken in der Versicherungstechnik (z. B. aus Konzentrationen bei einem Ge-
schäftspartner) stehen unter ständiger Beobachtung. Konzentrationen in der Kapitalanlage 
werden bereits durch die Beachtung einer angemessenen Mischung und Streuung vermieden. 
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Steuerung operationeller Risiken 

Alle operationellen Risiken sind eindeutig einem Risikoverantwortlichen zugewiesen. Die 
Steuerung und Überwachung der operationellen Risiken erfolgen durch die verantwortlichen 
Bereiche. Für operationelle Risiken werden einmal jährlich Szenarioanalysen durchgeführt 
und die Risikoindikatoren zur unterjährigen Überwachung überprüft. Notfallpläne, Versiche-
rungen, Zugangskontrollen sowie Vollmachten- und Berechtigungsregelungen führen zu ge-
ringen Eintrittswahrscheinlichkeiten bzw. Schadenpotenzialen. Insbesondere den sich zwi-
schenzeitlich immer weiter ausbreitenden Cyber-Risiken wird mit umfangreichen Datensiche-
rungskonzepten, Schutzprogrammen und extern durchgeführten, professionellen E-Mail-
Überprüfungen und Tests begegnet. Zusätzlich kommt ein Security Information and Event Ma-
nagement (SIEM) zum Einsatz, das sicherheitsrelevante Ereignisse zentral überwacht, analy-
siert und so eine frühzeitige Erkennung und Reaktion auf potenzielle Bedrohungen ermöglicht. 

Für den Schadenfall wurde eine Cyber-Versicherung abgeschlossen. 

Generell besteht das Risiko, dass die in einzelnen Fällen ergangene Rechtsprechung auch auf 
die operativen Gesellschaften der RheinLand-Gruppe ausstrahlt. Um diesem Risiko zu begeg-
nen, werden alle anstehenden Klagefälle auf Allgemeingültigkeit hin bewertet, beobachtet 
und regelmäßig zwischen den Fachbereichen und der Rechtsabteilung besprochen. Je nach 
Einstufung des Risikos wird im Bedarfsfall eine angemessene Rückstellung gebildet. 

Risikominderung durch Rückversicherung 

Pro Sparte festgelegte Zeichnungslimits geben den Rahmen der einzuzeichnenden Risiken vor. 
Die Rückversicherung der RheinLand Versicherungsgruppe zielt darauf ab, diese Risiken be-
darfsgerecht und kostengünstig zu mindern. Damit soll die Zeichnung von hochsummigen Ri-
siken oder der Einstieg in neue Geschäftsfelder unter Beibehaltung einer angemessenen Risi-

koposition ermöglicht werden. Im Bedarfsfall werden Risiken, die über das festgelegte Zeich-
nungslimit und die obligatorisch vereinbarten Rückversicherungsverträge hinausgehen, ein-
zeln fakultativ rückversichert. 

Weiterhin soll die Rückversicherung zur Entlastung bei großen Einzelschäden oder Kumul-Er-
eignissen führen und damit zur Bilanzglättung bzw. letztendlich zum Bilanzschutz beitragen. 
Aufgrund der Bestandszusammensetzung des betriebenen Versicherungsgeschäfts liegt der 
Schwerpunkt der Rückversicherung auf der Absicherung von Risiken aus Feuer, Sturm, Kraft-
fahrt- und Allgemeine Haftpflicht sowie Unfall- und Restkreditversicherungen. 

Darüber hinaus dient die Rückversicherung auch als Eigenkapitalersatz und beeinflusst damit 
die Solvenzkapitalanforderung im Rahmen von Solvency II. 

Bei der Rückversicherungsnahme wird der Bonität der Rückversicherungspartner wie auch der 

angemessenen Streuung der Rückversicherungsabgaben und Kontinuität in der Geschäftsbe-
ziehung ein besonderes Augenmerk geschenkt. 

Unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung 

Der für die Abteilung „Risikomanagement“ zuständige Vorstand beauftragt einmal jährlich, 
meist zeitnah zur Planung, die Durchführung einer eigenen Beurteilung der Risiko- und Solva-
bilitätssituation. Für die in der Standardformel abgebildeten Risiken basiert die Beurteilung 
auf der Standardformel: 
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Die Abteilung Risikomanagement gleicht in Zusammenarbeit mit den Risikoverantwortlichen 
für alle Risiken die Annahmen der Standardformel mit denen ab, die sie selbst für das Risi-
koprofil der Versicherungsunternehmen der RheinLand Versicherungsgruppe für schlüssig er-
achtet, um die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen mit einer Sicherheit von 99,5 % auf Sicht eines 
Jahres gewährleisten zu können. Zudem werden, sofern in den Abstimmungsgesprächen mit 
den Fachbereichen signifikante Abweichungen gemäß Materialitätskonzept zu den Annahmen 
der Standardformel festgestellt werden, die Fachbereiche diese Abweichungen im Nachgang 
über Tests und Analysen quantifizieren oder, wo eine Quantifizierung nicht möglich oder sinn-
voll ist, qualitative Erläuterungen abgeben. Darüber hinaus können durch den Vorstand, das 
RM-Board oder das ALM-Board weitere Analysen und Tests beauftragt werden, insbesondere: 

• Sensitivitätsanalysen: Ermittlung der Sensitivität der Solvenzkapitalanforderung nach 
Standardformel gegenüber Änderungen des Risikoprofils oder der Hauptannahmen 

• Backtests: Analyse der historischen Kapitalmarktentwicklung und/oder der histori-
schen Schaden- und Bestandsentwicklung auf Basis eigener oder Branchenerfahrun-
gen 

• Stresstests: Analyse unternehmensspezifischer Ausprägungen der Kapitalanlage- oder 
Versicherungsprodukte sowie möglicher Änderungen in der Kapitalanlage- oder Ge-
schäftsstruktur 

• Szenariotests: Analyse der Auswirkung eines Eintritts besonders kritischer operationel-
ler, strategischer, Reputations- oder sonstiger Risiken 

Die Annahmen und Ergebnisse der Beurteilung der eigenen Risiken werden dokumentiert so-
wie im Vorstand vorgestellt, diskutiert und plausibilisiert. Sollte die Risikobewertung mit in-
ternen Annahmen zu deutlich anderen Kapitalanforderungen führen als die Standardformel, 

so stellt der Vorstand sicher, dass er diese Anforderungen künftig in der Steuerung berück-
sichtigt.  

Dies gilt insbesondere 

• bei Entscheidungen über die Geschäftsstrategie, 

• im Kapitalmanagement, 

• in der Geschäftsplanung und -steuerung, d.h. insbesondere bei der Festlegung der Ri-
sikotoleranz und 

• bei der Entwicklung und Konzeption neuer Produkte. 

Zu diesem Zweck erhebt die Abteilung „Risikomanagement“ bei der Ermittlung des sog. Ge-
samtsolvabilitätsbedarfs einen Zu- bzw. Abschlag zur Solvenzkapitalanforderung gemäß Stan-

dardformel in Höhe der über- bzw. unterschießenden Anforderung auf Basis von internen An-
nahmen. Im Zeitpunkt der Planung wird der Gesamtsolvabilitätsbedarf zum letzten bekannten 
Geschäftsjahresende pragmatisch fortgeschrieben: Die Zu- und ggf. Abschläge werden auf die 
Solvenzkapitalanforderung eines jeden Planjahres angewendet, soweit dies angemessen ist. 
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B.4 Internes Kontrollsystem 

Die wichtigsten Verfahren des internen Kontrollsystems 

Um die Funktionsfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Risikomanagements zu gewährleisten, 
sind sowohl prozessabhängige wie auch prozessunabhängige Kontrollen eingerichtet. 

Prozessabhängige Kontrollen der operativen Geschäftsbereiche 

Alle relevanten Management-, Kern- und Unterstützungsprozesse sind gruppenweit in einem 
Prozessdokumentationssystem beschrieben. Für alle sensiblen Geschäftsvorgänge ist ein Vier-
Augen-Prinzip vereinbart. Zusätzlich sind für alle wesentlichen Prozessrisiken Schlüsselkon-
trollen eingerichtet. Sowohl das Vier-Augen-Prinzip als auch die Schlüsselkontrollen sind in der 
Prozessdokumentation hinterlegt. 

Ergänzend führen die Geschäftsbereiche laufend Qualitätsanalysen der risikorelevanten Pro-
zesse durch. Dabei werden die Angemessenheit und Wirksamkeit der Schlüsselkontrollen ge-
prüft. Die ISO Zertifizierung einzelner Bereiche unterstützt die Wirksamkeit des Internen Kon-
trollsystems (IKS) zusätzlich. Sie wird sukzessive ausgebaut. 

Prozessabhängige Kontrollen durch die Unabhängige Risikocontrollingfunktion 

Die Abteilung „Risikomanagement“ kontrolliert stichprobenartig - parallel zu den Risikover-
antwortlichen - die Einhaltung der Limits und Schwellenwerte sowie auf aggregierter Ebene 
die Einhaltung der Risikokapitalbudgets und der Risikotragfähigkeit (s. Kapitel B.3).  

Prozessunabhängige Kontrollen durch die Compliance-Funktion, die Funktion der Internen 
Revision und den Wirtschaftsprüfer 

Flankierend werden das IKS (insbesondere für die Kernprozesse) und die Einhaltung der IKS-
Anforderungen regelmäßig prozessunabhängigen, risikoorientierten Prozessprüfungen unter-
worfen: 

Die Compliance-Funktion prüft die ordnungsgemäße Einrichtung der Unabhängigen Risi-
kocontrollingfunktion und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben. Die RheinLand Versiche-
rungsgruppe versteht Compliance Management als aktive Risikovorbeugung. Zur Vermeidung 
von finanziellen Schäden für das Unternehmen und zur Vermeidung von Verhaltensweisen 
Einzelner, die das Ansehen und die Reputation der Unternehmensgruppe gegenüber Kunden, 
Partnern oder der Öffentlichkeit schädigen könnten, werden Verstöße gegen Recht, Gesetz 
und interne Richtlinien angemessen und wirksam geahndet. Hierzu zählen arbeitsrechtliche 
Maßnahmen bis hin zur Anzeige strafbaren Verhaltens bei den zuständigen Stellen. Zum Zwe-
cke der Meldung bei Übertretungen von Gesetzes- und Regelverstößen ist ein organisiertes 

Meldesystem eingerichtet, durch das Mitarbeiter Fehlverhalten melden können. Hierbei kann 
anonym über ein Portal oder beim jeweiligen Vorgesetzten sowie der Leitung von „Recht & 
Compliance“ gemeldet werden. 

Die Interne Revision prüft und beurteilt die Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikoma-
nagementsystems sowie die Führungs- und Überwachungsprozesse im Allgemeinen und des 
internen Kontrollsystems im Besonderen. Sie ist unabhängig und in keine Linienfunktion ein-
gebunden. Die Revisionsmitarbeitenden nehmen keine Aufgaben wahr, die nicht mit ihrer Prü-
fungstätigkeit im Einklang stehen. Der Vorstand nimmt keinen Einfluss auf die Durchführung 
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der Prüfung, die Wertung der Prüfungsergebnisse und die Berichterstattung über die Prü-
fungsergebnisse. Die Organisation und Arbeitsweise der Internen Revision wurde im Rahmen 
einer externen Auditierung auf Grundlage des Revisionsstandards Nr. 3 des Deutschen Insti-
tuts für Interne Revision e.V. „Prüfung von Internen Revisionssystemen (Quality Assess-
ments)“ überprüft und als angemessen und wirksam bewertet. 

Der Wirtschaftsprüfer nimmt im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ebenfalls prozessunab-
hängige und risikoorientierte Prüfungshandlungen vor. 

B.5 Funktion der Internen Revision 

Der Leiter der Abteilung „Interne Konzernrevision“, als verantwortliche Person ausschließlich 
für die Funktion der Internen Revision der Unternehmen der RheinLand Versicherungsgruppe 

zuständig, verantwortet die Umsetzung der Prüfungen gemäß dem Audit-Plan, die Dokumen-
tation der Ergebnisse der Prüfungen und die Entwicklung der Handlungsempfehlungen dar-
aus. Erfordert ein Prüfgebiet Spezialwissen, das intern nicht vorhanden ist, erfolgt die Prüfung 
mit externer Unterstützung.  

Zur Wahrung der Objektivität und der Unabhängigkeit der Internen Revision von den zu prü-
fenden Tätigkeiten stimmt die intern verantwortliche Person für die Funktion der Internen 
Revision den Audit-Plan mit dem Gesamtvorstand und den Schlüsselfunktionen ab. Der Audit-
Plan wird vom Aufsichtsrat diskutiert und beschlossen. Sämtliche Prüfungsergebnisse werden 
an den Vorstand und den Prüfungsausschuss berichtet. Aus den Revisionsprüfungen abgelei-
tete Maßnahmen werden durch den Vorstand beschlossen. 

B.6 Versicherungsmathematische Funktion 

Die VMF ist als Gremium aus dem Verantwortlichen Aktuar und Vertretern der Organisations-
bereiche Produkt- und Bilanzaktuariat, Rückversicherung und Risikomanagement organisiert. 
Arbeitsgrundlage ist hierfür die interne Richtlinie „Versicherungsmathematische Funktion“. 

Die verantwortliche Person für die VMF ist als Referent im Bereich Bilanzaktuariat und Risiko-
management mit direkter Berichtslinie an den Gesamtvorstand angesiedelt. Bezüglich der 
Wahrnehmung der Aufgaben der Versicherungsmathematischen Funktion unterliegt die ver-
antwortliche Person nur den Weisungen der Geschäftsleitung. Interessenskonflikte werden 
durch die Gremienlösung und im Bedarfsfall direkte Einbindung des zuständigen Ressortvor-
stands vermieden. 

Jährlich finden mehrere Sitzungen des VMF-Gremiums statt. Hierbei werden Methoden, An-
nahmen und Parameter diskutiert, Aufgaben koordiniert oder Spezialthemen besprochen. Bei 
entsprechenden Anknüpfungspunkten zu Rechnungswesen oder Asset Management werden 

diese mit eingebunden, z. B. im Planungsprozess oder beim Asset-Liability-Management. 

Die interne Richtlinie zur VMF wird jährlich durch das VMF-Gremium überprüft. Im Jahr 2025 
hat das VMF-Gremium für jede operative Gesellschaft der RheinLand Versicherungsgruppe 
einen VMF-Bericht erstellt. Dieser wurde im Vorstand vorgestellt. 
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B.7 Ausgliederung 

Die operativen Gesellschaften der RheinLand Versicherungsgruppe haben grundsätzlich den 
Anspruch, alle wesentlichen Arbeiten des Kerngeschäfts selbst auszuführen. Der weitaus über-
wiegende Teil der Mitarbeitenden der operativen Versicherungsgesellschaften der RheinLand 
Versicherungsgruppe, mit Ausnahme der jeweiligen Vorstandsmitglieder, Schlüsselfunktions-
inhabern und Mitarbeitenden der Niederlassungen, ist bei der RheinLand Versicherungs AG 
angestellt, erbringt Leistungen aber auch für alle übrigen Gesellschaften der Gruppe. 

• Die RheinLand Versicherungs AG, Neuss, hat mit der Credit Life AG, der Rhion Versi-
cherung AG und der RheinLand Holding AG einen Dienstleistungsvertrag über die tech-
nische und kaufmännische Verwaltung des Versicherungsbestandes, die Vermögens-
verwaltung und -anlage sowie über die allgemeine Verwaltung abgeschlossen. 

• Darüber hinaus vermittelt die Außendienstorganisation der RheinLand Versicherungs 
AG, Neuss, Lebensversicherungen für die Credit Life AG, die keine eigene Vertriebsor-
ganisation unterhält. 

• Mit der Credit Life & DEVK Vermittlungs GmbH (ehemals Credit Life International Ser-
vices GmbH) besteht ein gültiger Agenturvertrag über die Vermittlung von Versiche-
rungen. 

• Für die Dienstleistungen an verbundene Unternehmen wurden die entstandenen un-
mittelbaren und mittelbaren Aufwendungen verrechnet. 

• Es bestehen 12 Verträge seitens der RheinLand Versicherungs AG über wichtige Aus-
gliederungen mit externen Vermittlern bzw. mit IT-Dienstleistern sowie ein unterneh-
mensinterner Vertrag, aufgrund dessen die Credit Life B.V. wesentliche versicherungs-
spezifische Tätigkeiten übernimmt. Die Verträge sehen dabei hinreichende  

Auskunfts-, Weisungs- und Eingriffsrechte vor, die eine Überwachung der Ausgliede-
rung gewährleisten. 

B.8 Sonstige Angaben 

Es liegen keine Sachverhalte für sonstige Angaben vor. 
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C. Risikoprofil 

Die RheinLand Versicherungs AG nutzt zur Ermittlung der Solvabilität die von den europäi-
schen Institutionen vorgegebene Solvency II-Standardformel. Der sogenannte „Risikobaum“ 
zeigt alle der Standardformel zugrundeliegenden Risikokategorien und deren Teilrisiken auf: 

 

Das hierauf basierende Risikoprofil der RheinLand Versicherungs AG per 31.12.2025 ist dem 
nachfolgenden Wasserfalldiagramm zu entnehmen.  
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Darüber hinaus existieren weitere, nicht durch die Standardformel quantifizierte Risiken, die 
bei der Ermittlung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs zu berücksichtigen sind. Die RheinLand Ver-
sicherungs AG hält zur Bedeckung dieser Risiken eine intern gesetzte Mindestsolvabilitäts-
quote von 120 % für angemessen. Alle Risiken sind, inkl. der zugehörigen Risikomanagement-
maßnahmen sowie deren Wirkung, gesellschaftsspezifisch im Risikoinventar beschrieben, be-
wertet und - soweit sinnvoll - angemessen budgetiert. 

Die Solvenzkapitalanforderung per 31.12.2025 liegt mit 142.547 T€ rd. 8 % über dem Vorjah-
reswert (i. Vj. 131.459 T€).  

Die Risikoexponierung je Risikokategorie per 31.12.2025 wird in den nachfolgenden Kapiteln 
erläutert. Hierunter sind auch mögliche Nachhaltigkeitsrisiken erfasst. Aufgrund der Beschrän-
kung der Kundenzielgruppen der RheinLand Versicherungs AG auf das Privat- und Gewerbe-
geschäft sind Transitionsrisiken nicht oder nur in geringem Umfang zu erwarten. Physischen 

Risiken kann aufgrund des weitestgehend kurzen Zeithorizonts der Vertragsbeziehungen 
schnell durch Prämienanpassungen oder durch Versicherungsausschlüsse begegnet werden. 

C.1 Versicherungstechnisches Risiko 

Eine Definition des versicherungstechnischen Risikos ist im Glossar aufgeführt. 

Risikoexponierung 

Das Risikoprofil der RheinLand Versicherungs AG ist überwiegend von den versicherungstech-
nischen Risiken Schaden und Kranken nach Art der Schaden geprägt. Die Solvenzkapitalanfor-
derung per 31.12.2025 beträgt vor Risikominderung: 

• 116.079 T€ (i. Vj. 102.373 T€) für versicherungstechnische Risiken Kranken, 

•           53 T€ (i. Vj.           64 T€) für versicherungstechnische Risiken Leben und 

• 118.996 T€ (i. Vj. 114.269 T€) für versicherungstechnische Risiken Schaden. 

 

• Versicherungstechnisches Risiko Kranken 

Die RheinLand Versicherungs AG bietet im Segment versicherungstechnisches Risiko Kranken 
nach Art der Schaden Allgemeine Unfall- und Kraftfahrtunfallversicherungen, insbesondere 
aber die Absicherung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen der Restkreditversicherung an. Un-
fall-Rentenfälle fallen unter das Segment versicherungstechnisches Risiko Kranken nach Art 
der Leben. 

Analog zur Absicherung der Arbeitslosigkeit verwendet die RheinLand Versicherungs AG auch 
für die Arbeitsunfähigkeitsversicherung eigene Rechnungsgrundlagen. Basis hierzu sind der 

eigene Vertrags- und Schadenbestand und öffentlich verfügbare Daten deutscher Sozialversi-
cherungsträger. 

Wie bei Schaden-/Unfallversicherern üblich überwiegt im versicherungstechnischen Risiko das 
Prämien- und Reserverisiko, welches die Unsicherheit in der Schadenentwicklung darstellt. 
Die Zunahme der Solvenzkapitalanforderung für die versicherungstechnischen Risiken Kran-
ken resultiert aus dem gestiegenen Prämien- und Reserverisiko für Arbeitsunfähigkeit.  
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• Versicherungstechnisches Risiko Leben 

Unter dem versicherungstechnischen Risiko Leben werden Rentenfällen aus der Allgemeinen 
Haftpflicht und Kraftfahrthaftpflicht betrachtet. 

• Versicherungstechnisches Risiko Schaden 

Die RheinLand Versicherungs AG vertreibt in diesem Segment Standardprodukte in den Ge-
schäftsbereichen Feuer- und sonstige Sachsparten, Allgemeine Haftpflicht, Kraftfahrthaft-
pflicht, Kraftfahrtkasko, Transport, Beistand (Assistance) sowie sonstige Kleinsparten an Pri-
vat- und Gewerbekunden. Klassisches Großindustrie- oder Krankenhaushaftpflichtgeschäft 
mit Großschaden- bzw. Langfristschadenpotenzial wird grundsätzlich nicht gezeichnet. Hinzu 
kommen noch die Produkte aus dem Kooperationsgeschäft wie Arbeitslosigkeits-, Kaufpreis- 
und Garantieverträge. 

Im Spezialsegment des Kooperationsvertriebs liegen keine allgemein gültigen statistischen 
Rechnungsgrundlagen vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
oder der Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) vor. Die Beherrschung der versicherungstechni-
schen Risiken erfolgt auf Basis der vorhandenen Datengrundlagen und eigenen Erfahrungen. 
Daher verwendet die RheinLand Versicherungs AG eigene Rechnungsgrundlagen. 

Der Anstieg der Solvenzkapitalanforderungen für die versicherungstechnischen Rückstellun-
gen Schaden resultiert vor allem aus einem Anstieg des Prämienrisikos. Das Wachstum des 
Prämienrisikos wird getrieben durch die Kooperations-Sparten. 

Risikokonzentration 

Die RheinLand Versicherungs AG ist durch ihr breit angelegtes Produktangebot und den Ver-
trieb von Restkreditversicherungen in den Ländern Deutschland und Niederlande stark diver-

sifiziert. Aufgrund des regionalen Schwerpunktes des Geschäftsgebietes in den Sachsparten 
bestehen Konzentrationsrisiken bei Naturereignissen. Diese Risiken betreffen insbesondere 
die Verbundene Wohngebäudeversicherung sowie die Verbundene Hausratversicherung und 
die daraus resultierende Ergebnisvolatilität. 

Risikominderung 

Zur Steuerung und Risikominderung der versicherungstechnischen Risiken dienen die Tarifie-
rungs- und Produktpolitik, Annahme- und Zeichnungsrichtlinien sowie die Reservierungsricht-
linien. Die Einhaltung dieser Vorgaben unterliegt einem engmaschigen Controlling der Spar-
ten. Falls erforderlich erfolgt eine konsequente Sanierung auffälliger oder verlustbringender 
Bestände.  

Die Profitabilitäten werden mindestens einmal jährlich für jeden einzelnen Kooperations-

partner mittels eines standardisierten versicherungstechnischen Schemas nach Zeichnungs-
jahr und Bilanzjahr analysiert. Parallel werden für alle großen Kooperationspartner monatlich 
die versicherungstechnischen Bruttoergebnisse mit den entsprechenden Planwerten vergli-
chen. Die Ergebnisse dieser Analysen werden im für das operative Geschäft zuständigen Ma-
nagementkreis besprochen. Somit ist sichergestellt, dass etwaige Fehlentwicklungen schnell 
erkannt werden und zeitnah Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Maßgebliche Fehl-
entwicklungen wurden bislang nicht festgestellt. 
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Weitere Risikominderungsmaßnahmen erfolgen im Wesentlichen über Mit- und/oder Rück-
versicherung. Insbesondere ihr Konzentrationsrisiko aus Naturereignissen in der Verbunde-
nen Wohngebäudeversicherung verringert die RheinLand Versicherungs AG über eine Mitver-
sicherungsabgabe. Im Rahmen des aufsichtsrechtlichen ORSA erfolgte eine eigene Beurteilung 
des Naturkatastrophenrisikos.  

Darüber hinaus werden Kumul- und Spitzenrisiken über Rückversicherungsverträge abge-
deckt. In jährlichen Rückversicherungskreisen werden die erforderlichen Maßnahmen abge-
stimmt und anschließend zur Entscheidung dem Vorstand vorgelegt. Zur Überwachung seiner 
dauerhaften Wirksamkeit wird das bestehende Rückversicherungsprogramm jährlich im Rah-
men der VMF-Berichterstattung bewertet. 

Die RheinLand Versicherungs AG nutzt keine Vereinbarungen mit Zweckgesellschaften zur Ri-
sikosteuerung. 

Risikosensitivität 

Durch eine Analyse der Sensitivität der mit der Standardformel berechneten Solvabilitätska-
pitalanforderung gegenüber Änderungen des unternehmensspezifischen Risikoprofils kann 
die Angemessenheit der Standardformel für das Risikoprofil eines Unternehmens beurteilt 
werden. Hierzu wird die voraussichtliche Entwicklung der Solvenzkapitalanforderung mit der 
angenommenen Bestandsentwicklung verglichen. Insgesamt spiegelt die Sensitivität der Stan-
dardformel die erwartete Entwicklung des Risikoprofils der RheinLand Versicherungs AG wi-
der. 

C.2 Marktrisiko 

Eine Definition des Marktrisikos ist im Glossar aufgeführt. 

Risikoexponierung 

Die Solvenzkapitalanforderung per 31.12.2025 für die Marktrisiken der RheinLand Versiche-
rungs AG beträgt 29.320 T€ (i. Vj. 26.275 T€). 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Spread- sowie Zinsänderungsrisiko als wesentliches 
Marktrisiko der RheinLand Versicherungs AG. Nahezu alle verzinslichen Anlagen gehen in die 
Berechnung des Spread- sowie Zinsänderungsrisikos ein. Die Risikominderung aus Diversifika-
tion zwischen Spread- und Zinsänderungsentwicklung ist ökonomisch und historisch begründ-
bar, unterliegt aber einer ständigen Beobachtung durch das Asset Management. 

Der Renten-Direktbestand (inkl. Termingelder) teilt sich, unter Berücksichtigung von Eigen-
ratings, per 31.12.2025 wie folgt auf die einzelnen Ratingklassen auf (Basis Buchwerte): 
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Ratingklasse Anteil in % 

AAA 27,2% 
AA 12,8% 
A 45,7% 
BBB 13,1% 
BB/B 1,2% 
CCC/CC/C 0,0% 
NR 0,0% 
Summe 100,0% 

Risikokonzentration und Risikominderung 

Zur Steuerung des Marktrisikos werden die Kapitalanlagen der RheinLand Versicherungs AG 

über eine Budgetierung der Solvenzkapitalanforderung (SCR) vor Diversifikation mit unter-
schiedlichen Limits begrenzt. Zudem liegen durch die Anlageleitlinie, die Darlegung der Anla-
gepolitik und dem „Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht“ enge Vorgaben für das Kapi-
talanlagemanagement vor. 

Die Kapitalanlagen der RheinLand Versicherungs AG sind risikobewusst angelegt und an den 
Anforderungen der jeweiligen Verpflichtungen ausgerichtet. Der überwiegende Teil der Kapi-
talanlagen ist in verzinsliche Anlagen hoher Bonität investiert.  

Sämtliche Vermögenswerte werden auf eine Art und Weise angelegt, die die Sicherheit, die 
Qualität, die Liquidität und die Rentabilität des gesamten Portfolios gewährleistet. Vermö-
genswerte, die zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen gehalten wer-
den, werden so angelegt, dass sie im Hinblick auf Wesensart und Laufzeit der Erstversiche-
rungs- und Rückversicherungsverbindlichkeiten angemessen sind. Einzelne Anlagen, die nicht 

die Merkmale erfüllen, können dem Portfolio hinzugefügt werden, sind aber auf einem „vor-
sichtigen Niveau“ zu halten und dürfen nicht die Sicherheit, Liquidität, Rentabilität oder Qua-
lität des Portfolios als Ganzes gefährden. 

• Sicherheit 

Sicherheit bedeutet Sicherung des Nominalwertes. Jede Kapitalanlage ist einzeln hinsichtlich 
des potenziellen Verlustrisikos zu betrachten. Fehlende Sicherheit in der Einzelanlage kann 
nicht durch die Sicherheit des Gesamtkapitalanlagebestandes kompensiert werden.  

Der Grundsatz der Sicherheit ist auch bei indirekt gehaltenem Vermögen zu beachten. Bei An-
lagen in Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften gilt der Grundsatz der Anlagen-
sicherheit nicht nur für den Fonds insgesamt, sondern für jeden einzelnen indirekt gehaltenen 
Vermögenswert. Es ist daher in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob das Fondsmanagement 

diese Prinzipien zugrunde legt. Bei Spezialfonds erfolgt ein monatliches Monitoring der getä-
tigten Anlagen. 

Vermögensanlagen müssen grundsätzlich jederzeit und ohne Zustimmung des Schuldners ver-
äußerbar sein. Bei weniger leicht veräußerbaren Vermögensgegenständen (z. B. Grundstücke, 
Beteiligungen) darf das Verfügungsrecht grundsätzlich nicht weiter beschränkt werden. 

• Rentabilität 

Bei Vermögensanlagen ist auf eine positive Rendite zu achten. Die Anlagen sollen unter Be-
rücksichtigung der anderen Anlagegrundsätze und der versicherungstechnischen 



 

 
Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 43 von 102 

 

Verpflichtungen ein nachhaltiges Ergebnis erzielen. Dies gilt für jede einzelne Anlage des di-
rekt und indirekt gehaltenen Bestandes. Ausnahme bilden ausschließlich Derivate, die zur Be-
standsabsicherung dienen.  

Die Liquidität wird im Rahmen der Liquiditätsplanung auf ein betriebsnotwendiges Niveau ge-
steuert. Eine Termingeldanlage mit einer negativen Verzinsung ist nicht ausgeschlossen, so-
fern die Anlage hinsichtlich der liquiden Verfügbarkeit terminiert oder bedeckungstechnisch 
bedingt ist. 

Sollten die Renditeziele im gegebenen Marktumfeld unter Berücksichtigung von Risikoaspek-
ten nicht erreichbar sein, werden die Renditeziele unter Berücksichtigung der Verpflichtungen 
analysiert und gegebenenfalls neu definiert. Die Abweichungen sind zu dokumentieren. 

• Liquidität 

Die Liquidität wird unter Berücksichtigung des Bedarfs aus der Versicherungstechnik durch 
das Liquiditätsmanagement gesteuert und überwacht. Die Ein- und Auszahlungen werden 
zeitnah erfasst; die monatlichen Liquiditätspläne hinsichtlich der bekannten ein- und ausge-
henden Zahlungsströme aktualisiert. Dem Liquiditätsrisiko gem. § 7 Nr. 19 VAG, wonach das 
Unternehmen seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, wird somit be-
gegnet.  

Der Cash Manager stellt dem Asset-Management und der Finanzbuchhaltung die Liquiditäts-
planung für das Folgejahr und unterjährig für die drei Folgemonate rollierend zur Verfügung. 
Ad hoc Anforderungen werden nach Möglichkeit (spätestens) drei Bankarbeitstage vor Bedarf 
von den Fachbereichen und der Finanzbuchhaltung an das Asset-Management gemeldet. 

• Qualität 

Die Qualität des Portfolios zeichnet sich durch eine diversifizierte Anlage hinsichtlich der Ka-
pitalanlagearten (Mischung) und der Emittenten (Streuung) aus. Die Anlage erfolgt ausschließ-
lich in Renten mit Investmentgrade-Rating oder in Titel mit bestehender Deckungsmasse/Si-
cherungssystem. Ziel ist es, eine positive Rendite bei angemessenem Risiko zu erzielen. Als 
Risikomaß dienen das Marktrisiko unter Solvency II, das Kreditausfallrisiko und das Liquiditäts-
risiko.  

• ESG 

Nachhaltiges Investieren bedeutet für uns, Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Krite-
rien (ESG) zu berücksichtigen, um wettbewerbsfähige Erträge und perspektivisch auch unsere 
Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen der EU in Einklang zu bringen. ESG-Grundsätze werden 
auf Basis von Ausschlusskriterien berücksichtigt. Zusätzlich gibt es eine Laufzeitbegrenzung 
bei Branchen, die sich im Transformationsprozess befinden, damit auf diese Weise künftige 

Risiken reduziert werden und die Unternehmen die Möglichkeit haben ihr Geschäftsmodell 
anzupassen.  

Bei der Neu- und Wiederanlage werden ESG-Ratings erfasst und auf jährlicher Basis überprüft. 
Im Mittelpunkt der Verwendung von ESG-Ratings steht die Bewertung der Kapitalanlage nach 
Nachhaltigkeitsaspekten mit besonderem Augenmerk auf relevante ESG-Risiken. 
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Sofern keine ESG-Ratings vom Emittenten zur Verfügung gestellt werden, wird eine Plausibili-
sierung anhand von frei zugänglichen Unternehmensinformationen und Nachrichten vorge-
nommen. 

• Kongruenz 

Das Sicherungsvermögen ist im Hinblick auf die Wechselkursrisiken grundsätzlich in derselben 
Währung zu bedecken, auf welche die Verpflichtungen lauten. Eine vom Belegenheitsprinzip 
abweichende Bedeckung wird durch den Bereich „Bilanzaktuariat und Risikomanagement“ in 
Form der Risikokapitalbudgets für Fremdwährungsanlagen überwacht. 

• Fungibilität 

Vermögensanlagen müssen grundsätzlich jederzeit und ohne Zustimmung des Schuldners ver-
äußerbar sein. 

• Rating 

Ziel ist, dass die Beurteilung des Anlagerisikos sich nicht ausschließlich auf von Dritten, z. B. 
Finanzinstituten oder Ratingagenturen, bereitgestellten Informationen stützt, sondern eigene 
Risikoindikatoren entwickelt werden. Unsere Vorgehensweise bzgl. der Kreditrisikobewertung 
entspricht der CRA III Richtlinie. Externe Ratings sind zu plausibilisieren. Dies erfolgt durch 
Analyse und Verifizierung der Dokumentation des externen Ratings anerkannter Ratingagen-
turen bzw. durch den Geschäftsbericht sowie Marktinformationen. Anerkannte Ratingagen-
turen sind alle nach ECAI zugelassenen Ratingagenturen. 

Beim Erwerb von Rententiteln sind Ratings anerkannter Ratingagenturen zu berücksichtigen. 
Es muss bei Erwerb ein Investmentgrade-Rating von min. „BBB“/„Baa2“ vorliegen. Das Invest-
mentgrade-Rating ist jedoch nicht ausreichend, wenn andere Umstände eine abweichende 

negative Beurteilung nahelegen.  

Wenn kein externes Rating vorhanden ist, muss eine Deckungsmasse, ein Sicherungssystem 
oder eine sonstige geeignete Sicherheit vorliegen.  

Zudem muss bei Erwerb eines Rententitels im Direktbestand eine Bonitätsanalyse durch den 
Händler durchgeführt und dokumentiert werden.  

Die Überprüfung der Ratings des Renten Direktbestandes (inkl. Termin- und Tagesgelder) so-
wie der Titel innerhalb der Spezialfonds erfolgt mindestens vierteljährlich zum Quartalsultimo 
und wird dokumentiert. 

• Derivate 

Die Gesellschaften der RheinLand-Gruppe setzen Derivate ausschließlich zu Absicherungszwe-

cken oder Erwerbsvorbereitungsgeschäften in den Spezialfonds ein. Die Kapitalverwaltungs-
gesellschaften überwachen dabei die Effizienz und die Zielerreichung des Derivateeinsatzes. 

Risikosensitivität 

Im Rahmen der Planung wurden Änderungen in der Asset Allokation berücksichtigt und deren 
Auswirkungen im Hinblick auf die Solvenzquote geprüft. 



 

 
Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 45 von 102 

 

C.3 Kreditrisiko 

Das Kredit- oder (Gegenpartei)Ausfallrisiko ist das Risiko eines Verlusts aus einem unerwarte-
ten Ausfall oder der Verschlechterung der Bonität von Gegenparteien und Schuldnern wäh-
rend der folgenden zwölf Monate. Hierunter werden ausfallbedrohte Positionen subsum-
miert, die nicht unter das Spreadrisiko (siehe Kapitel C.2) fallen. 

Risikoexponierung 

Die Solvenzkapitalanforderung für das Kredit- oder Ausfallrisiko per 31.12.2025 beträgt für die 
RheinLand Versicherungs AG 8.702 T€ (i. Vj. 9.471 T€) und hat damit nur eine geringe Bedeu-
tung. 

Der leichte Rückgang ist sowohl im Ausfallrisiko Typ 1 als auch im Ausfallrisiko Typ 2 wieder-

zufinden. Das Ausfallrisiko insgesamt bleibt im Vergleich zum Vorjahr auf einem ähnlichen Ni-
veau. 

Risikokonzentration 

Die Forderungen gegenüber Rückversicherern, Vermittlern und Kunden unterliegen, wie die 
Kapitalanlagen (siehe Kapitel C.2), grundsätzlich auch einem Kreditrisiko. Die Rückversiche-
rungsabgaben der RheinLand Versicherungs AG werden in der Regel auf mehrere Rückversi-
cherer verteilt, die über eine angemessene Bonität verfügen. Ausfallgefährdete Forderungen 
gegenüber Vermittlern oder Kunden weisen aufgrund der breiten Streuung keine Risikokon-
zentrationen auf. 

Risikominderung 

Zur Risikovorsorge hat die RheinLand Versicherungs AG angemessene Wertberichtigungen auf 

den Forderungsbestand vorgenommen. 

Ausfallrisiken aus offenen Forderungen gegenüber Rückversicherern werden durch die inner-

betriebliche Rückversicherungsrichtlinie limitiert. Bei der Auswahl der Rückversicherungs-
partner wird vor dem Hintergrund der angestrebten langjährigen Vertragsbeziehungen (Kon-
tinuität) ein Mindestrating von „A-“ nach Standard & Poor´s oder ein vergleichbares Rating 
einer anderen Rating-Agentur gefordert. Nur in wenigen Ausnahmefällen und zeitlich be-
grenzt werden auch Rückversicherer mit einem niedrigeren Rating akzeptiert. In diesen be-
sonderen Fällen ist von den Rückversicherern in der Regel eine zusätzliche Sicherheit wie z. B. 
ein Depot oder Letter of Credit zu stellen. Marktentwicklungen und Verschlechterungen der 
Bonität der Rückversicherungspartner unterliegen der ständigen Beobachtung. 

Forderungsausfälle gegenüber Versicherungsvermittlern können im Bedarfsfall mit zukünftig 

entstehenden Provisionsansprüchen der betroffenen Vermittler verrechnet werden. Das Ri-
siko des Forderungsausfalls gegenüber Kunden wird über die Annahmepolitik gesteuert. 

Risikosensitivität 

Im Rahmen des aufsichtsrechtlichen ORSA wurden die Ausfallraten sämtlicher relevanter Ge-
genparteien in einem Stresstest erhöht. Die Analyse ergab, dass selbst bei einer Verschlech-
terung um zwei Ratingstufen das Gegenparteirisiko weiterhin nur eine untergeordnete Bedeu-
tung für das Gesamtrisiko hat. 
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C.4 Liquiditätsrisiko 

Die Bedeutung des Liquiditätsrisikos ergibt sich aus § 7 Nr. 19 VAG, wonach das Versicherungs-
unternehmen jederzeit in der Lage sein muss, seinen finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit 
nachkommen zu können. 

Risikoexponierung 

Die RheinLand Versicherung AG ist nach Maßnahmen keinem wesentlichen Liquiditätsrisiko 
ausgesetzt, denn 

 (1) die Liquidität der Kapitalanlagen ist jederzeit gegeben, da die Kapitalanlagen 
der RheinLand Versicherungs AG an der Bindungsdauer ihrer Verpflichtungen 
ausgerichtet sind und 

(2) für die Unterlegung von Risiken ausschließlich fungible Eigenmittel verwendet 
werden. 

Der bei künftigen Prämien einkalkulierte erwartete Gewinn (EPIFP) per 31.12.2025 in Höhe 
von 161.349 T€ (i. Vj. 114.420 T€) ist nicht fungibel und wird deshalb nicht für die Unterlegung 
von Risiken herangezogen. Er entspricht der Differenz zwischen den versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne Risikomarge und einer Berechnung der versicherungstechnischen Rück-
stellungen ohne Risikomarge unter der Annahme, dass die für die Zukunft erwarteten Prämien 
für bestehende Versicherungsverträge nicht gezahlt werden. 

Die versicherungstechnische Rückstellung wird mit dem aktuellen risikofreien Zins ermittelt. 
In die Ermittlung des erwarteten Gewinns geht daher nur der risikofreie zu erwirtschaftende 
Kapitalertrag ein, welcher auch bei der vorsichtigen und nachhaltigen Kapitalanlage der Rhein-
Land Versicherungs AG unter dem realistisch zu erwartenden Kapitalertrag liegt. 

Risikokonzentration 

Risikokonzentrationen können bei unerwartet hohen Auszahlungserfordernissen auftreten. 

Diese unerwarteten Zahlungen werden zum einen durch einen Sockelbetrag an vorgehaltener 
Liquidität aufgefangen und zum anderen durch umfangreiche Liquiditätsreserven in Form von 
Tagesgeldern und sofort veräußerbaren Wertpapieren sichergestellt. Zudem besteht eine Li-
quiditätsvereinbarung, wonach sich konzerneigene Unternehmen bei Bedarf liquide Mittel 
kurzfristig (ein Monat) gegenseitig leihen können, und die vertraglichen Optionen, Schaden-
einschüsse von beteiligten Rückversicherern anzufordern. Bei drohenden Liquiditätsengpäs-
sen erfolgt eine Ad-hoc-Meldung durch den Liquiditätsmanager. 

Risikominderung 

Zur Steuerung und Sicherstellung der jederzeitigen Bedienbarkeit der Verpflichtungen werden 
Liquiditätspläne erstellt. Die Liquiditätsplanung der RheinLand Versicherungs AG umfasst eine 
Mehrjahres- und 12-Monats-Planung sowie eine tägliche Disposition und berücksichtigt ins-
besondere Beitragszahlungen, Rückversicherungsabrechnungen, Schaden- und Leistungszah-
lungen, Steuerzahlungen sowie Personal- und Sachkosten. Kalkulierte Ergebnisse werden im 
Zusammenhang mit dem Liquiditätsüberschuss aus den Kapitalanlagen betrachtet. 
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Die Kapitalanlagen der RheinLand Versicherungs AG sind an der Bindungsdauer ihrer Ver-
pflichtungen ausgerichtet. Zudem ist die jederzeitige Zahlungsfähigkeit über eine hohe Fungi-
bilität der Kapitalanlagen sichergestellt. 

Risikosensitivität 

Als Stress werden die Beitragseinnahmen um 10 % verringert, die Schadenzahlungen um 10 % 
erhöht und eine Kombination beider Szenarien betrachtet. Die Berechnung des Stresses er-
folgt für das jeweils anstehende Geschäftsjahr und wird jährlich ermittelt. 

C.5 Operationelles Risiko 

Eine Definition des operationellen Risikos ist im Glossar aufgeführt. 

Risikoexponierung 

Die operationellen Risiken der RheinLand Versicherungs AG erfordern nach Standardformel 
per 31.12.2025 eine Solvenzkapitalanforderung in Höhe von 14.230 T€ (i. Vj. 14.601 T€). 

Einmal jährlich nimmt die Abteilung Risikomanagement auf Basis der Einschätzungen durch 
die für die operationellen Risiken Verantwortlichen eine eigene, simulationsgestützte Quanti-
fizierung der operationellen Risiken vor. Die letzte Aktualisierung im Februar 2026 hat erge-
ben, dass im Vergleich zum pauschalen Ansatz im Rahmen der Risikobewertung durch die 
Standardformel aktuell kein zusätzlicher Solvenzkapitalbedarf besteht. 

Auf Basis dieser eigenen Ermittlung des Solvenzkapitalbedarfs bestehen für die RheinLand 
Versicherungs AG die folgenden größten operationellen Risiken: 

• Unberechtigter krimineller Zugriff auf Datenbestände, 

• die Unterbrechung des Geschäftsbetriebs bei Verlust des Geschäftsgebäudes, 

• Umsatzverluste aufgrund verzögerter Fertigstellung vom Softwarekomponenten im 
Bancassurancebereich, 

• die teilweise Betriebsunterbrechung (unbestimmte Dauer) durch den Ausfall zentraler 
IT-Komponenten, 

• gezielter Cyber-Angriff. 

Rechtsrisiken werden ebenfalls unter den operationellen Risiken erfasst und bewertet. Die 
RheinLand Versicherungs AG hat im Rahmen einer angemessenen Ablauforganisation Regel- 
und Kontrollprozesse zur Steuerung dieser Risiken definiert. Derzeit sind keine nennenswer-
ten Rechtsrisiken erkennbar. 

Risikokonzentration 

Eine gewisse Risikokonzentration innerhalb des operationellen Risikos besteht einerseits bei 
Cyberangriffen durch die hohe technische Vernetzung auch über die Gesellschaften hinweg 
und andererseits im Fall des Gebäudeverlusts bei Anwesenheit vieler Mitarbeiter durch den 
hohen Anteil wichtiger Funktionen an einem Standort und in einem Gebäude. 

Risikominderung 

Die Steuerung und Überwachung der operationellen Risiken erfolgen durch die verantwortli-
chen Bereiche. Für operationelle Risiken werden einmal jährlich Szenarioanalysen 



 

 
Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 48 von 102 

 

durchgeführt und die Risikoindikatoren zur unterjährigen Überwachung überprüft. Notfall-
pläne, Versicherungen, Zugangskontrollen sowie Vollmachten- und Berechtigungsregelungen 
führen zu geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten bzw. Schadenpotenzialen. Alle definierten 
operationellen Risiken sind jeweils einem Verantwortlichen zugewiesen und werden über 
Warnschwellen einer laufenden Beobachtung unterworfen sowie im Falle einer Überschrei-
tung eskaliert. Neben einem wirksamen Internen Kontrollsystem (IKS) sind für wesentliche 
operationelle Risiken besondere Managementprozesse eingerichtet. 

Insbesondere den sich zwischenzeitlich immer weiter ausbreitenden Cyber-Risiken wird mit 
umfangreichen Datensicherungskonzepten, Schutzprogrammen und extern durchgeführten, 
professionellen E-Mail-Überprüfungen und Tests begegnet. Zusätzlich kommt ein Security In-
formation and Event Management (SIEM) zum Einsatz, das sicherheitsrelevante Ereignisse 
zentral überwacht, analysiert und so eine frühzeitige Erkennung und Reaktion auf potenzielle 

Bedrohungen ermöglicht. Für den Schadenfall wurde eine Cyber-Versicherung abgeschlos-
sen. Um den Ernstfall eines Cyber-Angriffs zu proben haben wir im Jahr 2023 eine Krisenstab-
sübung absolviert. Diese soll in 2026 wiederholt werden. 

Zur Steuerung aller (technischen) Projekte ist ein umfassendes und konzernweites Projekt-
management eingerichtet. 

Zur Minimierung der Risiken in Notfallsituationen trägt u. a. das regelmäßig zertifizierte Busi-
ness Continuity Management (BCM) der RheinLand Versicherungsgruppe aktiv bei. Im Krisen-
fall soll das BCM die vollumfängliche, ununterbrochene Aufrechterhaltung des Geschäftsbe-
triebs auch bei einer temporären Schließung der Konzernverwaltung gewährleisten. Die für 
den Geschäftsbetrieb relevanten Bereiche sind für eine sofortige Verlagerung des Arbeitsplat-
zes auf mobile Arbeitsplätze vorbereitet worden. Darüber hinaus findet im Krisenfall eine täg-
liche Lageeinschätzung des BCM-Boards unter Beteiligung von Geschäftsleitung, Human Re-

sources, Recht, Betrieb, IT, Betriebsrat und Kommunikation statt. Im Geschäftsjahr 2025 wur-
den vom Vorstand beauftragte Notfallübungen durchgeführt. Diese Notfallübungen wurden 
anschließend durch die teilnehmenden Mitarbeitenden bewertet und Anpassungsbedarf er-

mittelt. Für das Geschäftsjahr 2026 sind weitere Notfallübungen geplant.  

Die Personalentwicklung wird laufend über ein Personalkennzahlensystem beobachtet. Dar-
über hinaus werden mit Hilfe einer vorausschauenden Personalplanung Nachfolgeregelungen 
eingeleitet. Im Bedarfsfall werden externe Berater zur Besetzung von Schlüsselpositionen ein-
geschaltet. 

Zur Vorbeugung des Ausfalls von zentralen IT-Komponenten besteht ein umfangreiches Mo-
nitoring und Controlling. Störfälle werden dokumentiert, die Häufigkeit beobachtet und ggfs. 
Maßnahmen zum Austausch anfälliger IT-Komponenten ergriffen. Für kritische Dienstleister 
werden DORA-konforme Exit-Strategien entwickelt. 

Die Wirksamkeit und Aktualität der einzelnen Maßnahmen werden halbjährlich im Rahmen 
der Aktualisierung der Risikoinventare überprüft. 

Risikosensitivität 

Auch bei einer Verdopplung der Solvenzkapitalanforderung für das operationelle Risiko erfüllt 
die RheinLand Versicherungs AG die internen und externen Anforderungen an die Solvabilität. 



 

 
Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 49 von 102 

 

C.6 Andere wesentliche Risiken 

Die nachfolgenden Risiken sind - wie das Liquiditätsrisiko - über die Standardformel nicht ex-
plizit abgedeckt und stehen daher besonders im Fokus der Geschäftssteuerung: 

• Ertrags- und Wachstumsrisiken, 

• strategische Risiken und 

• Reputationsrisiken. 

Die wesentlichen Erkenntnisse und Maßnahmen zu den Ertrags- und Wachstumsrisiken wur-
den bereits in Kapitel A. erläutert.  

Die Bewertung der strategischen Risiken erfolgt durch die jeweiligen Risikoverantwortlichen 
qualitativ über eine Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT-Analyse) und - sofern beauftragt – 

quantitativ über ein Planungsszenario. Die Steuerung erfolgt durch den Vorstand. 

Vorstand und Aufsichtsrat der RheinLand Holding AG tauschen sich, gemeinsam mit den Vor-
ständen und Aufsichtsräten der operativen Gesellschaften, in regelmäßigen Sitzungen zur 
strategischen Weiterentwicklung der Gruppe aus. Hierbei stehen Themen wie die Digitalisie-
rung, die Nutzung von KI, der weitere Ausbau der Vertriebswege, Entwicklungen am Arbeits-
markt, in der Regulatorik, beim Klimawandel sowie Zinsentwicklung und die immer noch vor-
handene Inflation bei den Schadenaufwendungen im Fokus der Geschäftssteuerung der 
RheinLand Versicherungs AG. 

Um Verlusten aufgrund von Rufschädigungen vorzubeugen, sind Prozesse und Richtlinien zur 
Vermeidung und/oder frühzeitigen Erkennung von und dem Umgang mit Reputationsrisiken 
installiert. Es zeichnen sich aktuell keine Reputationsrisiken ab. 

Strategische und Reputationsrisiken sind für das Risikomanagement der RheinLand Versiche-
rungs AG per Definition materiell. Das bedeutendste strategische Risiko liegt in der Zukunfts-
fähigkeit der priorisierten Geschäftsfelder in den einzelnen Vertriebswegen, im Verlust großer 
Kooperationspartner bzw. Vermittler und dem Ausbau weiterer neuer Geschäftsfelder (Em-

bedded Insurance). Aktuelle Entwicklungen stehen laufend im Fokus der Geschäftssteuerung. 
Hiermit einhergehen Investitionen in die weitere Digitalisierung., da verpasste Chancen im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung als wesentliches strategisches Risiko eingeschätzt wird. 

Übergreifend und somit in allen Prämissen und Zielsetzungen enthalten sind die sogenannten 
Nachhaltigkeitsrisiken.  

C.7 Sonstige Angaben 

Die RheinLand Versicherungs AG konzentriert sich in ihrer unternehmerischen Tätigkeit auf 

den mittel- und nordeuropäischen Markt. Daher erwartet die Gesellschaft keine direkten ma-

teriellen nachteiligen Folgen aus politischen Entwicklungen wie zum Beispiel dem Krieg in der 

Ukraine oder den Entwicklungen im Nahen Osten. 
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D. Bewertung für Solvabilitätszwecke 

Im Folgenden werden die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Bewertungsunterschiede 
aus der Solvabilitätsübersicht mit den Werten nach Solvabilität II und der Bewertung im ge-
setzlichen Abschluss (nach Handelsgesetzbuch) tabellarisch dargestellt. Materielle Positionen 
werden im Anschluss weiter erläutert. Die Festlegung der Materialität basiert auf dem Mate-
rialitätskonzept der RheinLand Versicherungsgruppe und ihrer Einzelgesellschaften. Für die 
RheinLand Versicherungs AG liegt die Materialitätsgrenze per 31.12.2025 bei 15.777 T€. 
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  Werte in T€ 

  Solvabilität II 
Bewertung im 

gesetzlichen 

Abschluss 
Differenz 

Vermögenswerte C0010 C0020  

Geschäfts- oder Firmenwert R0010  0 0 
Abgegrenzte Abschlusskosten R0020  0 0 
Immaterielle Vermögenswerte R0030 0 18.713 18.713 
Latente Steueransprüche R0040 0 0 0 
Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen R0050 0 0 0 
Sachanlagen für den Eigenbedarf R0060 8.941 7.517 -1.424 
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene 

Verträge) R0070 412.066 411.149 -917 

Immobilien (außer zur Eigennutzung) R0080 0 0 0 
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen R0090 6.290 2.520 -3.770 
Aktien R0100 105 105 0 
Aktien – notiert R0110 0 0 0 
Aktien – nicht notiert R0120 105 105 0 
Anleihen R0130 346.023 350.349 4.326 
Staatsanleihen R0140 28.273 28.349 76 
Unternehmensanleihen R0150 317.749 322.000 4.250 
Strukturierte Schuldtitel R0160 0 0 0 
Besicherte Wertpapiere R0170 0 0 0 
Organismen für gemeinsame Anlagen R0180 49.134 47.675 -1.459 
Derivate R0190 0 0 0 
Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten R0200 10.514 10.500 -14 
Sonstige Anlagen R0210 0 0 0 
Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge R0220 0 0 0 
Darlehen und Hypotheken R0230 0 0 0 
Policendarlehen R0240 0 0 0 
Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250 0 0 0 
Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260 0 0 0 
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von: R0270 62.692 84.742 22.050 
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebens- 

versicherung betriebenen Krankenversicherungen R0280 61.586 82.651 21.066 

Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen R0290 25.981 47.147 21.166 
nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenver- 

sicherungen R0300 35.605 35.505 -100 
Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung 

betriebenen Krankenversicherungen außer Krankenversicherungen 

und fonds- und indexgebundenen Versicherungen 
R0310 1.106 2.090 984 

nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenver- 

sicherungen R0320 1.099 2.081 981 
Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und 

fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0330 7 10 3 

Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340 0 0 0 
Depotforderungen R0350 1.111 1.111 0 
Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0360 30.871 30.871 0 
Forderungen gegenüber Rückversicherern R0370 8.752 8.752 0 
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R0380 12.982 12.982 0 
Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390 0 0 0 
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich 

eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Mittel R0400 0 0 0 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente R0410 7.089 7.089 0 
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte R0420 29.054 6.019 -23.035 
Vermögenswerte insgesamt R0500 573.558 588.944 15.386 
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  Werte in T€ 

  Solvabilität II 
Bewertung im 

gesetzlichen 

Abschluss 
Differenz 

Verbindlichkeiten C0010 C0020  

Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung R0510 182.477 388.148 205.671 
Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensver- 

sicherung (außer Krankenversicherung) R0520 119.419 233.668 114.249 

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0530 0  0 
Bester Schätzwert R0540 106.326  -106.326 
Risikomarge R0550 13.092  -13.092 
Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenver- 

sicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) R0560 63.059 154.480 91.421 

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0570 0  0 
Bester Schätzwert R0580 32.619  -32.619 
Risikomarge R0590 30.440  -30.440 
Versicherungstechnische Rückstellungen – Lebensversicherung (außer fonds- 

und indexgebundenen Versicherungen) R0600 5.024 7.376 2.352 

Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenver- 

sicherung (nach Art der Lebensversicherung) R0610 4.192 6.414 2.222 

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0620 0  0 
Bester Schätzwert R0630 3.984  -3.984 
Risikomarge R0640 208  -208 
Versicherungstechnische Rückstellungen – Lebensvers. (außer Kranken- 

versicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R0650 832 962 130 

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0660 0  0 
Bester Schätzwert R0670 806  -806 
Risikomarge R0680 26  -26 
Versicherungstechnische Rückstellungen – fonds- und index- 

gebundene Versicherungen R0690 0 0 0 

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0700 0  0 
Bester Schätzwert R0710 0  0 
Risikomarge R0720 0  0 
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen R0730  52.736 52.736 
Eventualverbindlichkeiten R0740 0 0 0 
Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen R0750 29.672 28.161 -1.511 
Rentenzahlungsverpflichtungen R0760 19.777 410 -19.367 
Depotverbindlichkeiten R0770 19.073 19.073 0 
Latente Steuerschulden R0780 56.145 0 -56.145 
Derivate R0790 0 0 0 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0800 0 0 0 
Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten R0810 1.424 0 -1.424 

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0820 16.191 16.191 0 
Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern R0830 2.200 2.200 0 
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) R0840 0 0 0 
Nachrangige Verbindlichkeiten R0850 0 0 0 
Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0860 0 0 0 
In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0870 0 0 0 
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten R0880 16.185 16.185 0 
Verbindlichkeiten insgesamt R0900 348.169 530.480 182.311 
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R1000 225.390 58.465 -166.925 

Die Solvenzübersicht (Solvenzbilanz) wurde vom Wirtschaftsprüfer geprüft und testiert. 

D.1 Vermögenswerte 

(1) Geschäfts- oder Firmenwert 

Die RheinLand Versicherungs AG hat keinen zu bilanzierenden Geschäfts- oder Firmenwert. 

(2) Abgegrenzte Abschlusskosten 

Die RheinLand Versicherungs AG hat keine abgegrenzten Abschlusskosten. 
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(3) Immaterielle Vermögenswerte 

Bei den immateriellen Vermögenswerten handelt es sich um entgeltlich erworbene EDV-Soft-
ware. In der Solvenzbilanz darf dieser Posten gemäß Artikel 12 Abs. 2 DVO nicht angesetzt 
werden, da er nicht separat veräußerbar ist und nicht marktkonsistent im Sinne von Solvency 
II ermittelt werden kann. 

Der Wertansatz in der handelsrechtlichen Bilanz erfolgt zu Anschaffungskosten, reduziert um 
planmäßige Abschreibungen. 

(4) Latente Steueransprüche 

In der Solvenzbilanz sind für alle Vermögenswerte und Verpflichtungen, die noch nicht ver-
steuerten Bewertungsunterschiede zwischen steuerrechtlichem und Solvenzbilanzansatz er-
mittelt. Sofern der Bewertungsunterschied negativ ist, entsteht unter Ansatz eines für 

Deutschland und die Niederlande unterschiedlichen latenten Steuersatzes ein latentes Steu-
erguthaben gegenüber dem Finanzamt. Zur Berechnung der latenten Steuern wurde für 
Deutschland ein aus Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer ermittelter 
einheitlicher Steuersatz verwendet. Der Steuersatz richtet sich nach der Duration der einzel-
nen Bemessungsgrundlagen je Posten. Hierbei haben wir für das Jahr 2026 einen Steuersatz 
von 32 % angesetzt. Ab dem Jahr 2027 beginnend haben wir bis einschließlich dem Jahre 2031 
die Reduktion des Körperschaftsteuersatzes von 15 % auf 10 % berücksichtigt. Ab dem Jahr 
2032 wird ein Steuersatz von 27 % angewendet. Für die Niederlande verwenden wir einen 
Steuersatz von 25 %. 

Diesem Ansatz liegt eine wirtschaftliche Betrachtungsweise der latenten Steuern nach dem 
stand-alone-Ansatz zugrunde. Danach werden die latenten Steuern in den Organgesellschaf-
ten abgebildet, obwohl die Steuern im Rahmen einer steuerlichen Organschaft tatsächlich von 

der RheinLand Holding AG gezahlt werden. Per 31.12.2025 resultiert der Großteil des latenten 
Steuerguthabens aus Stillen Lasten in den immateriellen Vermögensgegenständen, Pensions-
rückstellungen sowie aus einforderbaren Beträgen aus der Rückversicherung. Dieses latente 
Steuerguthaben ist werthaltig, insoweit den Stillen Lasten im Zeitpunkt der Realisation eine 
Auflösung Stiller Reserven aus der Abwicklung der versicherungstechnischen Rückstellungen 
brutto mindestens in gleicher Höhe gegenübersteht. Das latente Steuerguthaben wurde mit 
den latenten Steuerverpflichtungen saldiert, sodass sich zum Stichtag ein Wert von null für die 
aktiven latenten Steuern ergibt. 

In der HGB-Bilanz werden latente Steuern für zeitliche Unterschiede zwischen den handels-
rechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden er-
mittelt. Gemäß § 274 Abs.  1 Satz 2 HGB wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, auf 
eine Aktivierung des Überhangs einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung zu verzich-

ten. 

(5) Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen 

Keine Relevanz für die RheinLand Versicherungs AG. 

(6) Sachanlagen für den Eigenbedarf 

Bei den Sachanlagen handelt es sich um Anschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung. Mangels Materialität sind die Werte in der Solvenzbilanz den HGB-Buchwerten 
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gleichgesetzt, so dass sich keine Bewertungsunterschiede ergeben. Eine Ausnahme bilden 
Leasingverträge. 

Die handelsrechtlichen Buchwerte entsprechen den Anschaffungskosten des Bestandes am 
Jahresende, reduziert um die planmäßigen Abschreibungen. Die Leasingverträge werden un-
ter Solvency II nach IFRS 16 bewertet. 

Weitere Angaben zu Leasingvereinbarungen sind den Kapiteln A.4 und D.3 zu entnehmen. 

(7) Anlagen (außer Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge) 

• Immobilien 

Die RheinLand Versicherungs AG hat keine Immobilien. 

• Anteile an verbundenen Unternehmen 

Für die Solvenzbilanz werden die Anteile an verbundenen Unternehmen gemäß Arti-
kel 13 Abs. 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 in Verbindung mit Arti-
kel 13 Abs. 6 und Artikel 9 Abs. 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 mit der Adjusted- 
Equity-Methode bewertet. Sofern keine Marktpreise an aktiven Märkten vorliegen und die 
Anwendung der Standardbewertungsmethode gemäß Artikel 10 Abs. 2 der DVO nicht möglich 
ist, erfolgt die Bewertung für die Solvabilität II mittels alternativer Bewertungsmethoden im 
Sinne der Regelungen des Artikel 10 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 6 DVO mit dem Einstands-
kurs. 

Die handelsrechtlichen Buchwerte entsprechen den Anschaffungskosten, vermindert um Ab-
schreibungen gemäß § 341b Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB. 

• Aktien 

Die Bewertung erfolgt mit dem ökonomischen Wert nach Solvabilität II entsprechend 
§ 74 VAG. Dieser Wert entspricht dem im HGB-Anhang anzugebenden Zeitwert gemäß 
§ 56 RechVersV 

• Die Bewertung der Aktien, für die notierte Marktpreise beobachtbar sind, erfolgt 
grundsätzlich mit entsprechenden Kurswerten. In diesem Zusammenhang wird keine 
Differenzierung zwischen notierten Preisen auf aktiven Märkten im Sinne des Arti-
kel 10 Abs. 2 DVO und solchen, die gemäß Artikel 10 Abs. 4 DVO nicht als aktiv einzu-
stufen sind, vorgenommen. 

• Der Wertansatz in der Solvabilitätsübersicht für nicht gelistete Aktien erfolgt mittels 
alternativer Bewertungsmethoden im Sinne der Regelungen des Artikel 10. Abs. 5 in 
Verbindung mit Abs. 6 DVO.  

Die handelsrechtliche Bewertung erfolgt grundsätzlich gemäß § 341b Abs. 2 HGB in Verbin-
dung mit § 253 Abs. 1, 3 und 5 HGB zu Anschaffungskosten. Aus unterschiedlichen Anschaf-
fungskosten gleicher Wertpapiere ist ein durchschnittlicher Anschaffungswert gebildet wor-
den. 

• Anleihen 

Bei den Anleihen der RheinLand Versicherungs AG handelt es sich um Renten von Staaten, 
Regionen und Gebietskörperschaften sowie Unternehmen (inkl. Financials). 



 

 
Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 55 von 102 

 

Die Bewertung erfolgt mit dem ökonomischen Wert nach Solvabilität II entsprechend 
§ 74 VAG. Dieser Wert entspricht dem im HGB-Anhang anzugebenden Zeitwert gemäß 
§ 56 RechVersV zuzüglich abgegrenzter Zinsen. Der Zeitwert wurde wie folgt ermittelt:  

• Die Bewertung der Anleihen, für die notierte Marktpreise beobachtbar sind, erfolgt 
grundsätzlich mit entsprechenden Kurswerten. In diesem Zusammenhang wird keine 
Differenzierung zwischen notierten Preisen auf aktiven Märkten im Sinne des Arti-
kel 10 Abs. 2 DVO und solchen, die gemäß Artikel 10 Abs. 4 DVO nicht als aktiv einzu-
stufen sind, vorgenommen. 

• Die Bewertung der Anleihen, für die keine Marktpreise beobachtbar sind, erfolgt unter 
Anwendung der Discounted-Cashflow-Methode, welche dem einkommensbasierten 
Ansatz gemäß Artikel 10 Abs. 7 DVO entspricht. Als Inputparameter dienen emitten-
ten-, emissions bzw. besicherungsspezifische Spreads und Zinskurven. Die der Bewer-

tung zugrundeliegenden Swapsätze sind dem Marktinformationssystem von Bloom-
berg L.P. entnommen (siehe folgende Tabellen).  

• Die Bewertung nicht börsennotierter Anleihen mit Emittentenkündigungsrecht erfolgt 
anhand eines Hull-White-Modells, in dem neben den genannten Parametern auch aus 
Marktdaten abgeleitete Zinsvolatilitäten berücksichtigt werden. 

Der Bewertung zugrundeliegende SWAP-Sätze: 

Fälligkeit 
Ist 

31.12.2024 
Ist 

31.12.2025 

1 Jahr 2,34% 2,17% 
2 Jahre 2,19% 2,27% 
3 Jahre 2,20% 2,38% 
4 Jahre 2,22% 2,48% 
5 Jahre 2,25% 2,57% 
6 Jahre 2,27% 2,65% 
7 Jahre 2,29% 2,73% 
8 Jahre 2,32% 2,80% 
9 Jahre 2,34% 2,87% 
10 Jahre 2,36% 2,92% 
15 Jahre 2,42% 3,14% 
20 Jahre 2,36% 3,24% 
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Die Spreads für Renten ohne beobachtbare Marktpreise sind an die am Markt gehandelten 
Spreads angelehnt. Die zum 31.12.2025 verwendeten Spreads sind wie folgt: 

WP-Kat. WP-Art/Emittent Aufschlag in % Aufschlag pro Jahr in % 

(bis zum 10. Jahr Laufzeit) 
Aufschlag pro Jahr in % 

(ab dem 10. Jahr Laufzeit) 
1 NSV/SSD Staaten 0,00% 0,00% 0,00% 
2 NSV/SSD von Ländern, Kommunen 0,10% 0,02% 0,01% 
3 NSV/SSD mit Staatsgarantie. 0,10% 0,02% 0,01% 
4 NSV (gedeckt) 0,20% 0,02% 0,01% 
 ÖPf öffentlich-rechtl. Emittenten 0,20% 0,02% 0,01% 
 Pf öffentlich-rechtl. Emittenten 0,20% 0,02% 0,01% 
 ÖPf privatrechtl. Emittenten 0,20% 0,02% 0,01% 
 Pf privatrechtl. Emittenten 0,20% 0,02% 0,01% 

5 SV 0,00% 0,00% 0,00% 
 gedeckte SV 0,00% 0,00% 0,00% 
 ged. SV öffentlich-rechtl.Emittenten 0,00% 0,00% 0,00% 
 ged. SV privatrechtl. Emittenten 0,00% 0,00% 0,00% 

6 + 7 ungedeckte NSV/SSD    

6 NSV/SSD öffentlich-rechtlichl. Emittenten 0,55% 0,05% 0,03% 
7 NSV/SSD privatrechtlichl. Emittenten 0,55% 0,05% 0,03% 

8  - 12 nachrangige NSV/SSD    

8 nachr. NSV/SSD öffentlich-rechtl. Emittenten 1,20% 0,13% 0,10% 
9 nachr. NSV/SSD privatrechtl. Emittenten 1,20% 0,13% 0,10% 

10 Genußrechte 3,00% 0,10% 0,10% 
11 Unternehmen - mit eigener Beteiligung 1,25% 0,10% 0,10% 
12 Unternehmen - ohne eigene Beteiligung 1,25% 0,20% 0,20% 

13 - 14 Preferred Senior Titel    

13 NSV/SSD öffentlich-rechtliche Emittenten 0,40% 0,04% 0,02% 
14 NSV/SSD privatrechtliche Emittenten 0,40% 0,04% 0,02% 

Der Wertansatz von Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfolgt han-
delsrechtlich gemäß § 341b Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB zu Anschaf-

fungskosten. 

In der handelsrechtlichen Bilanz erfolgt der Wertansatz von Inhaberschuldverschreibungen 
und anderen festverzinslichen Wertpapieren grundsätzlich gemäß § 341 b Abs. 2 HGB in Ver-
bindung mit § 253 Abs. 3 HGB zu Anschaffungskosten. Gegebenenfalls vorhandene Unter-
schiedsbeträge zum Rückzahlungsbetrag (Agio bzw. Disagio) werden unter Anwendung der 
Effektivzinsmethode über die Restlaufzeit amortisiert. Aufgrund der marginalen Abweichung 
bei der linearen Berechnung des Agios bzw. Disagios wird aus Vereinfachungsgründen auf die 
lineare Verteilung zurückgegriffen. 

Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und die übrigen Ausleihungen werden 
in der handelsrechtlichen Bilanz gemäß § 341 c Abs. 3 HGB zu fortgeführten Anschaffungskos-
ten in Verbindung mit § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB bewertet. Gegebenenfalls vorhandene Unter-
schiedsbeträge zum Rückzahlungsbetrag (Agio bzw. Disagio) werden unter Anwendung der 

Effektivzinsmethode über die Laufzeit amortisiert. Aufgrund der marginalen Abweichung bei 
der linearen Berechnung des Agios bzw. Disagios wird aus Vereinfachungsgründen auf die li-
neare Verteilung zurückgegriffen. Vom Wahlrecht gemäß § 341c Abs. 1 HGB, Namensschuld-
verschreibungen mit dem Nennbetrag zu bilanzieren, macht die RheinLand Versicherungs AG 
keinen Gebrauch. 

• Organismen für gemeinsame Anlagen 

Die Bewertung von Investmentfondsanteilen erfolgt mit dem ökonomischen Wert nach Solva-

bilität II entsprechend § 74 VAG. Dieser Wert entspricht dem Zeitwert gemäß § 54 Nr. 2, 
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§ 56 RechVersV. Die Ermittlung der Zeitwerte von Investmentanteilen im Direktbestand er-

folgt jeweils zum Nettoinventarwert gemäß aktueller Fondsreports. 

In der handelsrechtlichen Bilanz wird als Bewertungsmaßstab für den RheinLand CLO-Fonds 

der beizulegende Wert angesetzt. Die Ermittlung des beizulegenden Wertes erfolgt mittels 

des sogenannten Nominalwertverfahrens, welches auf dem Ansatz der bei Endfälligkeit der 

im Fonds enthaltenen Papiere zu Nominalwerten beruht, es sei denn, es sind bonitätsmäßige 

Anpassungen vorzunehmen. Dabei werden im Fonds enthaltene andere Vermögensgegen-

stände (z. B. Kassenhaltung) mit Nominalwerten berücksichtigt.  

Für alle Investmentfonds wird die Wertentwicklung laufend überprüft. Mögliche Wertminde-
rungen werden beim RheinLand CLO-Fonds neben quantitativen sowie qualitativen Kontrollen 
anhand eines Ampelsystems überwacht. 

• Derivate 

Die RheinLand Versicherungs AG hat kein Exposure in Derivaten. 

• Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten 

Bei den Einlagen bei Kreditinstituten handelt es sich um Termin- und Tagesgelder. Analog zum 
handelsrechtlichen Bilanzansatz erfolgt die Bewertung mit dem Nominal- oder Nennwert, in-
klusive abgegrenzter Zinsen. 

• Sonstige Anlagen 

Die Bewertung der sonstigen Anlagen erfolgt, analog zu den handelsrechtlichen Buchwerten, 
zu Anschaffungskosten. 

(8) Darlehen 

Die Bewertung der Darlehen erfolgt mit dem ökonomischen Wert nach Solvabilität II entspre-
chend § 74 VAG. Dieser Wert entspricht dem im HGB-Anhang anzugebenden Zeitwert gemäß 
§ 56 RechVersV. Bis zum Stichtag aufgelaufene Stückzinsen werden berücksichtigt. 

Die Zeitwerte werden mittels interner Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung von Boni-
täten und Zinskurven einschließlich Risikoaufschlägen ermittelt. 

(9) Einforderbare Beträge aus RV-Verträgen 

Die Bewertung der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften erfolgt gemäß Art.  41 Nr.  4 DVO getrennt nach Prämien- und Schaden-
rückstellung. Zur Berechnung der Gegenparteiausfallberichtigung nutzt die RheinLand Versi-
cherungs AG die Vereinfachung gemäß Art.  61 DVO für jede homogene Risikogruppe. 

Die Solvabilität II-Werte für den Rückversicherungsanteil an den versicherungstechnischen 
Schadenrückstellungen werden ermittelt, indem das Verhältnis der Rückversicherungs- zu den 
Bruttowerten aus den handelsrechtlich angesetzten versicherungstechnischen Rückstellun-
gen auf die Solvenzbilanz-Werte der versicherungstechnischen Rückstellungen brutto der ein-
zelnen Sparten angewendet wird. 

Die Netto-Prämienrückstellungen werden mit kalkulierten Schaden- und Kostenquoten analog 
zu den Brutto-Prämienrückstellungen ermittelt, u. a. basierend auf geschätzten zukünftigen 
Netto-Prämien des Bestandes. Die einforderbaren Beträge ergeben sich dann aus der 
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Differenz zwischen Netto- und Brutto-Prämienrückstellung. Bei bekannten Veränderungen für 
die Zukunft werden diese entsprechend berücksichtigt. 

Die handelsrechtlichen Buchwerte für den Rückversicherungsanteil an den versicherungstech-
nischen Rückstellungen werden entsprechend den einzelnen Rückversicherungsverträgen be-
rücksichtigt. 

(10) Depotforderungen 

Die in diesem Element ausgewiesenen Depotforderungen betreffen Depotstellungen im Zu-
sammenhang mit bestehendem übernommenem Rückversicherungsgeschäft. Die Depotfor-
derungen werden unter Berücksichtigung des Wesentlichkeitsgrundsatzes mit dem handels-
rechtlichen Wert angesetzt, da sie eine kurzfristige Laufzeit (unter einem Jahr) aufweisen. 

(11) Forderungen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie sonstige Vermö-

genswerte 

Der Wertansatz in der Solvenzbilanz entspricht grundsätzlich dem handelsrechtlichen Buch-
wert unter Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, so dass sich keine 
Bewertungsunterschiede ergeben. Diese Vorgehensweise ist aufgrund der guten Bonität der 
Schuldner angemessen. 

Eine Ausnahme sind die Erstattungsansprüche aus den Pensionsverpflichtungen gegenüber 
der RheinLand Holding AG. Sie sind aufgrund des Schuldbeitritts der RheinLand Holding AG – 
nur in der Solvenzbilanz auf Basis des IAS 18 – mit dem HGB-Buchwert der Verpflichtungen als 
Forderung gegenüber der RheinLand Holding AG aktiviert. (Zur Begründung des Ansatzes und 
zur Bewertung dieser Forderung siehe Abschnitt D.3 (3)). 

Eine weitere Ausnahme bilden die noch nicht fälligen aktivierten Ansprüche an Versicherungs-

nehmer. Diese sind in die versicherungstechnischen Rückstellungen in der Solvenzbilanz inte-
griert und daher nicht in den sonstigen Aktiva der Solvenzbilanz zu berücksichtigen. Abge-
grenzten Zinsen und Mieten sind in der Solvenzbilanz bereits im Zeitwert der Kapitalanlagen 
enthalten und nicht mehr unter den sonstigen Aktiva ausgewiesen. 

D.2 Versicherungstechnische Rückstellungen 

(1) Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtleben (außer Krankenversicherung) 

Zur Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen werden die Versicherungsver-
pflichtungen in die einzelnen Geschäftsfelder untergliedert. Dabei erfolgt die Bewertung ge-
mäß § 76 Abs. 1 VAG getrennt nach bestem Schätzwert (1.) und Risikomarge (2.). Die Bewer-
tung des Besten Schätzwertes der Nichtlebensversicherung erfolgt gemäß Art. 36 Nr. 1 Solva-
bilität II-DVO getrennt nach Prämien- und Schadenrückstellung. Potenzielle und anerkannte 

Rentenfälle werden getrennt bewertet. 

• zu 1. Bester Schätzwert 

Der beste Schätzwert entspricht dem wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitt künftiger 
Zahlungsströme unter Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes (erwarteter Barwert künfti-
ger Zahlungsströme) und unter Verwendung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve.2 Es wird 

 
2 gemäß § 77 Abs. 1 VAG 



 

 
Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 59 von 102 

 

einerseits der beste Schätzwert für die Prämienrückstellung als Barwert der erwarteten Ge-
winne aus künftigen Prämienzahlungen von Mehrjahresverträgen ermittelt und andererseits 
der beste Schätzwert für die Schadenrückstellung als Barwert der erwarteten Schadenzahlun-
gen bis zur endgültigen Abwicklung. Dies erfolgt jeweils für den aktuellen Bestand ohne Be-
rücksichtigung von Neugeschäft. 

Die Prämienrückstellung entspricht einer Rückstellung für noch nicht eingetretene Schäden 
aus dem am Bilanzstichtag vorhandenen Versicherungsbestand unter Berücksichtigung aller 
zukünftigen Prämienzahlungen und Verwaltungskostenanteile. Sie wird auf Basis einer vom 
GDV vorgeschlagenen vereinfachten Berechnung ermittelt, die die Beitragsüberträge, den 
Barwert der geschätzten zukünftigen Prämieneinnahmen und spartenspezifische Schaden- 
und Kosten-Quoten berücksichtigt. 

Der beste Schätzwert der Schadenrückstellung und damit der erwarteten Schadenzahlungen 

für noch nicht abgewickelte bzw. noch nicht bekannte Versicherungsfälle brutto wird im We-
sentlichen über ein mathematisches Verfahren, das sogenannte „Chain-Ladder-Verfahren“, 
ermittelt. Hierbei werden für die Summe der gemeldeten und noch nicht vollständig abgewi-
ckelten Schäden je Sparte und je Anfalljahr auf Basis eigener historischer Zahlungsmuster ul-
timative Schadenzahlungen unter Berücksichtigung von Kosten und Erstattungen ermittelt 
(Gruppenbewertung). Der noch ausstehende Teil der ultimativen Schadenzahlungen wird mit 
den laufzeitkonformen risikofreien Zinssätzen zum jeweiligen Stichtag diskontiert. 

Im besten Schätzwert werden Rückstellungen für indirekte Schadenregulierungskosten be-
rücksichtigt.  

• zu 2. Risikomarge 

Die Risikomarge entspricht dem Barwert der Kapitalkosten für die Unterlegung der Risiken, 

die aus einer fiktiven Abwicklung des Geschäfts resultieren würden. Sie wird auf Basis eines 
von der EIOPA vorgeschlagenen vereinfachten Verfahrens ermittelt.3 Die Projektion der ein-
zelnen Risiken in die Zukunft erfolgt mit ausgewählten Risikotreibern. Aus den prognostizier-
ten Einzelrisiken werden zukünftige Risikokapitalbedarfe auf Unternehmensebene ermittelt. 
Diese werden auf die Geschäftsbereiche und LoBs allokiert. Als Kapitalkostensatz sind gemäß 
der aufsichtsrechtlichen Vorgabe 6 % angesetzt. Die Diskontierung erfolgt mit den laufzeitkon-
formen risikofreien Zinssätzen zum jeweiligen Stichtag. 

Die risikofreien Zinsstrukturkurven stammen aus Veröffentlichungen der Europäischen Versi-
cherungsaufsicht EIOPA. Es wurde keine Volatilitätsanpassung vorgenommen. 

Fälligkeit 

(in Jahren) 
Ist 

31.12.2024 
Ist 

31.12.2025 

1 2,24% 2,08% 
2 2,09% 2,16% 
3 2,09% 2,28% 
4 2,12% 2,39% 
5 2,14% 2,48% 
6 2,17% 2,57% 
7 2,20% 2,65% 
8 2,22% 2,72% 
9 2,24% 2,79% 

 
3 Methode 1 der Leitlinie 62 zur Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen. 
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Fälligkeit 

(in Jahren) 
Ist 

31.12.2024 
Ist 

31.12.2025 

10 2,27% 2,86% 
15 2,33% 3,11% 
20 2,26% 3,21% 
30 2,39% 3,29% 
40 2,56% 3,31% 
50 2,70% 3,31% 
60 2,80% 3,31% 
70 2,87% 3,31% 
80 2,92% 3,31% 
90 2,96% 3,31% 

100 3,00% 3,31% 

Die Bewertung der versicherungstechnischen Verpflichtungen aus Nichtlebensversicherungen 

ist angemessen, da… 

• die RheinLand Versicherungs AG, verglichen mit anderen am deutschen Markt tätigen 
Versicherungsunternehmen, eine sowohl produkt- als auch kundenseitig selektive Tä-
tigkeit mit kalkulierbarem Risikopotenzial ausübt.  

• die RheinLand Versicherungs AG einfaches Privat- und Gewerbekundengeschäft mit 
Standardprodukten vertreibt. Klassisches Großindustrie- oder Krankenhaushaft-
pflichtgeschäft mit Großschaden- bzw. Langfristschadenpotenzial werden grundsätz-
lich nicht mehr gezeichnet. Noch bestehende Bestände im Bereich Großindustrie- 
und Krankenhaushaftpflicht verlaufen stabil und unterliegen keinen großen Schwan-
kungen. 

• Großschadenereignissen durch Naturkatstrophen und Schwankungen durch die Infla-

tion besonders beobachtet und bewertet werden. Bei Unregelmäßigkeiten oder Aus-
reißern wird aufgrund der vorgenommen qualitativen und quantitativen Analysen so-
wie Vergleichszahlen manuell eingegriffen. 

• eine stabile Reservierungspolitik, ein ständiger Dialog mit den entsprechenden Unter-
nehmenseinheiten über Veränderungen im Portfolio, der Zeichnungspolitik etc. und 
Transparenz von Bilanzmaßnahmen bestehen. 

Die handelsrechtlichen Buchwerte der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versiche-
rungsfälle brutto werden für jeden Einzelschaden vorsichtig mit dem erwarteten Erfüllungs-
wert angesetzt (Einzelbewertung), ergänzt um eine pauschale Spätschaden- und eine Scha-
denregulierungskostenreserve. 

(2) Versicherungstechnische Rückstellungen Kranken (nach Art der Nichtlebensversiche-

rung) 

Die Ermittlung der Solvenzbilanz-Werte für Verpflichtungen aus noch nicht abgewickelten Ver-
sicherungsfällen der Krankenversicherung nach Art der Nichtlebensversicherung brutto er-
folgt nach den gleichen Verfahren und Parametervorgaben wie die Ermittlung der Solvenzbi-
lanz-Werte unter (1). 
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(3) Versicherungstechnische Rückstellungen Kranken (nach Art der Lebensversicherung) 

Bei den versicherungstechnischen Rückstellungen Kranken nach Art der Lebensversicherung 
handelt es sich um Renten-Rückstellungen aus Unfallversicherungen. Die Solvenzbilanz-Werte 
für die versicherungstechnischen Rückstellungen brutto ergeben sich aus zwei Komponenten: 

1. dem besten Schätzwert für Rentenleistungen unter Berücksichtigung von Kosten 
und 

2. der Risikomarge. 

• zu 1. Bester Schätzwert 

Der beste Schätzwert für erwartete Rentenleistungen ist als Barwert der künftigen Leistungs- 
und Kostenzahlungen 2. Ordnung aus Rentenverpflichtungen ermittelt. 

Die für die Diskontierung der Cash-Flows herangezogene risikolose Zinsstrukturkurve ent-
spricht der unter (1) gezeigten Zinsstrukturkurve. Es wurde keine Volatilitätsanpassung vorge-
nommen. 

Die Bewertung der versicherungstechnischen Verpflichtungen aus der Krankenversicherung 
(nach Art der Lebensversicherung) unterliegt keinen großen Risiken: Die verwendeten Leis-
tungsdaten stammen aus den Vertragsdaten. Der Übergang von 1. auf 2. Ordnung beruht so-
wohl auf eigenen als auch auf Branchenerfahrungen. 

Die handelsrechtlichen Buchwerte der versicherungstechnischen Rückstellungen Kranken 
(nach Art der Lebensversicherung) werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
als Barwert der künftigen Cash-Flows 1. Ordnung ohne künftiges Neugeschäft ermittelt. 

• zu 2. Risikomarge 

Die Risikomarge wird auf Basis eines von der EIOPA vorgeschlagenen vereinfachten Verfah-
rens ermittelt.4 Die Projektion der einzelnen Risiken in die Zukunft erfolgt mit ausgewählten 
Risikotreibern. Aus den prognostizierten Einzelrisiken werden zukünftige Risikokapitalbedarfe 
auf Unternehmensebene ermittelt. Diese werden auf die Geschäftsbereiche und LoBs allo-
kiert. Als Kapitalkostensatz sind gemäß der Vorgabe der europäischen Versicherungsaufsicht 
6 % angesetzt. 

(4) Versicherungstechnische Rückstellungen Leben (außer Kranken-, fonds- oder indexge-

bundene Versicherungen) 

Bei den versicherungstechnischen Rückstellungen Leben handelt es sich um Renten-Rückstel-
lungen aus Allgemeine Haftpflicht- und Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen. 

Die Solvenzbilanz-Werte für die versicherungstechnischen Rückstellungen brutto ergeben sich 

aus zwei Komponenten: 

1. dem besten Schätzwert für erwartete Rentenleistungen unter Berücksichtigung 
von Kosten und 

2. der Risikomarge. 

  

 
4 Methode 1 der Leitlinie 62 zur Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen 
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• zu 1. Bester Schätzwert 

Der beste Schätzwert für erwartete Rentenleistungen ist als Barwert der künftigen Leistungs- 
und Kostenzahlungen 2. Ordnung aus Rentenverpflichtungen ermittelt. 

• zu 2. Risikomarge 

Die Risikomarge wird analog zur versicherungstechnischen Rückstellung Kranken ermittelt. 

(5) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 

Die sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen werden nur in der handelsrechtlichen 
Bilanz ausgewiesen. In der Solvenzbilanz sind sie in die versicherungstechnischen Zahlungs-
ströme integriert. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Schwankungsrückstellung. 

D.3 Sonstige Verbindlichkeiten 

(1) Eventualverbindlichkeiten 

Der Prozess zur Identifizierung von Eventualverbindlichkeiten erfolgt in den folgenden Schrit-
ten: 

1. Die RheinLand Versicherungs AG identifiziert im Rahmen des handelsrechtlichen Ab-
schlusserstellungsprozesses alle Sachverhalte, die eine Eventualverbindlichkeit be-
gründen könnten. 

2. Im Anschluss werden die identifizierten Sachverhalte unter Berücksichtigung der Höhe 
der möglichen Verpflichtung sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit, unter Berücksich-
tigung von Abzinsungseffekten, bewertet. Sofern die so ermittelte Höhe der Eventual-
verbindlichkeit die durch die RheinLand Versicherungs AG festgelegte Materialitäts-

grenze überschreitet, berücksichtigt die Gesellschaft die Eventualverbindlichkeit ge-
mäß Art. 13 DVO in der Solvabilitätsübersicht. Darüber hinaus werden die Sachverhalte 
auf ihre Entscheidungsrelevanz für das Urteil der Adressaten geprüft. 

Die RheinLand Versicherungs AG hat auf dieser Grundlage per 31.12.2025 keine Sachverhalte 
identifiziert, die einen Ansatz in der Solvabilitätsübersicht nach Art. 13 DVO begründen. 

(2) Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Tantiemen, Jubi-
läumsaufwendungen, Abfindungen, Provisionen, Dienstleistungen und Altersteilzeitrückstel-
lungen. 

Die Bewertung der Rückstellungen für Jubiläumsaufwendungen und Altersteilzeit erfolgt im 
Einklang mit IAS 19 anhand der „Projected-Unit-Credit-Methode“. Der zugrundeliegende Zins-

satz wird analog zu demjenigen für die Bewertung der Pensionsrückstellungen gewählt. Der 
so ermittelte Betrag entspricht dem ökonomischen Wert nach § 74 VAG. 

Aufgrund einer Betriebsvereinbarung bestehen gegenüber den Mitarbeitern Jubiläums-Ver-
pflichtungen. Für 10, 25, 40 und 50 Dienstjahre erhält der Mitarbeiter ein gehaltsabhängiges 
Jubiläumsgeld. 

Die Bewertung dieser Zusagen erfolgt in der Solvenz- wie in der Handelsbilanz mit der PUC-
Methode, unter Ansatz weitestgehend gleicher Annahmen. Diese sind im Wesentlichen die 
Richttafeln 2018G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, 2,00 % Gehaltstrend und 2,00 % BBG-Dynamik. 
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Abweichend wird nur der Bewertungszinssatz ermittelt. Der Rechnungszins beträgt per 
31.12.2025 in der Solvenzbilanz 3,95 % (i. Vj. 3,35 %). 

Die Jubiläums-Verbindlichkeiten werden sowohl in der Solvenz- als auch in der Handelsbilanz 
der Arbeitgebergesellschaft angesetzt. Mittels obiger Bewertungsannahmen ergibt sich zum 
31.12.2025 ein Verpflichtungsumfang (DBO) in der Solvenzbilanz von 3.147 T€ (i. Vj. 3.008 T€). 
Alle Verbindlichkeiten bestehen nur im Zusammenhang mit bestehenden Arbeitsverhältnis-
sen und nicht mit ausgeschiedenen Mitarbeitern. 

Grundlage der Altersteilzeit-Verbindlichkeiten ist das Altersteilzeitabkommen für das private 
Versicherungsgewerbe vom 22.12.2005, das am 01.01.2006 in Kraft getreten ist sowie das Al-
tersteilzeitgesetz vom 23.07.1996 in der jeweils am Stichtag gültigen Fassung. 

Die Bewertung dieser Zusagen erfolgt in der Solvenz- und der Handelsbilanz nach den IDW-

Standards RS HFA 3, unter Ansatz weitestgehend gleicher Annahmen. Diese sind im Wesentli-
chen die Richttafeln 2018G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, ein Anwartschaftstrend von 2,00 % 
und die Bewertung ausschließlich als Vereinbarung mit Abfindungscharakter im Sinne der IDW 
Stellungnahme IDW RS HFA 3 vom 19.06.2013, unter Einbezug der entfallenden Arbeitgeber-
anteile auf die Sozialversicherung. Abweichend wird – analog zur Bewertung der betrieblichen 
Altersversorgung – der Bewertungszinssatz ermittelt. Für die Solvenzbilanz ergibt sich per 
31.12.2025 ein Zinssatz von 3,95 % (i. Vj. 3,35 %). 

Die Altersteilzeit-Verbindlichkeiten betragen zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres: 

Position 
Höhe der 

Rückstel- 

lung in T€ 
Anteil 

Höhe der 

Rückstel- 

lung in T€ 
Anteil 

 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2025 

Erfüllungsrückstand 559 71,69% 1.450 72,83% 

Ungewisse Verbindlichkeiten 221 28,31% 541 27,17% 

Abfindungen 0 0,00% 0 0,00% 

Summe 780 100,00% 1.991 100,00% 

Unter IFRS und in der Solvenzbilanz steht die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Vorder-
grund. Da die Arbeitgebergesellschaften – mit Ausnahme des rechnungsmäßigen Zinsauf-
wands aus den Bedeckungsmitteln – den wirtschaftlichen Aufwand tragen, erfolgt der Ansatz 
der Altersteilzeit-Rückstellungen bei den Arbeitgebergesellschaften. Im Gegenzug ergibt sich 
ein Ausgleichsanspruch in Höhe des handelsrechtlichen Wertansatzes gegenüber der Rhein-
Land Holding AG, der als Aktivposten (s. Abschnitt D.1 (11)) die Verbindlichkeiten weitestge-
hend ausgleicht.  

Wie auch bei den Pensionsrückstellungen macht die RheinLand Versicherungs AG in der HGB-
Bilanz von dem Recht Gebrauch, dass die Arbeitgebergesellschaften auf einen Ansatz der 
Rückstellungen verzichten können, wenn sie im Innenverhältnis im Rahmen einer gesamt-
schuldnerischen Haftung von den Verpflichtungen befreit sind. Der Ansatz der Altersteilzeit-
Rückstellungen erfolgt ausschließlich in der HGB-Bilanz der RheinLand Holding AG.  

Altersteilzeit-Rückstellungen existieren auch hier nur im Zusammenhang mit bestehenden Ar-
beitsverhältnissen und nicht mit ausgeschiedenen Mitarbeitern. 
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Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungs-
betrags auf Basis der bestmöglichen Schätzung. Die Restlaufzeiten für die sonstigen Rückstel-
lungen sind größtenteils kurzfristig. 

(3) Rentenzahlungsverpflichtungen 

Unter diesem Posten werden die arbeitgeberfinanzierten Rentenzahlungsverpflichtungen, für 
die eine Schuldbeitrittsregelung (gesamtschuldnerische Haftung) mit der RheinLand Holding 
AG, Neuss, besteht, ausgewiesen. 

Im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung gibt es grundsätzlich zwei Arten von Vereinba-
rungen: 

• Betriebsvereinbarung / Einzelzusagen (erweiterter Leitungskreis) 

Hierbei handelt es sich um rein arbeitgeberfinanzierte Leistungszusagen. Seit 2015 se-
hen diese primär eine Kapitalleistung zum Rentenbeginn vor, auf Antrag des Arbeit-
nehmers kann diese auch über einen festgelegten Rentenfaktor als lebenslange Rente 
ausgezahlt werden. Arbeitnehmer, die vor 2015 in den Leistungsbezug gewechselt 
oder unverfallbar ausgeschieden sind, erhalten eine reine Rentenleistung. Zusätzlich 
ist noch eine Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung vorgesehen. 

• Deferred Compensation 

Vor einigen Jahren gab es die Option für den Arbeitnehmer, auf Teile seines Gehaltes 
zugunsten einer Versorgungszusage zu verzichten. Der Arbeitgeber hat sich dann im 
gleichen Rahmen beteiligt. Die Zusagen sind gemischt finanzierte Leistungszusagen. 
Leistungshöhe dieser Kapitalzusagen ist die Ablaufleistung bzw. Todesfallleistung der 
zur Finanzierung abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung. Diese wurde gegen Ein-

malbeitrag abgeschlossen. Dieser Einmalbeitrag entsprach der Summe aus Gehaltsver-
zicht und Arbeitgeberanteil. 

Die Bewertung dieser Zusagen erfolgt für die Solvenz- und die Handelsbilanz nach dem inter-
national üblichen Anwartschaftsbarwertverfahren (PUC-Methode), weitestgehend unter An-
wendung derselben Annahmen. Dies sind im Wesentlichen die Richttafeln 2018G von Prof. Dr. 
Klaus Heubeck, 2,10 % Rententrend und der Ansatz der Fluktuation gemäß dem allgemein be-
obachtbaren altersabhängigen Durchschnitt der Branche. Abweichend wird nur der Bewer-
tungszinssatz ermittelt. 

Unter HGB erfolgt die Diskontierung mit dem von der Bundesbank gemäß der Rückstellungs-
abzinsungsverordnung veröffentlichten durchschnittlichen Zinssatz der letzten zehn Jahre, bei 
einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB. Solvency II 
folgt den Maßstäben von IFRS. Hierfür werden die Verpflichtungen analysiert und eine mitt-

lere Duration bestimmt. Bei der RheinLand Versicherungs AG beträgt diese für Deferred Com-
pensation 7 Jahre, ansonsten 11 Jahre. Unter Berücksichtigung dieser Duration ergibt sich für 
Deferred Compensation ein Zinssatz von 3,95 % (i. Vj. 3,35 %), ansonsten 3,95 % (i. Vj. 3,35 %).  

Die Verbindlichkeiten für Pensionsrückstellungen betragen zum Ende des jeweiligen Ge-
schäftsjahres: 
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Versorgungsgruppe 
Art der 

Leistung 

Höhe der 

Rückstel- 

lung in T€ 
Anteil 

Höhe der 

Rückstel- 

lung in T€ 
Anteil 

  31.12.2024 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2025 

Aktive Anwärter Kapital 7.061 32,83% 6.413 32,43% 
Aktive Anwärter Rente 70 0,33% 68 0,35% 
Deferred Compensation Kapital 128 0,60% 127 0,64% 
Unverfallbar Ausgeschiedene Kapital 834 3,88% 840 4,25% 
Unverfallbar Ausgeschiedene Rente 822 3,82% 712 3,60% 
Altersrentner Rente 10.918 50,77% 9.106 46,05% 
Invalidenrentner Rente 50 0,23% 106 0,54% 
Laufende Hinterbliebenenrenten Rente 1.622 7,54% 2.404 12,16% 

Summe  21.504 100,00% 19.777 100,00% 

  

Über eine Schuldbeitrittsvereinbarung hat sich die RheinLand Holding AG mit Wirkung vom 
01.01.1993 dazu verpflichtet, im Innenverhältnis sämtliche Rechte und Pflichten aus den Pen-

sionszusagen zu übernehmen. Aufgrund dessen ist der Ansatz in Solvenz- und Handelsbilanz 
vollkommen unterschiedlich. 

Unter IFRS und in der Solvenzbilanz steht die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Vorder-
grund. Da die Arbeitgebergesellschaften – mit Ausnahme des rechnungsmäßigen Zinsauf-
wands aus den Bedeckungsmitteln – den wirtschaftlichen Aufwand tragen, erfolgt der Ansatz 
der Pensionsrückstellungen bei den Arbeitgebergesellschaften. Im Gegenzug ergibt sich ein 
Ausgleichsanspruch in Höhe des handelsrechtlichen Wertansatzes gegenüber der RheinLand 
Holding AG, der als Aktivposten (s. Abschnitt D.1 (11)) die Verbindlichkeiten weitestgehend 

ausgleicht. Die Zusagen im Rahmen Deferred Compensation sind durch die entsprechenden 
Rückdeckungsversicherungen finanziert. 

In der HGB-Bilanz macht die RheinLand Versicherungs AG von dem Recht Gebrauch, dass die 
Arbeitgebergesellschaften auf einen Ansatz der Rückstellungen verzichten können, wenn sie 
im Innenverhältnis im Rahmen einer gesamtschuldnerischen Haftung von den Verpflichtun-
gen befreit sind. Der Ansatz der Pensionsrückstellungen erfolgt ausschließlich in der HGB-Bi-
lanz der RheinLand Holding AG. 

(4) Depotverbindlichkeiten 

Die in diesem Element ausgewiesenen Depotverbindlichkeiten betreffen Depotstellungen im 
Zusammenhang mit den bestehenden Rückversicherungsabgaben. Die Depotverbindlichkei-
ten werden unter Berücksichtigung des Materialitätsgrundsatzes mit dem handelsrechtlichen 
Wert angesetzt, da sie eine kurzfristige Laufzeit (unter einem Jahr) aufweisen. Der HGB-Wert 

ist der Erfüllungswert. 

(5) Latente Steuerschulden 

Siehe Kapitel D.1 

(6) Verbindlichkeiten aus Derivaten 

Die RheinLand Versicherungs AG hat keine Verbindlichkeiten aus Derivaten. 
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(7) Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Unter Solvency II werden hier die Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen ausgewiesen. Die 
Bewertung erfolgt gemäß IFRS 16. Ein Ausweis in der HGB-Bilanz entfällt, da es sich nicht um 
Finanzierungsleasing handelt.  

Weitere Angaben zu Leasingvereinbarungen sind den Kapiteln A.4 und D.1 zu entnehmen. 

(8) Verbindlichkeiten gegenüber Instituten, Versicherungsnehmern, Vermittlern, Rückver-

sicherern sowie Verbindlichkeiten aus Handel (nicht versicherungsbezogen) 

Das Element betrifft im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsnehmern 
und Versicherungsvermittlern sowie Abrechnungsverbindlichkeiten aus Rückversicherung.  

Grundsätzlich erfolgt der Wertansatz in der Solvenzbilanz analog zum handelsrechtlichen An-

satz mit dem Erfüllungswert, so dass sich keine Bewertungsunterschiede ergeben. Dieses Vor-
gehen ist vorsichtig und angemessen. 

(9) Nachrangige Verbindlichkeiten 

Die RheinLand Versicherungs AG hat keine nachrangigen Verbindlichkeiten. 

(10) Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten 

Diese Position enthält im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Verrechnungskonten, Steuer-
verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzungsposten sowie sonstige Verbindlichkeiten. 

Die Bewertung erfolgt entsprechend dem handelsrechtlichen Wertansatz zum Erfüllungsbe-
trag. Die Restlaufzeiten sind überwiegend kürzer als ein Jahr, da es sich um kurzfristige Au-
ßenstände und zahlungsnahe Positionen handelt. 

D.4 Alternative Bewertungsmethoden 

Gemäß Artikel 1 Nr. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 sind „alternative Bewertungsme-
thoden“ Bewertungsmethoden, die mit Artikel 75 der Richtlinie 2009/138/EG in Einklang ste-
hen und die für gleiche oder ähnliche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten nicht nur die 
notierten Marktpreise heranziehen. 

Sofern nicht ausschließlich auf notierten Marktpreisen basierende alternative Bewertungsme-
thoden verwendet werden, werden diese in den jeweiligen Abschnitten D.1 - D.3 dargestellt. 

D.5 Sonstige Angaben 

Es liegen keine Sachverhalte für sonstige Angaben vor. 
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E. Kapitalmanagement 

E.1 Eigenmittel 

Kapitalpolitik der RheinLand Versicherungsgruppe 

Die RheinLand Versicherungsgruppe hat sich gemäß Risikotragfähigkeitskonzept (s. Kapitel 
B.3) zum Ziel gesetzt, dass die verfügbaren Eigenmittel die Solvenzkapitalanforderung sowohl 
in der RheinLand Versicherungsgruppe als auch in jedem einzelnen Versicherungsunterneh-
men zu jedem Zeitpunkt über den dreijährigen Planungshorizont hinweg mindestens zu 120 % 
bedecken. 

Struktur, Höhe und Qualität der Eigenmittel 

Die verfügbaren Eigenmittel der RheinLand Versicherungs AG liegen per 31.12.2025 bei 
225.390 T€ (i. Vj. 176.846 T€), Zusammensetzung s. Anhang 8. Sie steigen im Vergleich zum 
Vorjahr um rd. 27 % bzw. 48.543 T€. Diese Entwicklung ist insbesondere durch den Anstieg in 
den Puffern in den versicherungstechnischen Rückstellungen zu erklären. Diese steigen zum 
einen durch die verbesserte Profitabilität sowie durch die deutlich höhere Schwankungsrück-
stellung unter HGB. 

Alle Eigenmittelbestandteile fallen in die höchste Qualitätsstufe der Eigenmittel (Tier 1). Er-
gänzende Eigenmittel sind nicht vorhanden. Ebenso muss kein Abzug von den Eigenmitteln 
vorgenommen werden. 

Vor Saldierung ergeben sich latente Steueransprüche in Höhe von bestehen 21.650 T€ (i. Vj. 
24.039 T€). Hiervon bestehen 21.452 T€ (i. Vj. 23.095 T€) gegenüber den deutschen und 
198 T€ (i. Vj. 944 T€) gegenüber den niederländischen Steuerbehörden. Zur Berechnung der 

aktiven latenten Steuern werden die latenten Steueransprüche mit den latenten Steuerver-
bindlichkeiten saldiert, sodass sich für die aktiven latenten Steuern ein Wert von 0 T€ ergibt. 
Die steuerpflichtigen Ansprüche, auf welche bei der Umkehrung der latenten Steuerverbind-
lichkeiten zurückgegriffen wird, stammen in erster Linie aus der Abwicklung der versiche-
rungstechnischen Rückstellungen (vgl. Kapitel D.2). 

Während das Grundkapital und das zugehörige Agio in Höhe von 39.304 T€ (i. Vj. 39.304 T€) 
bzw. 1.107 T€ (i. Vj. 1.107 T€) jederzeit für die Finanzierung von Risiken zur Verfügung stehen, 

ist die Fungibilität der Ausgleichsrücklage in Höhe von 184.978 T€ (i. Vj. 136.435 T€) bei Bedarf 
eingeschränkt. Die Ausgleichsrücklage besteht aus Rücklagen im Eigenkapital, dem Bewer-
tungsunterschied aus Vermögen, dem Bewertungsunterschied in den Verpflichtungen und aus 
latentem Steuerguthaben nach Saldierung. 

Die Bewertungsunterschiede in den Verpflichtungen enthalten 

• die Schwankungsrückstellung, die im Rahmen der Verordnung über die Rechnungsle-
gung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) nur für versicherungstechnische Ri-
siken derselben Sparte eingesetzt werden kann und 

• die Bewertungsunterschiede in den Schadenrückstellungen, über die im Rahmen der 
handelsrechtlich gebotenen Vorsicht nicht ohne weiteres in voller Höhe verfügt wer-
den kann. Da die Schadenverpflichtungen im Mittel etwa 5 Jahre gebunden sind, ist 
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die volle Realisierung der Bewertungsunterschiede in den Schadenrückstellungen auch 
frühestens nach 5 Jahren möglich. 

Anrechenbarkeit der Eigenmittel 

Die verfügbaren Eigenmittel der RheinLand Versicherungs AG sind vollständig für die Bede-
ckung der Solvenzkapitalanforderung sowie der Mindestkapitalanforderung anrechenbar. 

Überleitung des handelsrechtlichen Eigenkapitals in die Eigenmittel per 31.12.2025 

Die verfügbaren Eigenmittel können aus dem handelsrechtlichen Eigenkapital abgeleitet wer-
den: 

 + 58.465 T€  HGB-Eigenkapital 

    

 + 208.022 T€  Umbewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen brutto 

   mit realitätsnäheren Annahmen über die Höhe und Diskontie- 

   rung der ausstehenden Schaden- und Kostenzahlungen für 

   noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle (s. Kapitel D.2) 

    

 - 22.050 T€  Umbewertung der Einforderbaren Beträge aus RV-Verträgen 

   mit realitätsnäheren Annahmen über die Höhe und Diskontie- 

   rung rückforderbarer Schadenzahlungen für noch nicht abge- 

   wickelte Versicherungsfälle (s. Kapitel D.2) 

    

 + 52.736 T€  geänderter Ansatz der Schwankungsrückstellung 

   Der Ansatz der Schwankungsrückstellung ist unter HGB han- 

   dels- und steuerrechtlich motiviert. Nach den Vorgaben für die 

   Solvabilitätsbewertung ist der Ansatz als Verpflichtung unter- 

   sagt. Sie gilt als Eigenmittel. (s. Kapitel D.2) 

    

 - 1.195 T€  Umbewertung der Kapitalanlagen, inkl. abgegr. Zinsen und Mieten 

   mit realitätsnäheren Annahmen über die Marktpreise bzw. die 

   Höhe und Diskontierung der erwarteten Erträge und Rückzah- 

   lungen (s. Kapitel D.1) 

    

 - 18.713 T€  geänderter Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände 

   Der Ansatz immaterieller Vermögensgegenstände ist unter 

   HGB verpflichtend, nach den Vorgaben für die Solvabilitätsbe- 

   wertung aber untersagt. (s. Kapitel D.1) 

    

 + 4.269 T€  geänderter Ansatz inkl. Umbewertung der Pensionsverpflichtung 

   Ansatz der Pensionsverpflichtungen nach der wirtschaftlichen 

   Betrachtungsweise in der Bilanz der Arbeitgebergesellschaft, 

   mit realitätsnäheren Annahmen über die Diskontierung der 

   Pensionsverpflichtungen (s. Kapitel D.3) 

   Ansatz eines Ausgleichsanspruchs gegenüber der RheinLand 

   Holding AG in Höhe des handelsrechtlichen Wertansatzes auf 

   Grund des Schuldbeitritts (s. Kapitel D.3) 
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   Ansatz finanzielle Verbindlichkeiten Leasing Fuhrpark 

   (s. Kapitel D.3) 

    

 - 56.145 T€  Saldo latente Steuerforderungen und Steuerverpflichtungen 

   An den Stillen Reserven und Lasten aus der Umbewertung der 

   Vermögen und Verpflichtungen für die Solvenzbilanz ist das Fi- 

   nanzamt entsprechend der künftig daraus erwarteten Steuer- 

   zahlungen zu beteiligen. (s. Kapitel D.1 und D.2) 

    

    

= + 225.390 T€  Überschuss Vermögenswerte über Verpflichtungen nach Ab- 

   zug der vorhersehbaren Ausschüttung (= Basiseigenmittel) 
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E.2 Solvenzkapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung 

Zum 31.12.2025 beträgt die Solvenzkapitalanforderung (SCR) der RheinLand Versicherungs AG 
142.547 T€ (i. Vj. 131.459 T€). 

 

Weitere Details zum SCR sind dem Anhang 9 zu entnehmen. Die Berechnung erfolgt mit Hilfe 
der Standardformel, ohne die Verwendung von unternehmensspezifischen Parametern. We-
sentlicher Einflussfaktor für den Anstieg der Solvenzkapitalanforderung um rd. 8 % bzw. 
11.088 T€ ist insbesondere der Anstieg des versicherungstechnischen Risikos Gesundheit. Der 
Anstieg des versicherungstechnischen Risiko Gesundheit wird dabei getrieben durch das Prä-

mienrisiko sowie das Stornorisiko aufgrund des Wachstums in der Spare Arbeitsunfähigkeit. 

Das gemäß Standardformel berechnete SCR wurde um 55.227 T€ (i. Vj. 53.024 T€) für die Ver-
lustausgleichsfähigkeit latenter Steuern reduziert. Die zum Nachweis der Werthaltigkeit ange-
setzten latenten Steuerverbindlichkeiten entsprechen dem Überschuss der passiven über die 
aktiven latenten Steuern in der Solvabilitätsübersicht. Zusätzlich wurde steuerpflichtiger Er-
trag aus künftigem Neugeschäft in Höhe von 0 T€ gegenüber den deutschen und 5.066 T€ ge-
genüber den niederländischen Steuerbehörden angesetzt. Die maximal mögliche Verlustaus-
gleichsfähigkeit wird voll ausgeschöpft. 

Die Berechnung der Mindestkapitalanforderung (MCR) erfolgt unter Nutzung der im Anhang 
10 aufgeführten Daten. Per 31.12.2025 beträgt das MCR 41.271 T€ (i. Vj. 47.028 T€). Dies ent-
spricht rd. 29 % (i. Vj. 36 %) der Solvenzkapitalanforderung. Die wesentlichen Veränderungen 
in den einzelnen Risikomodulen wurden bereits in Kapitel C. erläutert. 

Der endgültige Betrag der veröffentlichten Solvenzkapitalanforderung unterliegt noch der auf-
sichtlichen Prüfung.5 

 
5 Hinweis gemäß Artikel 297 Abs. 2 Buchstabe (a) Delegierte Verordnung (EU) 2015/35. 
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E.3 Verwendung des durationsbasierten Untermoduls Aktienrisiko bei der Berechnung 
der Solvenzkapitalanforderung 

Deutschland hat keinen Gebrauch von der Option gemacht, die Verwendung eines durations-
basierten Untermoduls Aktienrisiko zuzulassen. Wir haben das durationsbasierte Untermodul 
Aktienrisiko nicht angewendet. 

E.4 Unterschied zwischen der Standardformel und etwa verwendeten internen Modellen 

Die RheinLand Versicherungs AG verwendet ausschließlich die Standardformel. Die Angemes-
senheit der Standardformel zur Bewertung der Risikosituation der RheinLand Versicherungs 
AG wird jährlich im Rahmen des regulären aufsichtsrechtlichen ORSA geprüft. 

E.5 Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung und Nichteinhaltung der Solvenzka-
pitalanforderung 

Sowohl die Solvenzkapitalanforderung wie auch die Mindestkapitalanforderung werden per 
31.12.2025 eingehalten. 

E.6 Sonstige Angaben 

Es liegen keine Sachverhalte für sonstige Angaben vor. 



 

 

Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 72 von 102 

 

Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

AktG Aktiengesetz 

ALM Asset Liability Management (Abstimmung der Fälligkeitsstruktur aktiver 
und passiver Bilanzpositionen) 

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

DVO Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 vom 10.10.2014 inkl. Änderungen 
und Berichtigungen bzw. aktuelle Fassung 

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Al-
tersversorgung) 

EPIFP Expected Profit included in Future Premiums (bei künftigen Prämien ein-
kalkulierter erwarteter Gewinn) 

ESG Board Das ESG Board beschäftigt sich mit allen Kriterien im Zusammenhang mit 
dem Thema Nachhaltigkeit. Unter ESG  versteht man hier die Berücksich-
tigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Sozia-
les (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Gover-
nance). 

EU Europäische Union 

GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 

GuV Gewinn- und Verlustrechnung 

HGB Handelsgesetzbuch 

IKS Internes Kontrollsystem 

IT Informationstechnologie 

i. Vj. im Vorjahr 

LoB Lines of Business (Solvency II-spezifische Geschäftsbereiche) 

QRT Quantitatives Reporting Template 

MCR Minimum Capital Requirement (Mindestkapitalanforderung) 

OF Own Funds = vorhandene Eigenmittel 
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ORSA Own Risk and Solvency Assessment (Unternehmenseigene Risiko- und 
Solvabilitätsbeurteilung) 

rd. rund, in etwa, nahezu 

RV Rückversicherung 

SCR Solvency Capital Requirement (Solvenzkapitalanforderung) 

SF Schlüsselfunktion 

SFCR Solvency and Financial Condition Report (Bericht über die Solvabilität 
und Finanzlage) 

T€ Tausend Euro 

URCF Unabhängige Risikocontrollingfunktion 

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz 

VMF Versicherungsmathematische Funktion 

vt. versicherungstechnisch(es) 
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Glossar 

Nachfolgend werden einige zentrale Fachtermini im Risikomanagement bzw. unter Solvency 
II erläutert: 

Emerging Risks Emerging Risks sind neuartige Risiken, deren Gefährdungspo-
tenzial noch nicht bekannt ist und deren Auswirkungen sich nur 
schwer beurteilen lassen. 

Ertragsrisiken Die Ertrags- und Wachstumsrisiken sind definiert als Gefahr, 
durch das Verfehlen der Planergebnisse die erwartete Eigenka-
pitalrendite nicht zu erzielen oder die geplante Dividendenzah-
lung nicht finanzieren zu können. Sie sind eng verbunden mit 
dem strategischen Risiko und dem Reputationsrisiko. Die Steu-
erung erfolgt im Wesentlichen über die Planung und Überwa-
chung der HGB-Ergebnisse. 

Governance-System Das Governance-System bezeichnet allgemein das Steuerungs- 
und Regelungssystem im Sinn von Strukturen (Aufbau- und Ab-
lauforganisation) einer politisch-gesellschaftlichen Einheit wie 
Staat, Verwaltung, Gemeinde, privater oder öffentlicher Orga-
nisation. Häufig wird es auch im Sinne von Steuerung oder Re-
gelung einer jeglichen Organisation (etwa einer Gesellschaft 
oder eines Betriebes) verwendet. 

Leitlinien / Richtlinien Die Prozesse eines Versicherungsunternehmens müssen über 
sogenannte Leitlinien oder Richtlinien geregelt und schriftlich fi-
xiert sein. Dies dient der konsistenten Umsetzung der Strategie 
des Unternehmens. Diese Leitlinien / Richtlinien werden ggfs. 
über Arbeitsanweisungen, Vollmachten- und Berechtigungsre-
gelungen weiter konkretisiert. 

Limits / Limitsystem Limits sind zentrale Instrumente zur Umsetzung der Risikostra-
tegie des Unternehmens. Sie begrenzen als Steuerungsinstru-
ment die eingehbaren Risiken und umfassen alle relevanten 
Steuerungsebenen und Risikoarten. 

Ein Limitsystem ist ein System von Kenngrößen zusammen mit 
jeweils hinterlegten Schwellenwerten (Limits), welches zur 
Steuerung des Unternehmens eingesetzt wird. Die Kenngrößen 
werden regelmäßig gemessen und im Vergleich zu den hinter-
legten Schwellenwerten berichtet. Bei Annäherung an die bzw. 
bei Überschreitung der Schwellenwerte sind vorab geeignete 
Steuerungsimpulse (mindestens die Information über den Sach-
verhalt) hinterlegt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation
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Lines of Business Gleichartige Versicherungsprodukte werden zu Geschäftsberei-
chen, sogenannten Lines of Business (kurz LoB) zusammenge-
fasst. Die Geschäftsbereiche werden in Artikel 55 der Delegier-
ten Verordnung 2015/35 definiert. Die Solvency II-Geschäftsbe-
reiche entsprechen nicht der für andere Zwecke genutzten Ein-
teilung in Versicherungsarten oder -zweige. Sie stellen eine ei-
gens für Solvency II definierte Einteilung dar. 

Liquiditätsrisiko Das Liquiditätsrisiko wird nicht über die Standardformel berech-
net. Es beinhaltet das Risiko, dass die Kapitalanlagen und sons-
tigen Vermögensgegenstände nicht veräußerbar sind, um die fi-
nanziellen Verpflichtungen abzudecken. Insbesondere fällt hier-
unter das Risiko, dass eine Veräußerung der Höhe nach, jedoch 
nicht in einem adäquaten Zeitrahmen möglich ist. 

Das Liquiditätsrisiko hat somit zwei Dimensionen: 

(1) Das Risiko eines Verlusts aus der vorzeitigen und ggf. 
kurzfristigen Veräußerung von Kapitalanlagen zur Begleichung 
fälliger Verpflichtungen und 

(2) das Risiko mangelnder Fungibilität der Eigenmittel für 
die Finanzierung möglicher Verluste. 

Marktrisiko Das Marktrisiko ist das Risiko einer nachteiligen Veränderung 
der Werte von Vermögenswerten, Verpflichtungen und Finan-
zinstrumenten in Bezug auf Veränderungen in der Höhe oder 
bei der Volatilität ... 

• Zinsänderungsrisiko:  aus zinssensiblen Vermögenswer-
ten und Verbindlichkeiten 

• Aktienrisiko: aus einer Veränderung der Höhe oder Vola-
tilität von Markt-preisen für Aktien 

• Immobilienrisiko: aus einer Veränderung der Immobi-
lienpreise. 

• Spreadrisiko:  die durch Änderungen der Höhe oder 
Volatilität von Kredit-Spreads über der risikofreien Zins-
strukturkurve verursacht werden 

• Konzentrationsrisiko: aus kumulierten Engagements ge-
genüber einer Gegenpartei 

• Währungsrisiko: aus Veränderungen in der Höhe oder 
Volatilität von Wechselkursen 
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Mindestkapital-                                  
anforderung 

Die Mindestkapitalanforderung (MCR) beschreibt die regulato-
rische Untergrenze des SCR. Ein Unterschreiten würde umge-
hend aufsichtsrechtliche Schritte nach sich ziehen. 

Nachhaltigkeitsrisiken Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) beinhalten alle Ereignisse 
oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt (Environment), 
Soziales (Social) oder Unternehmensführung (Governance), de-
ren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage so-
wie auf die Reputation der RheinLand Versicherungsgruppe und 
ihrer Einzelunternehmen haben können. Hierin sind klimabezo-
gene Risiken in Form von physischen Risiken (z. B. Extremwet-
terereignisse und deren Folgen, langfristige Veränderungen kli-
matischer und ökologischer Bedingungen) und Transitionsrisi-
ken (z. B. politische Maßnahmen, neue Technologien) einge-
schlossen. 

Operationelles Risiko Das operationelle Risiko bezeichnet das Risiko von Verlusten, 
die sich aus der Unangemessenheit oder dem Versagen von in-
ternen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen sowie aus exter-
nen Ereignissen ergeben. Es umfasst auch Rechtsrisiken, die sich 
einerseits durch eine unzureichende Umsetzung von Gesetzen 
und Rechtsnormen und andererseits durch sich ver-ändernde 
Rechtsprechung und damit Auslegung bestehender Gesetze er-
geben. 

Reputationsrisiko Reputationsrisiken resultieren aus einer Schädigung des Rufs 
der Gruppe bzw. eines Unternehmens(-teils). Sie sind die Folge 
von strategischen, modellierten, operationellen oder sonstigen 
Risiken. 

Risiko Ein Risiko resultiert aus der Unsicherheit zukünftiger Entwick-
lungen. Es beschreibt die mögliche Abweichung der Ist-Werte 
von den Planwerten hinsichtlich Wahrscheinlichkeit und/oder 
Ausmaß. 

Risikomanagement Risikomanagement beschreibt das Bündel aller betrieblichen 
Konzepte, Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Termine, um die 
Risiken des Geschäftsbetriebs ganzheitlich zu identifizieren, zu 
klassifizieren, zu analysieren, zu bewerten und zu überwachen, 
über die Risikosituation zu berichten und sie zu steuern. 

Risikokapitalbudgetierung Die Risikokapitalbudgetierung bezeichnet den Vorgang, in dem 
zum Jahresende erwartete verfügbare Eigenmittel, welche ge-
mäß Risikotoleranz verwendet werden dürfen, zur Bedeckung 
der im Jahresverlauf geplanten Solvenzkapitalanforderung der 
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einzelnen Risikomodule und Risiken zugeordnet (= budgetiert) 
werden.  

Die Zuordnung des freigegebenen Risikokapitals erfolgt zur Ab-
sicherung bestehender Risiken, zusätzlicher Risiken aus strate-
gischen Aktivitäten gemäß Geschäftsstrategie und von Risikoän-
derungen der bestehenden Risiken z. B. durch die Bestandsent-
wicklung, Marktschwankungen wie Zinsänderungen oder regu-
latorischen Änderungen. 

Risikostrategie Die Risikostrategie beschreibt die aus der Geschäftsstrategie re-
sultierenden Risiken und stellt Ansprüche an das Risikomanage-
ment daraus. Es handelt sich um Restriktionen und Ziele im 
Sinne von „Leitplanken“ sowie um wesentliche Charakteristika 
eines für deren Erfüllung für nötig erachteten Überwachungs- 
und Steuerungsprozesses. 

Risikotoleranz Über die Risikotoleranz definiert der Gesamtvorstand, in wel-
chem Ausmaß er bereit ist, die Risikotragfähigkeit auszureizen 
(= Limitsystem). Um den Ansprüchen der Risikostrategie ge-
recht zu werden, ist eine Systematik definiert, die ergänzend 
zum Limitsystem ein Frühwarnsystem für Ertrags- und Wachs-
tumsrisiken und ein Warnsystem für nicht in finanziellen Grö-
ßen gemessene Risiken enthält. Die Risikotoleranz stellt somit 
einen Korridor oder eine Untergrenze für die Risikotragfähigkeit 
dar. 

Risikotragfähigkeit Die unter Solvency II gesetzlich vorgegebene Risikotragfähigkeit 
eines Versicherungsunter-nehmens wird ausgedrückt durch die 
Bedeckungsquote aus vorhandenen bzw. verfügbaren Eigen-
mitteln (englisch Own Funds, kurz „OF“) und der Solvenzkapital-
anforderung (englisch Solvency Capital Requirement, kurz 
„SCR“). Hierbei müssen die Eigenmittel die Solvenzkapialanfor-
derung vollständig abdecken. Die Solvenzkapitalanforderung ist 
so bestimmt, dass den Versicherungsnehmern gesetzlich eine 
Sicherheit von mindestens 99,5 % garantiert wird, dass die Ge-
sellschaft im Folgejahr alle anfallenden Zahlungsverpflichtun-
gen inklusive der Folgeverpflichtungen erfüllen können wird. 

Risikotragfähigkeits-                  
konzept 

Das Risikotragfähigkeitskonzept stellt die solide Finanzierung 
der Unternehmen der RheinLand Versicherungsgruppe sicher. 
Es definiert einerseits den Anspruch an die Risikotragfähigkeit: 
Die Risikotragfähigkeit soll sowohl für die RheinLand Versiche-
rungsgruppe als auch für jedes einzelne Versicherungsunter-
nehmen zu jedem Zeitpunkt über den Planungshorizont hinweg 
über 100 %, möglichst über 120 % liegen. Andererseits definiert 
es, dass die verfügbaren Eigenmittel und die 
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Solvenzkapitalanforderung nach den für Solvency II gültigen 
Verfahren und Parametern zu ermitteln sind. 

Schlüsselfunktionen Nach Solvency II muss jedes Versicherungsunternehmen vier 
sogenannte Schlüsselfunktionen mit jeweils einer verantwortli-
chen Person einrichten: die Unabhängige Risikocontrollingfunk-
tion, die Compliance-Funktion, die Funktion der Internen Revi-
sion und die Versicherungsmathematische Funktion (VMF). 
Diese Funktionen sind wichtige Teile des Governance-Systems. 

Schwellenwerte Für die Erreichung der Planziele im Rahmen der 3-Jahrespla-
nung ist ein Frühwarnsystem eingerichtet. Darin ist definiert, 
welche Ergebnis- und Wachstumstreiber als wichtig eingestuft 
werden und ab welchen unerwünschten Abweichungen (= 
Schwellenwerten) Eskalationsroutinen ausgelöst werden. 

Solvency II Solvabilität II, abgekürzt auch Solva II, englisch Solvency II, ist 
eine Richtlinie der Europäischen Union, mit der das europäische 
Versicherungsaufsichtsrecht grundlegend reformiert wurde. 
Schwerpunkte der Richtlinie bilden risikobasierte Solvabilitäts-
vorschriften für die Eigenmittelausstattung der Versicherungs-
unternehmen/-gruppen und qualitative Anforderungen an das 
Risikomanagement von Versicherungsunternehmen/-gruppen 
sowie erweiterte Publikationspflichten. Die Richtlinie wurde eu-
ropaweit 2009 veröffentlicht und ist seit Januar 2016 in Kraft. 

Solvenzkapital-                                
anforderung 

Die Solvenzkapitalanforderung (SCR) entspricht dem Verlust an 
verfügbaren Eigenmitteln im Falle eines plausiblen aber sehr 
unwahrscheinlichen Krisenereignisses. Das SCR wird mit Hilfe 
der Standardformel berechnet.  

Solvabilitätsübersicht /                             
Solvenzbilanz 

Die Solvabilitätsübersicht oder Solvenzbilanz ist eine Zeitwert-
bilanz, deren Vermögenswerte und Verpflichtungen nach den 
Vorgaben der aufsichtsrechtlichen Vorschriften für Solvency II 
bewertet sind. 

Standardformel /               
Standardmodell 

Unter der Standardformel wird eine von der Finanzaufsicht vor-
gegebene Berechnungsformel für die Solvenzkapitalanforde-
rung nach Solvency II verstanden. Die Begriffe Standardformel 
und Standardmodell werden oft synonym verwendet.  

Strategische Risiken Strategische Risiken bestehen in einer möglichen Nichterrei-
chung der gesetzten Produktions- und Kostenziele. Dominante 
Risikotreiber sind die künftige Entwicklung der Rahmenbedin-
gungen und das Umsetzungsverhalten des Unternehmens bzgl. 
der geplanten Maßnahmen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_(EU)
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Versicherungsaufsicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Solvabilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Solvabilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Eigenmittel_(Versicherung)
file://///rlv.rhld.net/Abteilungen/Risikomanagement/Berichterstattung/Risikoberichte/2019/2019_RSR/1_RV/20191231_SFCR_RSR_RV_Kombibericht_VS.docx%23Solvenzkapitalanforderung
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Übergangsmaßnahme /                    
Rückstellungstransitional 
/ Zinstransitional 

Solvency II ermöglicht Lebensversicherungsunternehmen eine 
schrittweise Einführung über einen Zeitraum von 16 Jahren. 
Eine der gesetzlich vorgegebenen Übergangsmaßnahmen ist 
das sogenannte Rückstellungstransitional, bei dem über 16 
Jahre ein jährlich um 1/16 sinkender fester Abschlag auf die ver-
sicherungstechnischen Rückstellungen erfolgt. Eine alternative 
Übergangsmaßnahme ist das sogenannte Zinstransitional, bei 
dem ein auf 16 Jahre gestreckter Übergang von dem Rech-
nungszins nach HGB auf die risikofreie Zinskurve nach Solvency 
II zur Diskontierung der versicherungstechnischen Rückstellun-
gen stattfindet. Die Anwendung einer Übergangsmaßnahme 
muss von der Aufsicht genehmigt werden. Die gleichzeitige An-
wendung beider Übergangsmaßnahmen ist ausgeschlossen. 

Verfügbare Eigenmittel Als Teilmenge der vorhandenen werden die verfügbaren Eigen-
mittel bestimmt. Sie müssen, abhängig von der Höhe des SCR, 
bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, u. a. nachrangig, zeitlich 
unlimitiert und im Krisenfall unmittelbar zur Verlustdeckung 
verfügbar sein. Synonym wird von anrechnungsfähigen Eigen-
mitteln gesprochen. 

Versicherungstechnisches 
Risiko 

Das versicherungstechnische Risiko ist das Risiko, dass bedingt 
durch Zufall, Irrtum oder Änderung der tatsächliche Aufwand 
für Schäden und Leistungen vom erwarteten Aufwand ab-
weicht. 

Wachstumsrisko Siehe Definition Ertragsrisiko. 

Versicherungstechnisches 
Risiko Leben sowie          
Kranken nach Art der         
Leben 

Das versicherungstechnische Risiko Leben sowie Kranken nach 
Art der Leben drückt sich aus in einem versicherungstechni-
schen Verlust oder einer nachteiligen Veränderung des Werts 
der Versicherungsverpflichtungen, die entstehen aus Verände-
rungen in der Höhe, dem Trend oder bei der Volatilität … 

• Sterblichkeitsrisiko: der Sterblichkeitsraten 

• Langlebigkeitsrisiko: der Sterblichkeitsraten, wenn der 
Rückgang der Sterblichkeitsrate zu einem Anstieg des 
Werts der Versicherungsverbindlichkeiten führt 

• Invaliditätsrisiko: der Invaliditäts-, Krankheits- und Mor-
biditätsraten 

• Kostenrisiko: der bei der Verwaltung von Versiche-
rungsverträgen anfallenden Kosten 

• Revisionsrisiko: der Revisionsraten für Rentenversiche-
rungen aufgrund von Rechtsänderungen oder der 
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gesundheitlichen Verfassung des Rentenempfängers (in 
Deutschland nicht relevant) 

• Stornorisiko: aus der Ausübung von Storno-, Unterbre-
chungs-, Verlängerungs- und Rückkaufsrechten von Ver-
sicherungsverträgen 

• Katastrophenrisiko: aus extremen und außergewöhnli-
chen Ereignissen 

Versicherungstechnisches 
Risiko Schaden sowie 
Kranken nach Art der 
Schaden 

Das versicherungstechnische Risiko Schaden sowie Kranken 
nach Art der Schaden umfasst das Risiko eines versicherungs-
technischen Verlusts oder einer nachteiligen Veränderung des 
Werts der Versicherungsverpflichtungen, die entstehen aus … 

• Prämienrisiko:  unzureichenden Versicherungsprämien, 
um künftige Verpflichtungen abzudecken 

• Reserverisiko: unzureichenden versicherungstechni-
schen Rückstellungen, um noch nicht abgewickelte oder 
noch nicht bekannte Schäden begleichen zu können 

• Stornorisiko: aus der Ausübung von Storno-, Unterbre-
chungs-, Verlängerungs- und Rückkaufsrechten von Ver-
sicherungsverträgen 

• Katastrophenrisiko: aus Naturgefahren oder sonstigen 
Kumulereignissen 

Volatilitätsanpassung Hierbei handelt es sich um einen Aufschlag auf die Zinskurve, 
genauer eine künstliche Erhöhung des für die Prognosejahre an-
zusetzenden Marktzinses als Kompensation für einen durch Le-
bensversicherungsunternehmen über den risikofreien Zins hin-
aus zu erwirtschaftendem Zinsertrag. Dieser Zusatzertrag darf 
keinem Risiko unterliegen und entsteht z. B. durch das Halten 
von Wertpapieren bis zur Fälligkeit in Verbindung mit zwischen-
zeitlich eingeschränkten Veräußerungsmöglichkeiten. 

Vorhandene Eigenmittel Die vorhandenen Eigenmittel sind der Überschuss der Vermö-
genswerte über die Verbindlichkeiten abzüglich des Betrags der 
eigenen Aktien in der Solvabilitätsübersicht und zuzüglich der 
nachrangigen Verbindlichkeiten. 
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Anhang 

Der Anhang enthält, neben der Verabschiedung des Berichts durch den Vorstand, die auf-
sichtsrechtlich zu veröffentlichenden Meldeformulare der RheinLand Versicherungs AG. 

 

Verabschiedung des Berichts durch den Vorstand 

Der vorliegende Bericht wurde am 08.04.2026 vom Vorstand verabschiedet. 
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1. Bilanz (S.02.01.02) 

Seite 1 

 

Vermögenswerte 

Solvabilität II 

Werte in T€ 

C0010 
Immaterielle Vermögenswerte R0030  

Latente Steueransprüche R0040  

Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen R0050  

Sachanlagen für den Eigenbedarf R0060 8.941 
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) R0070 412.066 

Immobilien (außer zur Eigennutzung) R0080  

Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen R0090 6.290 
Aktien R0100 105 

Aktien – notiert R0110  

Aktien – nicht notiert R0120 105 
Anleihen R0130 346.023 

Staatsanleihen R0140 28.273 
Unternehmensanleihen R0150 317.749 
Strukturierte Schuldtitel R0160  

Besicherte Wertpapiere R0170  

Organismen für gemeinsame Anlagen R0180 49.134 
Derivate R0190  

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten R0200 10.514 
Sonstige Anlagen R0210  

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge R0220  

Darlehen und Hypotheken R0230  

Policendarlehen R0240  

Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250  

Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260  

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von: R0270 62.692 
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherun-

gen R0280 61.586 

Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen R0290 25.981 
nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0300 35.605 

Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen außer 

Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0310 1.106 

nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0320 1.099 
Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherun-

gen R0330 7 

Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340  

Depotforderungen R0350 1.111 
Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0360 30.871 
Forderungen gegenüber Rückversicherern R0370 8.752 
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R0380 12.982 
Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390  

In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht einge-

zahlte Mittel R0400  

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente R0410 7.089 
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte R0420 29.054 
Vermögenswerte insgesamt R0500 573.558 
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Verbindlichkeiten 

Solvabilität II 

Werte in T€ 

C0010 
Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung R0510 182.477 

Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung (außer Krankenversicherung) R0520 119.419 
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0530  

Bester Schätzwert R0540 106.326 
Risikomarge R0550 13.092 

Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) R0560 63.059 
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0570  

Bester Schätzwert R0580 32.619 
Risikomarge R0590 30.440 

Versicherungstechnische Rückstellungen – Lebensversicherung (außer fonds- und indexgebundenen Versiche-

rungen) R0600 5.024 
Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) R0610 4.192 

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0620  

Bester Schätzwert R0630 3.984 
Risikomarge R0640 208 

Versicherungstechnische Rückstellungen – Lebensversicherung (außer Krankenversicherungen und fonds- 

und indexgebundenen Versicherungen) R0650 832 
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0660  

Bester Schätzwert R0670 806 
Risikomarge R0680 26 

Versicherungstechnische Rückstellungen – fonds- und indexgebundene Versicherungen R0690  

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0700  

Bester Schätzwert R0710  

Risikomarge R0720  

Eventualverbindlichkeiten R0740  

Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen R0750 29.672 
Rentenzahlungsverpflichtungen R0760 19.777 
Depotverbindlichkeiten R0770 19.073 
Latente Steuerschulden R0780 56.145 
Derivate R0790  

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0800  

Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0810 1.424 
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0820 16.191 
Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern R0830 2.200 
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) R0840  

Nachrangige Verbindlichkeiten R0850  

Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0860  

In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0870  

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten R0880 16.185 
Verbindlichkeiten insgesamt R0900 348.169 
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R1000 225.390 



 

 

Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 84 von 102 

 

2. Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen (S.05.01.02) 
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Werte in T€ 

Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

(Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft) 

Krankheitskosten-

versicherung 
Einkommenser-

satzversicherung 
Arbeitsunfallversi-

cherung 
Kraftfahrzeughaft-

pflichtversiche-

rung 

Sonstige Kraft-

fahrtversicherung 
See-, Luftfahrt- 

und Transportver-

sicherung 

Feuer- und an-

dere Sachversi-

cherungen 

Allgemeine Haft-

pflichtversiche-

rung 

Kredit- und Kauti-

onsversicherung 

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 
Gebuchte Prämien           

Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0110  68.865  35.356 28.279 131 59.900 13.375  

Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft R0120  44.558  200   82.972 24.051  

Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft R0130          

Anteil der Rückversicherer R0140  5.789  7.849 6.290  25.543 157  

Netto R0200  107.635  27.707 21.989 131 117.329 37.269  

Verdiente Prämien           

Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0210  87.356  35.330 28.234 131 59.382 13.368  

Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft R0220  46.518  200   82.972 24.051  

Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft R0230          

Anteil der Rückversicherer R0240  10.519  7.844 6.283  25.297 157  

Netto R0300  123.355  27.686 21.951 131 117.057 37.262  

Aufwendungen für Versicherungsfälle           

Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0310  40.327  23.276 20.709 16 24.190 6.185  

Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft R0320  28.900  -20   43.278 14.118 0 

Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft R0330          

Anteil der Rückversicherer R0340  10.914  4.572 4.690  9.801 -12  

Netto R0400  58.313  18.684 16.019 16 57.666 20.315 0 
Angefallene Aufwendungen R0550  57.877  7.948 7.032 46 52.183 17.262  

Bilanz - Sonstige vt. Aufwendungen/Erträge R1210          

Gesamtaufwendungen R1300          
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Werte in T€ 

Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und 

Rückversicherungsverpflichtungen 

(Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung 

übernommenes proportionales Geschäft) 

Geschäftsbereich für: 

in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft 
Gesamt 

Rechtsschutzversi-

cherung Beistand Verschiedene finan-

zielle Verluste Krankheit Unfall See-, Luftfahrt- und 

Transport Sach 

C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 
Gebuchte Prämien          

Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0110  1.067 99.166     306.139 
Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft R0120   -24     151.758 

Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft R0130         

Anteil der Rückversicherer R0140  619 6.375     52.621 
Netto R0200  448 92.767     405.276 
Verdiente Prämien          

Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0210  1.069 94.573     319.441 
Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft R0220   1.167     154.908 

Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft R0230         

Anteil der Rückversicherer R0240  619 8.940     59.659 
Netto R0300  450 86.799     414.690 
Aufwendungen für Versicherungsfälle          

Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0310   5.919     120.621 
Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

proportionales Geschäft R0320   178     86.453 

Brutto – in Rückdeckung übernommenes 

nichtproportionales Geschäft R0330         

Anteil der Rückversicherer R0340   512     30.477 
Netto R0400   5.585     176.597 
Angefallene Aufwendungen R0550  262 78.007     220.617 
Bilanz - Sonstige vt. Aufwendungen/Erträge R1210        3.227 
Gesamtaufwendungen R1300        223.844 
 



 

 

Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 86 von 102 

 

Seite 3 

 

 

 

 

 

 

 

Werte in T€ 

Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen Lebensrückversicherungs- 

verpflichtungen Gesamt 

Krankenversiche-

rung 

Versicherung mit 

Überschussbeteili-

gung 

 

Index- und fonds-

gebundene Versi-

cherung 
Sonstige Lebens-

versicherung 

Renten aus Nicht-

lebensversiche-

rungsverträgen 

und im Zusam-

menhang mit 

Krankenversiche-

rungsverpflichtun-

gen 

Renten aus Nicht-

lebensversiche-

rungsverträgen 

und im Zusam-

menhang mit an-

deren Versiche-

rungsverpflichtun-

gen (mit Aus-

nahme von Kran-

kenversicherungs-

verpflichtungen) 

Krankenrückversi-

cherung 
Lebensrückversi-

cherung 

 

  C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 
Gebuchte Prämien           

Brutto R1410          

Anteil der Rückversicherer R1420          

Netto R1500          

Verdiente Prämien           

Brutto R1510          

Anteil der Rückversicherer R1520          

Netto R1600          

Aufwendungen für Versicherungsfälle           

Brutto R1610        -6 -6 
Anteil der Rückversicherer R1620          

Netto R1700        -6 -6 
Angefallene Aufwendungen R1900          

Bilanz - Sonstige vt. Aufwendungen/Erträge R2510          

Gesamtaufwendungen R2600          

Gesamtbetrag Rückkäufe R2700          



 

 

Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 87 von 102 

 

3. Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern (S.04.05.21) 

 

 

Nichtlebensversi-

cherungsverpflich-

tungen 

Fünf wichtigste Länder 

(nach gebuchten Bruttoprämien) – 

Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

Werte in T€  C0010 C0020 C0021 C0022 C0023 C0024 
 R0010 Herkunftsland NETHERLANDS ITALY SWEDEN AUSTRIA  

Gebuchte Prämien (Brutto)        

Gebuchte Prämien (Direkt) R0020 263.645 42.401 -599 648 42  

Gebuchte Prämien (Proportionale Rückversicherung) R0021 116.263 35.495     

Gebuchte Prämien (Nichtproportionale Rückversicherung) R0022       

Verdiente Prämien (Brutto)        

Verdiente Prämien (Direkt) R0030 275.419 42.396 935 648 42  

Verdiente Prämien (Proportionale Rückversicherung) R0031 119.413 35.495     

Verdiente Prämien (Nichtproportionale Rückversicherung) R0032       

Aufwendungen für Versicherungsfälle (Brutto)        

Aufwendungen für Versicherungsfälle (Direkt) R0040 99.784 20.860 -246 220 3  

Aufwendungen für Versicherungsfälle (Proportionale Rückversicherung) R0041 69.534 16.920     

Aufwendungen für Versicherungsfälle (Nichtproportionale Rückversicherung) R0042       

Angefallene Aufwendungen (Brutto)        

Angefallene Aufwendungen (Direkt) R0050 163.313 16.249 -16 573 32  

Angefallene Aufwendungen (Proportionale Rückversicherung) R0051 42.831 17.327     

Angefallene Aufwendungen (Nichtproportionale Rückversicherung) R0052       

 
 

 
Lebensversicherungs-

verpflichtungen 
Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprämien) – 

Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

Werte in T€  C0030 C0040 C0041 C0042 C0043 C0044 
 R1010 Herkunftsland      

Brutto Gebuchte Prämien R1020       

Brutto Verdiente Prämien R1030       

Aufwendungen für Versicherungsfälle R1040 -6      

Brutto Angefallene Aufwendungen R1050       
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4. Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Kranken-
versicherung  (S.12.01.02) 

Seite 1 

 

 

 

 

Werte in T€ Versicherung mit 

Überschussbeteili-

gung 

Index- und fondsgebundene Versicherung Sonstige Lebensversicherung 
Renten aus Nicht-

lebensversiche-

rungsverträgen 

und im Zusam-

menhang mit an-

deren Versiche-

rungsverpflichtun-

gen (mit Aus-

nahme von Kran-

kenversicherungs-

verpflichtungen) 

In Rückdeckung 

übernommenes 

Geschäft 

Gesamt (Lebens-

versicherung au-

ßer Krankenversi-

cherung, einschl. 

fondsgebundenes 

Geschäft) 

 

Verträge ohne Op-

tionen und Garan-

tien 

Verträge mit Opti-

onen oder Garan-

tien 
 

Verträge ohne Op-

tionen und Garan-

tien 

Verträge mit Opti-

onen oder Garan-

tien 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150 
Versicherungstechnische Rückstellungen als Gan-

zes berechnet R0010         

Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus 

Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckge-

sellschaften und Finanzrückversicherungen nach 

der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund 

von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechni-

schen Rückstellungen als Ganzes berechnet 

R0020         

Versicherungstechnische Rückstellungen berech-

net als Summe aus berechnet als Schätzwert und 

Risikomarge 
           

Bester Schätzwert            

Bester Schätzwert (brutto) R0030        806  806 
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus 

Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckge-

sellschaften und Finanzrückversicherungen nach 

der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund 

von Gegenparteiausfällen 

R0080        7  7 

Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren 

Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegen-

über Zweckgesellschaften und Finanzrückversiche-

rungen – gesamt 
R0090        799  799 

Risikomarge R0100      26  26 
Versicherungstechnische Rückstellungen – ge-

samt R0200       832  832 
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Werte in T€ 

Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) 

Renten aus Nichtle-

bensversicherungs-

verträgen und im Zu-

sammenhang mit 

Krankenversiche-

rungsverpflichtungen 

Krankenrückversiche-

rung (in Rückdeckung 

übernommenes Ge-

schäft) 

Gesamt (Krankenver-

sicherung nach Art 

der Lebensversiche-

rung) 
 

Verträge ohne Optio-

nen und Garantien 
Verträge mit Optio-

nen und Garantien 

C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes be-

rechnet R0010      

Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversi-

cherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und 

Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für er-

wartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei 

versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes be-

rechnet 

R0020      

Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als 

Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge        

Bester Schätzwert        

Bester Schätzwert (brutto) R0030    3.984  3.984 
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversi-

cherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und 

Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für er-

wartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen 
R0080    1.099  1.099 

Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge 

aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesell-

schaften und Finanzrückversicherungen – gesamt 
R0090    2.884  2.884 

Risikomarge R0100   208  208 

Versicherungstechnische Rückstellungen – gesamt R0200   4.192  4.192 
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5. Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung (S.17.01.02) 

Seite 1 

 

 

Werte in T€ 

Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft 

Krankheitskos-

tenversicherung 
Einkommenser-

satzversicherung 
Arbeitsunfallver-

sicherung 
Kraftfahrzeug-

haftpflichtversi-

cherung 

Sonstige Kraft-

fahrtversiche-

rung 

See-, Luftfahrt- 

und Transport-

versicherung 

Feuer- und an-

dere Sachversi-

cherungen 

Allgemeine Haft-

pflichtversiche-

rung 
Kredit- und Kauti-

onsversicherung 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berech-

net R0010          

Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversiche-

rungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanz-

rückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Ver-

luste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungs-

technischen Rückstellungen als Ganzes berechnet 

R0050          

Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als 

Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge           

Bester Schätzwert           

Prämienrückstellungen           

Brutto R0060  -31.547  -3.980 -2.383 -51 4.818 -1.993  

Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversiche-

rungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversi-

cherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste auf-

grund von Gegenparteiausfällen 

R0140  9.102  -761 -241  1.355 -67  

Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150  -40.649  -3.219 -2.142 -51 3.463 -1.927  

Schadenrückstellungen           

Brutto R0160  64.166  38.075 4.560 15 23.231 12.750 188 
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversiche-

rungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversi-

cherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste auf-

grund von Gegenparteiausfällen 
R0240  26.503  9.119 899  8.713 784  

Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250  37.663  28.956 3.661 15 14.518 11.966 188 
Bester Schätzwert gesamt – brutto R0260  32.619  34.094 2.177 -37 28.048 10.756 188 
Bester Schätzwert gesamt – netto R0270  -2.986  25.737 1.519 -37 17.981 10.039 188 
Risikomarge R0280  30.440  4.871 728 6 3.479 1.123 18 
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Werte in T€ 

Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft 

Krankheitskos-

tenversicherung 
Einkommenser-

satzversicherung 
Arbeitsunfallver-

sicherung 

Kraftfahrzeug-

haftpflichtversi-

cherung 

Sonstige Kraft-

fahrtversiche-

rung 

See-, Luftfahrt- 

und Transport-

versicherung 

Feuer- und an-

dere Sachversi-

cherungen 

Allgemeine Haft-

pflichtversiche-

rung 

Kredit- und Kauti-

onsversicherung 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 
Versicherungstechnische Rückstellungen – gesamt           

Versicherungstechnische Rückstellungen – gesamt R0320  63.059  38.965 2.905 -31 31.527 11.880 206 
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber 

Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der 

Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenpartei-

ausfällen – gesamt 

R0330  35.605  8.358 658  10.068 717  

Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der ein-

forderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber 

Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen – gesamt 
R0340  27.454  30.607 2.247 -31 21.460 11.162 206 
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Werte in T€ 

Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernom-

menes proportionales Geschäft In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft 
Nichtlebensversi-

cherungsverpflich-

tungen gesamt Rechtsschutzversi-

cherung Beistand Verschiedene fi-

nanzielle Verluste 
Nichtproportionale 

Krankenrückversi-

cherung 

Nichtproportionale 

Unfallrückversiche-

rung 

Nichtproportionale 

See-, Luftfahrt- 

und Transportrück-

versicherung 

Nichtproportionale 

Sachrückversiche-

rung 

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 
Versicherungstechnische Rückstellungen als 

Ganzes berechnet R0010         

Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs-

verträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversi-

cherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund 

von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstel-

lungen als Ganzes berechnet 

R0050         

Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe 

aus bestem Schätzwert und Risikomarge          

Bester Schätzwert          

Prämienrückstellungen          

Brutto R0060  -756 26.580     -9.313 
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherun-

gen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun-

gen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Ge-

genparteiausfällen 

R0140  -607 4.751     13.531 

Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150  -148 21.830     -22.844 
Schadenrückstellungen          

Brutto R0160   5.274     148.258 
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherun-

gen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun-

gen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Ge-

genparteiausfällen 
R0240   2.037     48.055 

Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250   3.237     100.203 
Bester Schätzwert gesamt – brutto R0260  -756 31.855     138.945 
Bester Schätzwert gesamt – netto R0270  -148 25.067     77.359 
Risikomarge R0280  12 2.856     43.532 
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Seite 4 

 

 

Werte in T€ 

Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernom-

menes proportionales Geschäft In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft 

Nichtlebensversi-

cherungsverpflich-

tungen gesamt Rechtsschutzversi-

cherung Beistand Verschiedene fi-

nanzielle Verluste 
Nichtproportionale 

Krankenrückversi-

cherung 

Nichtproportionale 

Unfallrückversiche-

rung 

Nichtproportionale 

See-, Luftfahrt- 

und Transportrück-

versicherung 

Nichtproportionale 

Sachrückversiche-

rung 

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 

Versicherungstechnische Rückstellungen – gesamt          

Versicherungstechnische Rückstellungen – gesamt R0320  -744 34.710     182.477 
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweck-

gesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung 

für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen – ge-

samt 
R0330  -607 6.788     61.586 

Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforder-

baren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesell-

schaften und Finanzrückversicherungen – gesamt 
R0340  -136 27.923     120.892 
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6. Ansprüche aus Nichtlebensversicherungen (S.19.01.21) 

Nichtlebensversicherungsgeschäft gesamt 
Schadenjahr/ 

Zeichnungsjahr Z0020 Accident 

year [AY] 
 

 
 Bezahlte Bruttoschäden (nicht kumuliert)      

 (absoluter Betrag) Entwicklungsjahr      

 Jahr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +   
im laufenden 

Jahr  
Summe der 

Jahre 
  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110   C0170  C0180 
Vor R0100           2.571  R0100 2.571  2.571 
N-9 R0160 51.528 22.158 4.413 1.961 1.083 1.048 499 400 298 317   R0160 317  83.705 
N-8 R0170 48.789 19.352 5.490 3.362 1.623 1.537 794 853 483    R0170 483  82.284 
N-7 R0180 43.488 21.097 7.577 3.369 2.439 2.830 1.534 1.272     R0180 1.272  83.606 
N-6 R0190 57.865 25.670 4.986 3.179 2.537 1.430 942      R0190 942  96.609 
N-5 R0200 58.381 18.221 -1.544 3.345 1.868 1.210       R0200 1.210  81.482 
N-4 R0210 68.983 29.773 8.228 4.210 1.979        R0210 1.979  113.174 
N-3 R0220 78.142 26.498 9.318 4.387         R0220 4.387  118.345 
N-2 R0230 84.768 31.125 9.011          R0230 9.011  124.904 
N-1 R0240 137.521 33.584           R0240 33.584  171.105 
N R0250 143.814            R0250 143.814  143.814 
             Gesamt R0260 199.571  1.101.599 

 
 Bester Schätzwert (brutto) für nicht abgezinste Schadenrückstellungen    

 (absoluter Betrag) Entwicklungsjahr  Jahresende 
 Jahr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +  (abgezinste Daten) 
  C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300   C0360 
Vor R0100           29.641  R0100 26.386 
N-9 R0160 39.771 12.025 4.990 2.835 2.881 2.031 1.501 1.594 3.024 2.635   R0160 2.530 
N-8 R0170 36.634 15.811 8.612 5.997 4.619 3.033 2.589 2.254 3.070    R0170 2.804 
N-7 R0180 34.035 14.685 9.568 7.092 6.034 4.341 3.168 4.032     R0180 3.652 
N-6 R0190 34.822 17.793 7.606 4.215 2.896 4.947 2.988      R0190 2.828 
N-5 R0200 19.210 14.693 6.499 4.512 4.201 2.977       R0200 2.926 
N-4 R0210 30.138 17.652 8.141 5.250 3.790        R0210 4.002 
N-3 R0220 10.585 17.012 9.141 5.929         R0220 5.970 
N-2 R0230 39.947 18.452 12.674          R0230 12.798 
N-1 R0240 47.594 24.110           R0240 27.371 
N R0250 51.308            R0250 56.990 
             Gesamt R0260 148.258 
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7. Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen (nur LV, 
S.22.01.21) 

Für die RheinLand Versicherungs AG nicht zutreffend. 
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8. Eigenmittel (S.23.01.01) 

Seite 1, Werte in T€  Gesamt 
Tier 1 – 

nicht 

gebunden 
Tier 1 – 

gebunden Tier 2 Tier 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 
Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35       

Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0010 39.304 39.304    

Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0030 1.107 1.107    

Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen 

ähnlichen Unternehmen R0040      

Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit R0050      

Überschussfonds R0070      

Vorzugsaktien R0090      

Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio R0110      

Ausgleichsrücklage R0130 184.978 184.978    

Nachrangige Verbindlichkeiten R0140      

Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche R0160      

Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden R0180      

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-

II-Eigenmittel nicht erfüllen       

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-

Eigenmittel nicht erfüllen R0220      

Abzüge       

Abzug für Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten R0230      

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen R0290 225.390 225.390    

Ergänzende Eigenmittel       

Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann R0300      

Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen 

ähnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber auf Verlangen eingefordert werden können R0310      

Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden können R0320      

Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu begleichen R0330      

Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0340      

Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0350      

Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG R0360      

Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung – andere als solche gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG R0370      

Sonstige ergänzende Eigenmittel R0390      

Ergänzende Eigenmittel gesamt R0400      

 



 

 

Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 97 von 102 

 

Seite 2, Werte in T€ 
 

Gesamt 
Tier 1 – 

nicht 

gebunden 

Tier 1 – 

gebunden Tier 2 Tier 3 

Zur Verfügung stehende und anrechnungsfähige Eigenmittel  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 
Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel R0500 225.390 225.390    

Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel R0510 225.390 225.390    

Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel R0540 225.390 225.390    

Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel R0550 225.390 225.390    

SCR R0580 142.547     

MCR R0600 41.271     

Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR R0620 1,5812     

Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur MCR R0640 5,4612     

 
  C0060  

Ausgleichsrücklage    

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0700 225.390  

Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) R0710   

Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte R0720   

Sonstige Basiseigenmittelbestandteile R0730 40.411  

Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden R0740   

Ausgleichsrücklage R0760 184.978  

Erwartete Gewinne    

Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) – Lebensversicherung R0770   

Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) – Nichtlebensversicherung R0780 161.349  

Gesamtbetrag des bei künftigen Prämien einkalkulierten erwarteten Gewinns (EPIFP) R0790 161.349  
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9. Solvenzkapitalanforderung (S.25.01.21) 

Werte in T €  

Brutto- 

Solvenzkapital- 

anforderung 
USP Verein- 

fachungen 

  C0110 C0090 C0120 
Marktrisiko R0010 29.320   

Gegenparteiausfallrisiko R0020 8.702   

Lebensversicherungstechnisches Risiko R0030 53   

Krankenversicherungstechnisches Risiko R0040 116.079   

Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0050 118.996   

Diversifikation R0060 -89.606   

Risiko immaterieller Vermögenswerte R0070    

Basissolvenzkapitalanforderung R0100 183.543   

 
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung  C0100 
Operationelles Risiko R0130 14.230 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 

Rückstellungen R0140  

Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0150 -55.227 
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 

2003/41/EG R0160  

Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200 142.547 
Kapitalaufschlag bereits festgesetzt R0210  

davon bereits festgelegte Kapitalaufschläge - § 37 Abs. 1 Typ a R0211  

davon bereits festgelegte Kapitalaufschläge - § 37 Abs. 1 Typ b R0212  

davon bereits festgelegte Kapitalaufschläge - § 37 Abs. 1 Typ c R0213  

davon bereits festgelegte Kapitalaufschläge - § 37 Abs. 1 Typ d R0214  

Solvenzkapitalanforderung R0220 142.547 
Weitere Angaben zur SCR   

Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul 

Aktienrisiko R0400  

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für den 

übrigen Teil R0410  

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für 

Sonderverbände R0420  

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für 

Matching-Adjustment-Portfolios R0430  

Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven 

Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände nach Artikel 304 R0440  

 

Annäherung an den Steuersatz  Ja/Nein 

  C0109 

Ansatz auf Basis des durchschnittlichen Steuersatzes R0590 
Approach not 

based on average 

tax rate 
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Berechnung der Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern  VAF LS 
  C0130 
VAF LS R0640 -55.227 
VAF LS gerechtfertigt durch die Umkehrung der passiven latenten 

Steuern 
R0650 -56.145 

VAL LS gerechtfertigt durch Bezugnahme auf den wahrschein- 

lichen zukünftigen zu versteuernden wirtschaftlichen Gewinn 
R0660 918 

VAL LS gerechtfertigt durch Rückzug, laufendes Jahr R0670  

VAL LS gerechtfertigt durch Rückzug, zukünftige Jahre R0680  

Maximum VAF LS R0690 -55.227 

 



 

 

Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) zum 31.12.2025 Seite 100 von 102 

 

10. Mindestkapitalanforderung (S.28.01.01) 

Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen, 

Seite 1 
  C0010 
MCRNL-Ergebnis R0010 41.194 

 

  Werte in T€ 

  

Bester Schätzwert 

(nach Abzug der 

Rückversicherung/ 

Zweckgesellschaft) 

und 

versicherungstech- 

nische Rückstel- 

lungen als Ganzes 

berechnet 

Gebuchte Prämien 

(nach Abzug der 

Rückversicherung) 

in den letzten zwölf 

Monaten 

  C0020 C0030 
Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung R0020   

Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung R0030  66.868 
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung R0040   

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung R0050 25.737 27.707 
Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rückversicherung R0060 1.519 21.989 
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Rückversicherung R0070  131 
Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Rückversicherung R0080 17.981 108.185 
Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung R0090 10.039 15.623 
Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rückversicherung R0100 188  

Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversicherung R0110   

Beistand und proportionale Rückversicherung R0120  448 
Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und prop. Rückversicherung R0130 25.067 92.767 
Nichtproportionale Krankenrückversicherung R0140   

Nichtproportionale Unfallrückversicherung R0150   

Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung R0160   

Nichtproportionale Sachrückversicherung R0170   
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Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen, 

Seite 2 
  C0040 
MCRL-Ergebnis  R0200 77 

 

  

Bester Schätzwert 

(nach Abzug der 

Rückversicherung/ 

Zweckgesellschaft) 

und 

versicherungstech- 

nische Rückstel- 

lungen als Ganzes 

berechnet 

Gebuchte Prämien 

(nach Abzug der 

Rückversicherung) 

in den letzten zwölf 

Monaten 

  C0050 C0060 
Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung – garantierte Leistungen R0210   

Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung – künftige Überschussbeteiligungen R0220   

Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen R0230   

Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- und Kranken(rück)versicherungen R0240 3.683  

Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)versicherungsverpflichtungen R0250   

 

 

Berechnung des Gesamt-MCR   

  C0070 
Lineare MCR R0300 41.271 
SCR R0310 142.547 
MCR-Obergrenze R0320 64.146 
MCR-Untergrenze R0330 35.637 
Kombinierte MCR R0340 41.271 
Absolute Untergrenze der MCR R0350 4.000 
  C0070 
Mindestkapitalanforderung R0400 41.271 
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